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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit 2007 gibt es den DGB-Index 

„Gute Arbeit“. Mit ihm wird einmal 

jährlich ermittelt, wie Beschäftigte 

die Qualität ihrer Arbeit beurteilen. 

Anhand von 15 Arbeitsdimensionen, 

mit deren Hilfe ein umfassendes 

Bild von der Qualität der Arbeit ge-

messen wird, ergibt sich ein diffe-

renziertes Bild. 

Die ersten Auswertungen erregten in 

der Öffentlichkeit große Aufmerksam-

keit. Der Zuspruch war groß, wurden 

doch die sich verschärfenden Arbeitsbe-

dingungen systematisch unter die Lupe 

genommen. Die Ablehnung der Arbeit-

geber folgte auf dem Fuße. Sie stellten 

die Erhebungsmethode in Frage, woll-

ten sie doch nicht, dass die Situation 

auch noch wissenschaftlich belegt 

öffentlich gemacht wird und eine inten-

sive Diskussion hervorruft.

Das hat uns zu weiteren Untersuchungen 

angespornt. Denn Ziel dieser gewerk-

schaftlichen Initiative ist es, die Urteile 

und Ansprüche der Beschäftigten an Gute 

Arbeit periodisch zu erheben und die Er-

gebnisse für die Verbesserung der Arbeits-

bedingungen öffentlich aufzuzeigen.

Der DGB-Index „Gute Arbeit“  stellt 

eine Art Seismograf dar, der die Aus-

schläge sowohl in Richtung Guter 

Arbeit als auch in Richtung Handlungs-

bedarf aufzeigt. Damit werden über 

Branchen hinweg Tendenzen erkenn-

bar. Der DGB-Index ermöglicht es aber 

auch, eine Branche konkreter auf gute 

Arbeitsbedingungen hin zu beleuchten.

Auf dieser Basis hat ver.di die 

Ini tia tive ergriffen und rückt damit 

die betriebliche Alltagsgestaltung der 

Arbeitsbedingungen ins Zentrum ge-

werkschaftlicher Arbeit. Der DGB Index 

„Gute Arbeit“ eignet sich sowohl für 

Branchenvergleiche als auch für die 
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te betriebliche Handlungsschritte und 

-möglichkeiten.

Diese Broschüre soll den Akteuren 

Mut machen, ein komplexes Thema 

tarifpolitisch und betriebspolitisch an-

zupacken. 

°  Denn gerade mit der Aufdeckung 

der Ursachen physischer und psychi-

scher Belastungen geraten Arbeitsor-

ganisation und Arbeitszeit, aber auch 

Fragen der Investitionslenkung und 

Personalbemessung in den Verantwor-

tungsbereich gesetzlich geregelter Mit-

bestimmung. Arbeits- und Gesundheits-

schutz wird damit zu einem Türöffner 

für weitere Felder der Interessenvertre-

tung. Mit einer engen tarifpolitischen 

Verzahnung kommen wir an Themen 

heran, die sonst dem Zugriff der tarif-

politischen Gestaltung eher versperrt 

bleiben. 

Eine intensive Auseinandersetzung mit 

der Thematik lohnt sich also in jedem 

Fall. Auf unsere Unterstützung könnt 

ihr dabei zählen.

Eure 

Margret Mönig-Rahne

Betrachtung einer einzelnen Branche. 

Die gesamte Befragung kann zudem 

auch auf die Betriebsebene herunter-

gebrochen werden, um ganz konkrete 

Handlungsbedarfe zu ermitteln.

ver.di will gute Arbeit erfolgreich in 

der betrieblichen Praxis umsetzen und 

Erfolge sowie gute Beispiele verbreiten, 

damit sie Schule machen. 

Die Fakten sind bekannt. Doch wie 

fängt man es an? Nun geht es ans 

Handeln. Jetzt werden Instrumente, 

Mitbestimmungsmöglichkeiten und Be-

teiligungsrechte der Beschäftigten und 

ihrer Interessenvertretungen gebraucht. 

Dabei bilden Gesetze, wie z. B. das 

Arbeitsschutzgesetz, die Betriebsverfas-

sung und das Personalvertretungsrecht, 

eine wichtige Grundlage. 

Doch neben den betrieblichen Möglich-

keiten bietet Tarifpolitik einen nicht zu 

unterschätzenden Beitrag. Tarifverträge 

zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 

oder Gesundheitsmanagement zielen 

darauf ab, die Arbeitsschutzgesetze 

wirkungsvoll unter einer aktiven Beteili-

gung der Beschäftigten und ihrer Inter-

essenvertretungen umzusetzen.

Tarifverträge schaffen „Spiel-

regeln“, die eine effektive Umsetzung 

des Arbeitsschutzgesetzes ermöglichen. 

Durch diese Rahmensetzung werden für 

die betrieblichen Akteure Mittel und 

Kräfte für die inhaltliche Bearbeitung 

und Auseinandersetzung frei. Darüber 

hinaus ist nicht zu unterschätzen, wel-

che Mobilisierungsmöglichkeiten tarif-

liche Auseinandersetzungen für Gute 

Arbeit hervorbringen können.

Mit dieser Broschüre wollen wir die 

Diskussion zur tariflichen Gestaltung 

des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

anstoßen und in eine produktive Rich-

tung lenken.

Hierbei geht es uns zum einen um das 

„Rüstzeug“: die Widerlegung typischer 

Arbeitgeberargumente, die Kenntnisse 

der gesetzlichen Grundlagen und um 

unsere Vorstellung einer tarifpolitischen 

Gestaltung. Zum anderen geht es aber 

auch um Vorschläge für ganz konkre-

Vorwort Vorwort



Wissen 

WISSEN:
Gute Gründe – Arbeitswissen-

schaftliche Empfehlungen – 

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die betriebspolitische Aktualität.
Der gesetzliche Rahmen.

°  Wer auf der Suche nach guten Argumenten, arbeitswissen-
schaftlichen Grundlagen und rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für die betriebliche Umsetzung des Arbeitsschutzes und 
für die Gesundheitsförderung ist, findet diese in den nächsten 
beiden Kapiteln. 

°  Wir stellen die Basis-Werkzeuge und Basis-Erkenntnisse vor, 
die Gewerkschafter/-innen brauchen, die sich auf diesem Feld 
engagieren wollen – sei es betrieblich oder tarifpolitisch. 



11Die Kluft zwischen 
Anspruch 
und Wirklichkeit

Wissen

Den Arbeits- und Gesundheitsschutz (AGS) tarif-

vertraglich zu verhandeln, ist bislang eher die Aus-

nahme. Denn es gibt seit 1996 ein gutes Arbeits-

schutzgesetz, das die durchzuführenden Maßnahmen 

bündelt, eine ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung 

für jeden einzelnen Arbeitsplatz vorschreibt und 

den Belegschaften und ihren Vertretungen weit-

gehende Mitbestimmungsrechte einräumt. Also alles 

prima? Von wegen! Die betriebliche Wirklichkeit hat 

in der Regel wenig bis nichts mit dem gesetzlichen 

Anspruch zu tun. Eine Bestandsaufnahme:

Beispielhaft sei hier auf die öffentlich-

keitswirksamen Auseinandersetzungen 

im Sozial- und Erziehungsdienst – der 

sogenannte „KiTa-Streik“ – verwiesen, 

durch die für das Thema Gesundheit 

am Arbeitsplatz ein Tarifvertrag abge-

schlossen werden konnte. Diese Ausei-

nandersetzung war notwendig, weil in 

diesem Bereich gesetzliche Normen und 

betriebliche Wirklichkeiten weit aus-

einanderklafften. Erst mit dem neuen 

Tarifvertrag erhalten die Beschäftigten 

dieser Branche eine Perspektive auf 

die Verbesserung ihrer Arbeitsbedin-

gungen. Es ist zu hoffen, dass sich der 

Schwung der tarifpolitischen Thema-

tisierung auch im betrieblichen Alltag 

niederschlagen wird. 

Was für den Sozial- und Erziehungs-

dienst gilt, trifft auch auf die meisten 

anderen Bereiche zu.

Gefährdungs-

beurteilungen: 

Fehlanzeige

Gefährdungsbeurteilungen werden in 

der Mehrzahl der Betriebe gar nicht 

oder nur höchst unzureichend durch-

geführt: Mal werden nur einzelne 

Bereiche untersucht, während andere 

außen vor bleiben. Oft werden keine 

konkreten Maßnahmen abgeleitet, wie 

es das Gesetz vorsieht. Selten findet 

eine nachträgliche Bewertung von Ver-

änderungsmaßnahmen statt.

Arbeits- und Gesundheitsschutz:
Die betriebspolitische Aktualität
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 & ZUR ERLÄUTERUNG::

Im Jahr 2008 wurden 6.835 Beschäf-

tigte im Rahmen der repräsentativen 

DGB-Index-Erhebung gefragt, ob an 

Ihrem Arbeitsplatz eine Gefährdungs-

analyse durchgeführt wurde. Lediglich 

28% bejahten diese Frage. Ein noch 

geringerer Anteil, nämlich nur 17%, 

gab an, dass im Rahmen dieser Gefähr-

dungsanalyse auch der Arbeitsablauf, 

die Arbeitszeit oder die Zusammenar-

beit – d. h. klassische Felder psychischer 

Belastungen – in den Blick genommen 

wurden. Beschäftigte, die in Betrieben 

mit Betriebs- oder Personalrat arbeiten, 

geben immerhin zu 23% an, dass ihr 

Arbeitsplatz ganzheitlich nach mögli-

chen Gesundheitsgefährdungen unter-

sucht wurde. 

Psychische Belastungen: 

Fehlanzeige

Es ist zwar gesetzlich vorgeschrieben, 

auch die psychischen Belastungen sys-

tematisch zu erfassen. Meist unterbleibt 

dies aber aus ganz unterschiedlichen 

Gründen: Arbeitgeber fürchten oft die 

Nachfolgekosten, Sicherheitsfachkräfte 

fühlen sich dem neuen Thema nicht ge-

wachsen und Beschäftigte haben häufig 

Angst vor Benachteiligung, Spott und 

Stigmatisierung, wenn sie diese Belas-

tungen anführen.

Zuständigkeiten: 

Fehlanzeige

Arbeits- und Gesundheitsschutz ist 

leider erst in wenigen Betrieben ein 

Querschnittsthema geworden. In der 

Regel wird es an eine Person im Be-

trieb „wegdelegiert“ und damit als 

erledigt abgehakt. Selbst wenn sich 

diese Experten/-innen dann mühen, 

kämpfen sie allein auf weiter Flur, fehlt 

ihnen doch der Beistand der zahlrei-

chen Betroffenen. Bei der Verteilung 

der Verantwortung und Aufgaben des 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes wird 

meistens nicht darauf geachtet, auch 

33 %

15 % 23 %

29 %

* DGB Index-Erhebung, Berechnung: T. Fuchs INFES

GRAFIK 1*  

WIRKLICHKEIT:  Betriebliche Gefährdungsanalyse

Alle Beschäftigten in Betrieben ohne Betriebs-/Personalrat

Weiß nicht

Weiß nicht

Keine 

Gefährdungs-

beurteilunng

Keine Gefährdungs-

beurteilunng

Mind. eine ganzheitliche 

Gefährdungsbeurteilung

Mind. eine ganzheitliche 

Gefährdungsbeurteilung

Mind. eine Gefährdungs-

beurteilung ohne 

psychische Belastungen

Mind. eine Gefährdungs-

beurteilung ohne 

psychische Belastungen

41 %

11 %

17 %

30 %
FRAGE 1: Wurde an Ihrem Arbeitsplatz 

eine Gefährdungsanalyse durchge-

führt? D. h. wurden Sie nach möglichen 

Gesundheitsbelastungen gefragt oder 

wurde Ihr Arbeitsplatz nach möglichen 

Gefahrenquellen untersucht?

FRAGE 2: Wurden Sie im Rahmen dieser 

Gefährdungsanalyse nach möglichen 

Belastungen z. B. durch problematische 

Arbeitsabläufe, Arbeitszeiten oder un-

zureichende Zusammenarbeit gefragt?

Alle Beschäftigten in Betrieben mit Betriebs-/Personalrat
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Der Kampf um die Meinungsführer-

schaft im Betrieb hat sich als not-

wendiger erster Schritt erwiesen. 

Das Ergebnis dieses Kampfes bestimmt 

maßgeblich darüber, welcher Stellen-

wert der Gesundheit eingeräumt 

wird. Womit werden Interessen-

vertretungen* also hauptsächlich 

konfrontiert, wenn sie sich aktiv für 

die Umsetzung des Arbeitsschutz-

gesetzes einsetzen?

Dazu einige Beispiele typischer Arbeit-

geberargumente. Die Textpassagen sind 

wörtlich aus den aktuellen Arbeitgeber-

Informationsbroschüren argumente 

vom Juli 2009 und kompakt vom Mai 

2009 entnommen. 

Arbeitgeber zeigen 

falsche Alternativen auf

So wird in der Broschüre argumente 

beispielsweise kritisiert, dass der DGB-

Index „Gute Arbeit“ ignoriere, „dass 

Arbeitsbedingungen immer auch mit 

den jeweiligen wirtschaftlichen Er-

folgsvoraussetzungen, wie z. B. der 

Berücksichtigung von Kundenwün-

schen oder der Beachtung von Qua-

litätsstandards, in Einklang gebracht 

werden müssen.“

Natürlich ignoriert niemand, dass 

die Berücksichtigung von Kunden-

wünschen und die Beachtung von 

Qualitätsstandards für erfolgreiche 

Unternehmen wichtig sind. Es ist 

barer Unsinn, den betrieblichen Ar-

beits- und Gesundheitsschutz gegen 

diese Themen auszuspielen – und es 

verdeckt nur den Kern des Arguments, 

den der BDA sich zu nennen scheut: 

Arbeits- und Gesundheitsschutz kann 

Kosten verursachen und damit das 

wirtschaftliche Ergebnis und/oder den 

Profit schmälern. Es ist nicht verwun-

derlich, dass sich Arbeitgeber mit dem 

Gedanken nur ungern anfreunden 

die Beschäftigten an den wichtigen 

Prozessen zu beteiligen.

Kostenargument: 

Immer präsent

Von allen angeführten Gegenargumen-

ten ist das der Kosten die zentrale Hür-

de, die engagierte Gesundheitsschützer 

in vielen Unternehmen überwinden 

müssen. Gesundheitsschutz wird immer 

noch oft als Wettbewerbsnachteil be-

zeichnet. Und dies keineswegs nur in 

der Krise, sondern auch in Boomzeiten. 

Selbst dann heißt es allzu oft: „Für die-

ses Thema haben wir momentan keine 

Zeit!“

Dass die Kosten oft das entscheidende 

Hemmnis darstellen, ist auch der Politik 

bekannt. Leider reagiert man hier nicht 

mit einer Regulierung, die alle Unter-

nehmen betreffen und damit das Argu-

ment des Wettbewerbsnachteils außer 

Kraft setzen würde. Stattdessen setzt 

man oft auf das „Prinzip Freiwilligkeit“, 

greift lieber zum Zuckerbrot als zur 

Peitsche. So sehen beispielsweise die 

Steuergesetze zur „Erhöhung der Be-

reitschaft des Arbeitgebers“ eine Steu-

erbefreiung von Investitionen in be-

triebliche Gesundheitsförderung bis zur 

Größenordnung von mehreren hundert 

Euro im Kalenderjahr pro Beschäftig-

ten vor. Allerdings zeigt die Erfahrung, 

dass materielle Anreize nur selten einen 

Umschwung zu mehr Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz herbeiführen, wenn die 

betriebliche Gesundheitsförderung den 

Betrieben zusätzliche Kosten verursa-

chen. 

°  Entscheidend ist und bleibt, dass sich 

eine betriebliche Debatte über dieses 

Thema entzündet, die nachhaltig 

von den verantwortlichen Experten/

-innen, den Betriebs- und Personal-

räten aber auch von den Beschäftig-

ten selbst befeuert wird.

Die Argumente der 
Arbeitgeber kennen – 
und widerlegen

* Der Einfachheit halber heißt es immer 

„betriebliche Interessenvertretung“, 

wenn wir Betriebs- bzw. Personalrat und 

die Mitarbeitervertretung meinen.
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°  Gesundheit erhaltende Arbeitsbedin-

gungen und Gesundheitsschutz muss 

es immer geben, ganz unabhängig 

von Marktschwankungen und Wirt-

schaftslage des Unternehmens.

Arbeitgeber: 

Mal was fürs Stammbuch

Die gängigen Gesundheitsdefinitionen 

sehen daher davon ab, Gesundheit als 

Konkurrenzvorteil zu definieren. Das 

Recht auf den Erhalt der Gesundheit ist 

weltweit das soziale Grundrecht, das 

am wenigsten umstritten ist und das 

keineswegs daran gebunden ist, dass 

es Gewinnvorteile erbringt. Die Defini-

tion der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) von 1986 ist eindeutig:

°  „Gesundheitsförderung zielt auf einen 

Prozess, allen Menschen ein höheres 

Maß an Selbstbestimmung über ihre 

Lebensumstände und Umwelt zu er-

möglichen und sie damit zur Stärkung 

ihrer Gesundheit zu befähigen ... 

Menschen können ihr Gesundheitspo-

tenzial nur dann entfalten, wenn sie 

auf die Faktoren, die ihre Gesundheit 

beeinfl ussen, auch Einfl uss nehmen 

können … Die Art und Weise, wie 

eine Gesellschaft die Arbeit und die 

Arbeitsbedingungen organisiert, sollte 

eine Quelle der Gesundheit und nicht 

der Krankheit sein. Gesundheitsförde-

rung schafft sichere, anregende, be-

friedigende und angenehme Arbeits- 

und Lebensbedingungen.“

Arbeitgeber ignorieren 

die Realität 

Grundsätzlich kann man froh sein, wenn 

das Thema der psychischen Belastungen 

überhaupt eine Erwähnung findet. In 

der Arbeitgeberbroschüre argumente 

zum Beispiel findet sich dazu kein Ster-

benswörtchen. Beim Thema psychische 

Belastungen gehen die Arbeitgeber auf 

Tauchstation. Auch daraus folgende 

Erkrankungen werden nicht erwähnt. 

Dies verwundert nicht weiter. Im Ge-

genteil: Das Thema psychische Belas-

tungen wird insbesondere auch in der 

betrieblichen Praxis zumeist von vielen 

Managern/-innen und Arbeitgebern 

kleingeredet, obwohl die signifikante 

Bedeutung psychischer Belastungen im 

betrieblichen Alltag seit Jahrzehnten 

bekannt ist. 

möchten. Aber für sie gilt wie für alle 

anderen die verbindliche EU-Richtlinie 

89/391/EWG über die Durchführung 

von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Sicherheit und des Gesundheitsschut-

zes der Arbeitnehmer bei der Arbeit, 

die besagt: 

°  „Die Verbesserung von Sicherheit, 

Arbeitshygiene und Gesundheits-

schutz der Arbeitnehmer am Ar-

beitsplatz stellen Zielsetzungen dar, 

die keinen rein wirtschaftlichen 

Überlegungen untergeordnet wer-

den dürfen.“

Arbeitgeber setzen 

falsche Priorität

Heikel sind auch die Überlegungen der 

kompakt-Broschüre zum Thema wirt-

schaftliche Vorteile bei gesunder Beleg-

schaft. Da heißt es: „Eine zunehmende 

Rolle spielt (…) die psychische Gesund-

heit im Betrieb als ein bedeutender 

Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg.“

Dieses Argument ähnelt dem oben 

angeführten, weil es den Gesundheits-

schutz ebenfalls an den ökonomischen 

Erfolg koppelt – nur hier verkleidet als 

ökonomischer Vorteil. Sie verweisen auf 

die Gefahr des „Produktivitätsrisikos 

Psyche“, denn: „Für Unternehmen be-

deutet dies im Ergebnis eine verringerte 

Produktivität und schlechtere Wettbe-

werbsfähigkeit.“

Auch wenn hier scheinbar für Gesund-

heitsschutz plädiert wird, so befindet 

sich doch auf dem Holzweg, wer sich 

darauf einlässt. Denn: Was passiert, 

wenn die Praxis des Gesundheitsschut-

zes Kosten nach sich zieht und damit 

die Wettbewerbsfähigkeit (kurzfristig 

gedacht) schwächt? Wir fragen: Soll 

dann die Gesundheit dem Wettbewerb 

geopfert werden? Dieses Argument 

behauptet daher eine Win-Win-Situa-

tion, die oftmals nur für das „schöne 

Wetter“ einer stabilen Auftragslage 

und ausreichend vorhandener Investiti-

onsmittel gilt. Ein Betrieb kann es sich 

jedoch genauso wenig in schlechten 

Zeiten leisten, auf Produktivität und 

Wettbewerbsfähigkeit zu verzichten. 

Das heißt:
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Allerdings: Wenn man deren Existenz 

eingesteht, muss man auch nach den 

Ursachen suchen – dies kann kosten-

trächtige Veränderungsprozesse im 

Unternehmen nach sich ziehen. Wenn 

man daher auf diese Ursachenfor-

schung verzichten möchte, um Kosten 

zu sparen, muss man die Existenz psy-

chischer Belastungen bestreiten oder 

verschweigen. Oder man behauptet, 

dass die Ursachen im Privatleben zu 

suchen seien.

Dabei ist wissenschaftlich belegt: Die 

Ursachen vieler psychischer Erkrankun-

gen liegen in schlechter Bezahlung oder 

schlechten Arbeitsbedingungen, wie 

problematischen Arbeitszeiten und Zeit-

druck, fehlenden Entwicklungsmöglich-

keiten, monotonen Tätigkeiten, wider-

sprüchlichen Anforderungen, Angst vor 

Entlassung und Arbeitslosigkeit oder 

auch ständiger Unternehmensreorgani-

sation.

°  Die Stressreaktionen sind meist of-

fenkundig und treten in der Regel 

gehäuft auf: hoher Blutdruck, Mus-

kelverspannungen, Angstzustände 

oder auch Schlafstörungen. Auch 

auf der Unternehmensebene sind die 

Stressreaktionen messbar: Kranken-

stand, geringe Arbeitszufriedenheit, 

geringe Motivation – aber eben auch 

eine geschwächte Kreativität und 

Innovationsbereitschaft.

Arbeitgeber reden 

häufig nur schön

Hört man Arbeitgeber- und Manager-

reden, so ist ohnehin weitgehend eitler 

Sonnenschein: „Arbeitssicherheit hat 

ein hohes Niveau (...) Arbeit hält fit (…) 

Unternehmen, Berufsgenossenschaften 

und Krankenkassen ergreifen zahlreiche 

Maßnahmen, um die Gesundheit 

der Beschäftigten zu erhalten und zu 

fördern.“

Vergleicht man die betriebliche Wirk-

lichkeit mit den Vorgaben des Gesetzes, 

dann wird mit diesen Sprüchen die 

größtenteils mangelhafte Praxis schön-

geredet. Nur in seltenen Fällen findet 

Es ist schwarz auf weiß belegt, dass 

insbesondere im Bereich der sogenann-

ten „Emotionsarbeit“ psychische Be-

lastungen erwiesenermaßen besonders 

stark ausgeprägt sind. Das gilt gerade 

für personenbezogene Dienstleistun-

gen, bei denen emotionale Belastungen 

ein zentrales Merkmal sind, da hier die 

ständige Anforderung besteht, positive 

Emotionen bei anderen auszulösen oder 

aufrechtzuerhalten, die wiederum bei 

den „Dienstleistern“ ebenfalls positive 

Gefühle voraussetzen. Wenn die eigene 

emotionale Situation dieser Anforde-

rung nicht entspricht – z. B. aufgrund 

problematischer Arbeitsorganisation 

oder schlechter Arbeitszeiten –, ist zur 

angemessenen Aufgabenerfüllung eine 

starke Emotionsregulation erforderlich, 

die zu erheblichen Belastungen führt.

Da viele Arbeitgeber das ignorieren, ist 

es nicht verwunderlich, wenn die andere 

hier bereits zitierte aktuelle Arbeitge-

berbroschüre bewusst verniedlichend 

titelt: „Überzeichneter Anstieg von psy-

chischen Störungen“ und selbst nicht 

davor zurückschreckt, den Anstieg mit 

der wachsenden Zahl von Psychothera-

peuten zu begründen: „Seit 1999 ist die 

Zahl der Fachärzte für Psychiatrie und 

Psychotherapie um rund 85% gestiegen –

Folge sind mehr Krankschreibungen.“

°  Eine haarsträubende Argumentation. 

Sie erinnert nicht ohne Grund an 

den alten Sponti-Scherz, dass nicht 

die eingeleiteten Chemikalien für die 

Verschmutzung der Flüsse verant-

wortlich wären, sondern die vielen 

toten Fische, die darin schwimmen. 

In jedem Fall hat der aktuelle Wi-

derstand der Arbeitgeber gegen 

einen aktiven Gesundheitsschutz 

viel gemein mit dem Widerstand der 

Arbeitgeber in der Vergangenheit 

gegen strengere Umweltauflagen.

Arbeitgeber verneinen

wissenschaftliche Erkenntnisse

Der Kampf um die Meinungsführer-

schaft geht also auch hier weiter: Wis-

senschaftlich unbestritten ist die wach-

sende Bedeutung von Erkrankungen, 

die aus psychischen Belastungen her-

rühren und die auf einem breiten Spek-

trum von Rückenleiden bis zu Burn-out 

angesiedelt sind.
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Verhaltensbezogene Maßnahmen zielen 

darauf, das Verhalten des/der Einzel-

nen zu verändern, während verhält-

nisbezogene Maßnahmen das ganze 

Unternehmen, die Arbeitsorganisation, 

die Arbeitsabläufe und das individuelle 

Verhalten gesundheitsförderlich gestal-

ten wollen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen ha-

ben in den letzten Jahren gezeigt, dass 

es vor allem die verhältnisbezogenen 

Interventionen sind, die das höchste 

Präventionspotenzial haben. Sprich: 

Veränderungen der Unternehmens- und 

Arbeitsorganisationen dürfen auf kei-

nen Fall unter den Tisch fallen, denn 

eine Rückenschule als preiswertes An-

gebot wirkt möglicherweise kurzfristig 

bei Beschwerden, beseitigt aber nicht 

die Ursachen: Die Symptome kehren 

bald wieder zurück. Mittel- und lang-

fristig helfen dagegen grundsätzliche 

Veränderungen im Unternehmen. 

°  Nur wenn man, wie in vielen Un-

ternehmen üblich, die Ursache vor 

allem im Fehlverhalten der Beschäf-

tigten sieht, kann man auch die 

„Fehlerbeseitigung“ dort vornehmen 

und sich kostenintensivere Maßnah-

men im Unternehmen sparen. Der 

Hinweis auf die existierenden Bera-

tungsangebote zu „Sucht, Rauchen, 

Ernährung über Entspannungstrai-

ning“ (Broschüre argumente) kann 

sinnvoll für tatsächlich verhaltensbe-

dingte Probleme sein, nicht jedoch 

nachhaltig die verhältnisbezogenen 

Ursachen beseitigen.

man ein gesetzeskonformes Vorgehen, 

also die systematische und alle Arbeits-

plätze umfassende Gefährdungsbeur-

teilung unter Berücksichtigung psychi-

scher und physischer Belastungen und 

unter Mitwirkung der Beschäftigten. 

Dazu gehört ebenfalls zwingend eine 

Ableitung und Durchführung notwen-

diger Maßnahmen, deren Kontrolle 

nach einer gewissen Zeit sowie der 

nächste Durchlauf des Gefährdungs-

beurteilungsprozesses nach einigen 

Jahren: Nur in einem solchen Fall kann 

tatsächlich von einem hohen Niveau 

des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

gesprochen werden.

Statt sich an die Brust zu schlagen 

und das mangelhafte Niveau in Rech-

nung zu stellen, wird den Gewerk-

schaften vorgeworfen, dass sie „zur 

Legitimation der eigenen Forderungen 

bewusst eine negativ verzerrende 

Darstellung der Arbeitsbedingungen 

in Deutschland“ wählten. Um das zu 

untermauern, wird der Überbringer 

der Nachricht anstelle des Verursachers 

gescholten: „Unternehmen tun viel, 

um die Gesundheit der Beschäftigten 

zu fördern. Die Beschäftigten sind aber 

in erster Linie selbst für ihre Gesund-

heit verantwortlich.“

°  Starker Tobak. Was hier als Eigen-

verantwortung bezeichnet wird, ist 

für viele Arbeitgeber oft der erste 

und einzige „Lösungsansatz“. Wie 

die betriebliche Praxis immer wieder 

zeigt, wird darauf verwiesen, dass 

die Beschäftigten letztlich selbst 

schuld seien, wenn sie psychisch und 

physisch erkranken, denn an den Ar-

beitsbedingungen könne es ja nicht 

liegen, da diese bereits bestens seien 

(siehe oben). 

Arbeitgeber sind meist 

auf einem Auge blind

Was steckt also hinter dieser – zyni-

schen – Verdrehung von Ursache und 

Wirkung? Die Arbeitgeber verweisen 

vor allem auf die verhaltensbezogenen 

Veränderungen im Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz. Blind zeigen sie sich 

gegenüber den verhältnisbezogenen 

Veränderungen. 
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Erkenntnisse: 
Der gesetzliche Auftrag

In den gesetzlichen und rechtlichen 

Grundlagen des betrieblichen Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes (Seiten 48 bis 67) 

wird immer wieder auf die Bedeutung der 

„arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse“ 

verwiesen. Um diese rechtlichen Grundla-

gen sinnvoll auf der betrieblichen Ebene 

anwenden zu können, ist es notwendig, 

zumindest einen groben Überblick über 

diese Forschung zu bekommen: So schreibt 

z. B. das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) seit 

1996 den Arbeitgebern vor, auf der Basis 

von „gesicherten arbeitswissenschaftlichen 

Erkenntnissen“ Maßnahmen zur Unfallver-

hütung und zur Verhütung von arbeitsbe-

dingten Gesundheitsgefahren (§2) zu er-

greifen. Zum anderen legt das Gesetz dem 

Arbeitgeber die Pfl icht auf, „Maßnahmen 

der menschengerechten Gestaltung der 

Arbeit“ durchzuführen. Die übergeordnete 

Zielrichtung des Arbeitsschutzgesetzes ver-

pfl ichtet die Unternehmen dazu, eine kon-

tinuierliche Verbesserung von Sicherheit 

und Gesundheitsschutz der Beschäftigten 

anzustreben (§1, §3). 

Betriebliche Interessenvertretungen, 

die für die Anwendung dieser rechtli-

chen Vorgaben im Sinne der Beschäf-

tigten sorgen wollen, brauchen dem-

nach Basiskenntnisse zu den folgenden 

Punkten: 

°  Was bedeutet menschengerechte 

Gestaltung der Arbeit?

°  Was sind arbeitsbedingte Gesund-

heitsgefahren? Und: Welche die 

Arbeit beeinflussenden Faktoren sind 

zur Verhütung von Gesundheitsgefah-

ren und zur Prävention bedeutsam?

°  Welchen Einfluss hat die Gestaltung 

der Arbeit auf das Wohlbefinden der 

Beschäftigten?

Menschengerechte Gestaltung 

der Arbeit: Eine Definition

Seit den 1970er-Jahren werden in der 

arbeitswissenschaftlichen Forschung 

Modelle entwickelt, die Kriterien men-

schengerechter Arbeit definieren und 

Eingang ins Arbeitsschutzgesetz und 

in die Normung gefunden haben. Ein 

allgemein akzeptiertes Modell stammt 

von Ulich (2001), der die vier Eckpfeiler 

physische und psychische Schädigungs-

losigkeit, Beeinträchtigungsfreiheit, 

Persönlichkeitsförderlichkeit und Zu-

mutbarkeit unterscheidet; vgl. Grafik 2. 

* nach Ulich, 2001

GRAFIK 2* 

MENSCHENGERECHTE ARBEIT: DIE ECKPFEILER

Menschengerechte 
Arbeit

Schädigungs-
losigkeit

Zumut-
barkeit Persönlich-

keits-
förderlichkeit

Beeinträchtigungs-
freiheit

 & ZUR ERLÄUTERUNG::

Menschengerechte Arbeit

°  schädigt die körperliche und 

psychische Gesundheit der Beschäf-

tigten nicht 

°  beeinträchtigt das psychosoziale 

Wohlbefinden nicht – oder allenfalls 

vorübergehend

°  entspricht den Bedürfnissen und 

Qualifikationen der Beschäftigten, 

ermöglicht individuelle und/oder 

kollektive Einflussnahme auf die 

Arbeitsbedingungen und

°  leistet einen Beitrag zur Persönlich-

keitsentwicklung im Sinne der Entfal-

tung ihrer Potenziale und Förderung 

ihrer Kompetenzen 
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„Als human werden Arbeitstätigkeiten 

bezeichnet, die die psychophysische 

Gesundheit der Arbeitstätigen nicht 

schädigen, ihr psychosoziales Wohl-

befinden nicht – oder allenfalls vor-

übergehend – beeinträchtigen, ihren 

Bedürfnissen und Qualifikationen 

entsprechen, individuelle und/oder 

kollektive Einflussnahme auf Arbeits-

bedingungen und Arbeitssysteme er-

möglichen und zur Entwicklung ihrer 

Persönlichkeit im Sinne der Entfaltung 

ihrer Potentiale und Förderung ihrer 

Kompetenzen beizutragen vermögen.“ 

Ulich (2001).

Die sieben Humankriterien

Durch das Arbeitsschutzgesetz und 

seine Bezugnahme auf eine menschen-

gerechte Arbeitsgestaltung ist die 

Orientierung an diesem Model zum 

verbindlichen Auftrag für den betrieb-

lichen Arbeits- und Gesundheitsschutz 

geworden. Für Bürobeschäftigte mit 

Bildschirmarbeiten gilt darüber hinaus 

die DIN EN ISO 9241-2, eine Norm, 

die die ergonomische Gestaltung von 

Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten 

regelt. In dieser Norm sind Leitsätze 

definiert, die sich zu sieben Human-

kriterien zusammenfassen lassen und 

im Wesentlichen die oben genannten 

Kriterien „Persönlichkeitsförderlichkeit“ 

und „Zumutbarkeit“ konkretisieren. 

Danach sind Arbeitsaufgaben dann 

menschengerecht gestaltet, wenn:

1. die Erfahrungen und Fähigkeiten der 

Beschäftigten berücksichtigt werden 

(Benutzerorientierung)

2. sie die Entfaltung unterschiedlicher 

Fertigkeiten und Fähigkeiten gestat-

ten (Vielseitigkeit)

3. sie Arbeitsschritte von der Planung 

bis zur Kontrolle ermöglichen (Ganz-

heitlichkeit)

4. der/die Arbeitende seinen/ihren 

Beitrag am Gesamten erkennt (Be-

deutsamkeit)

5. angemessener Handlungsspielraum 

besteht (Handlungsspielraum)

6. ausreichende Rückmeldung erfolgt 

(Rückmeldung) und 

7. vorhandene Fertigkeiten genutzt 

und neue entwickelt werden können 

(Entwicklungsmöglichkeiten)

°  Das erste Kriterium, die Schädigungs -

losigkeit, fragt danach, ob die Arbeit 

zu körperlichen oder psychischen 

Schädigungen führt. Schädigungen 

sind langfristig spürbar. Sie können 

im Rahmen einer normalen Regene-

rationszeit in der Regel nicht rück-

gängig gemacht werden. Beispiele 

für Schädigungen sind Muskel-Ske-

lett-Erkrankungen in Folge einseiti-

ger Arbeit oder Zwangshaltungen.

°  Das zweite Kriterium fragt nach Be-

einträchtigungen des psychosozi-

alen Wohlbefindens, die sich zum 

Beispiel in Gereiztheit, Ängstlichkeit 

oder Erschöpfung ausdrücken. Sol-

che Beeinträchtigungen können 

langfristig zu psychosomatischen 

Schädigungen führen.

Die genannten beiden Kriterien ent-

sprechen der Forderung, Arbeit so zu 

gestalten, dass sie – auch längerfristig – 

nicht krank macht. 

°  Das dritte Kriterium, die Persön-

lichkeitsförderlichkeit, geht 

darüber hinaus und fragt nach 

Möglichkeiten und Chancen, die die 

Arbeitstätigkeit für die persönliche 

Entwicklung des arbeitenden Men-

schen bietet. Für die Gestaltung per-

sönlichkeitsförderlicher Arbeit wur-

den sieben Humankriterien definiert, 

die diese Dimension konkretisieren, 

vgl. Seiten 25ff.

°  Das vierte Kriterium, die Zumut-

barkeit, betrifft die Frage, ob eine 

Arbeit den Qualifikationen und dem 

Anforderungsniveau der arbeiten-

den Person entspricht. Die Bewer-

tung erfolgt somit im Hinblick auf 

konkrete Gruppen oder Einzelperso-

nen, deren aktuelle Qualifikationen 

und Bedürfnisse.

Die genannten Bewertungskriterien 

führen zur folgenden Definition huma-

ner Arbeitstätigkeiten: 
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Die DIN EN ISO 9241-2 ist die am 

weitesten entwickelte Richtlinie im 

betrieblichen Arbeits- und Gesund-

heitsschutz. Ihre konsequente Anwen-

dung könnte die Lebensqualität von 

Millionen von Beschäftigten, die im 

Büro oder an Bildschirmarbeitsplätzen 

arbeiten, nachhaltig verbessern. Durch 

eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung 

zum betrieblichen Gesundheitsschutz 

oder durch einen entsprechenden Tarif-

vertrag lässt sich der Geltungsbereich 

dieser umfassenden Norm auf weitere 

Beschäftigtengruppen ausdehnen.

Die rechtliche Ausgangslage

„Menschengerechte Arbeitsgestaltung“ 

ist seit 1996 durch das Arbeitsschutzge-

setz und die darin verankerte Forderung 

nach „Berücksichtigung von gesicher-

ten arbeitswissenschaftlichen Erkennt-

nissen“ eine betriebliche Aufgabe –

auch wenn davon in der Praxis noch 

wenig zu spüren ist. Fakt ist aber, dass  

betriebliche Interessenvertretungen, die 

den betrieblichen Gesundheitsschutz 

voranbringen wollen, ausgesprochen 

gute gesetzliche und arbeitswissen-

schaftliche Grundlagen vorfinden: 

°  Zahlreiche Richtlinien und Verordnun-

gen regeln die Berücksichtigung von 

Grenzwerten, um Schädigungen und 

Beeinträchtigungen durch körperliche 

Arbeitsanforderungen und Umge-

bungsbedingungen zu vermeiden. 

°  Einen guten Überblick über diese 

Richtlinien findet man 

 auf der Internetplattform 

www.gefaehrdungsbeurteilung.de 

Einige dieser Richtlinien geben klare 

Grenzwerte vor – z. B. zum Lärm- und 

Strahlenschutz, andere sind weniger 

abschließend formuliert, z. B. Teile der 

Lastenhandhabungsverordnung und 

Arbeitsstättenverordnung. In ihnen 

finden sich Aussagen wie „angemes-

sen“, „ausreichend“ – was bedeutet, 

dass hier grundsätzlich eine betriebliche 

Konkretisierung durch eine Betriebs- 

oder Dienstvereinbarung und/oder die 

Ermittlung von „Beeinträchtigungen“ 

durch eine Befragung der Beschäftigten 

notwendig ist. Wichtig ist auch hier: 

Die Richtschnur dieser Konkretisierun-

gen ist stets die gesetzliche Vorgabe 

einer menschengerechten, d. h. also 

schädigungslosen und beeinträchti-

gungsfreien Arbeitsgestaltung!

Neben den Richtlinien und Verordnun-

gen, die die Gestaltung der körperlichen 

Arbeitsanforderungen und Umgebungs-

bedingungen regeln, existieren etliche 

Vorgaben, die sich auf die Gestaltung 

der psychischen Arbeitsanforderungen 

beziehen. In der allgemeingültigen 

Norm DIN EN ISO 10075-2 (Ergonomi-

sche Grundlagen bezüglich psychischer 

Arbeitsbelastung) werden Gestal-

tungsleitsätze mit dem Ziel formuliert, 

übermäßige psychische Belastungen im 

Arbeitsalltag zu vermeiden. Dabei geht 

es insbesondere um die Vermeidung 

von psychischer Ermüdung, negativem 

Stress, Monotonie, herabgesetzter 

Wachsamkeit und psychischer Sättigung.

Die arbeitswissenschaftliche 

Forschung: Der Ansatz

In der arbeitswissenschaftlichen Forschung 

werden in diesem Zusammenhang zahlrei-

che relevante betriebliche Einfl ussfaktoren 

ermittelt, die sowohl für die Verursachung 

von Gesundheitsgefährdungen als auch 

für die betriebliche Gesundheitsprävention 

ausgesprochen bedeutsam sind. Diese las-

sen sich zu fünf Gruppen zusammenfas-

sen; vgl. Grafi k nächste Seite. Es handelt 

sich um Einfl üsse:

1. der Arbeitsaufgabe und des 

Arbeitsinhalts

2. der Arbeitsorganisation und 

der Arbeitszeit

3. der Arbeitsumgebung und 

des Arbeitsplatzes

4. der sozialen Beziehungen – sowohl 

zwischen Beschäftigten und Füh-

rungskräften als auch zwischen 

einzelnen Beschäftigten – und 

5. der Gestaltung des Beschäftigungs- 

und Arbeitsverhältnisses

In diesen fünf Komplexen fi nden sich zahl-

reiche Risikofaktoren psychischer Belas-

tungen, die das Befi nden und die Gesund-

heit der Beschäftigten negativ beeinfl us-

sen können – und gleichzeitig lassen sich 

in diesen Feldern auch zahlreiche Ansätze 

für die Gesundheitsförderung ausmachen. 

Dazu gibt es einen umfangreichen und 

gut abgesicherten Forschungsstand, der 

hier nur kurz umrissen wird.*

* ausführlicher bei Oppolzer, A.,

Fehlzeitenreport 2010, 18ff.
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Arbeitswissenschaftliche 

Forschung: 

Arbeitsaufgabe, Arbeitsinhalt

und Tätigkeit

°  Das Risiko von psychischen Fehl-

beanspruchungen liegt zum einen 

bei stark routinemäßig durchgeführ-

ten, oft gleichförmigen Tätigkeiten, 

die wenig Anforderungen an die 

Qualifikation der Beschäftigten stel-

len, aber durchaus ein hohes Maß 

an Dauerkonzentration erfordern 

können. 

Die Aufgaben der Beschäftigten beste-

hen aus wenigen einseitigen Handlun-

gen und bieten weder Abwechslung 

noch können Fähigkeiten oder Kom-

petenzen entwickelt werden. Auch die 

Einflussmöglichkeiten auf den Arbeitsab-

lauf sind in der Regel sehr begrenzt. Aus 

diesen Bedingungen von qualitativer Un-

terforderung können erhebliche gesund-

heitliche Beeinträchtigungen erwachsen, 

z. B. ermüdungsähnliche Zustände und 

damit verbunden herabgesetzte Wach-

samkeit – was wiederum eine häufige 

Ursache von Arbeitsunfällen ist. 

°  Zum anderen kann es zu quantita-

tiver Überforderung kommen, vor 

allem wenn hohe Anforderungen 

durch Termin- oder Zeitdruck bzw. 

ein zu hohes Arbeitspensum mit zu 

geringen Entscheidungs- oder Hand-

lungsspielräumen einhergehen. 

Spielräume hingegen würden den Beschäf-

tigten z. B. ermöglichen, zusätzliche Un-

terstützung anzufordern oder eine andere 

Prioritätensetzung vorzunehmen. Wenn 

das nicht möglich und gleichzeitig das 

Arbeitspensum sehr hoch ist, dann können 

dadurch Stresszustände hervorgerufen 

werden. Ähnliches gilt auch für Überforde-

rungssituationen, die z. B. aus einer fehlen-

den Balance zwischen den Anforderungen, 

die an die Fähigkeiten der Beschäftigten 

gestellt werden, und deren vorhandenen 

Qualifi kation oder Kompetenzen resultiert. 

Überforderung kann aber auch durch un-

klare oder fehlende Aufgabenstellungen 

oder Informationsmangel bzw. Informati-

onsüberfl utung entstehen. 

Insbesondere im personennahen Dienst-

leistungsbereich muss ein weiterer Risi-

kokomplex berücksichtigt werden, näm-
* Oppolzer, A., Fehlzeitenreport 2010, 18ff.

GRAFIK 3*  

MENSCHENGERECHTE ARBEIT: Betriebliche Einflussfaktoren

Ursachen und 
Stellschrauben 

psychischer Belastung

Arbeitsaufgabe /
Arbeitsinhalt

Soziale Beziehungen
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Betriebsklima)

Soziale Bedingungen
des Arbeits- 

und Beschäftigungs-
verhältnisses

Arbeitsumgebung /
Arbeitsplatz

Arbeitsorganisation /
Arbeitszeit
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Das Risiko ist sehr hoch, dass dabei die 

körpereigenen Rhythmen missachtet 

und letztlich die für die Gesundheit 

essenzielle Erholung und Regeneration 

nicht erreicht werden. Die Folge kann 

chronische Ermüdung bzw. Erschöpfung 

sein – ein Zustand, in dem Verausga-

bung und Erholung nicht mehr in einen 

Ausgleich gebracht werden können. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass 

die Intensität der Arbeitsanforderun-

gen, die Arbeitsdauer und die zeitliche 

Verteilung in einem sensiblen Wech-

selverhältnis stehen: Bei steigenden 

Anforderungen, z. B. durch ein hohes 

Arbeitspensum, brauchen Menschen 

mehr Regenerationszeit, d. h. die Dauer 

der Arbeitszeit sollte verringert werden. 

Die Erhöhung von Intensität und Dauer 

der Arbeitszeit vergrößert das Risiko 

von Ermüdung exponentiell. 

°  Aus diesem Grund sollte die Dauer 

der Arbeitszeit an die Intensität der 

Arbeitsbelastung angepasst werden. 

Dies fordert auch die DIN EN ISO 

10075–2. Darüber hinaus existieren 

auch im Hinblick auf die Arbeitszeit-

gestaltung zahlreiche Hinweise zu 

deren menschengerechten Gestal-

tung – z. B. bei der ver.di- Bundes-

verwaltung, bei der Tarifpolitischen 

Grundsatzabteilung und bei der 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin. 

Arbeitswissenschaftliche 

Forschung: 

Arbeitsumgebung und 

Arbeitsplatz

Lärm, eine hohe Geräuschkulisse, unzu-

reichende Beleuchtung, ein schlechtes 

Raumklima und andere Umgebungs-

bedingungen können nicht nur kör-

perliche Beeinträchtigungen wie z. B. 

akustische Schädigungen nach sich 

ziehen, sie zeitigen in vielen Fällen auch 

psychische Effekte: 

°  Unter diesen Bedingungen ist es 

erheblich anstrengender, die Kon-

zentration aufrechtzuerhalten. Dies 

gilt ebenso, wenn der Arbeitsablauf 

durch nicht ergonomisch gestaltete 

Arbeitsplätze, störungsanfällige Soft-

ware oder Technik blockiert wird. 

lich die emotionalen Anforderungen, die 

hier zum Arbeitsalltag gehören. Wenn es 

beispielsweise zur Arbeitsaufgabe ge-

hört, Freundlichkeit, Fürsorge, Trost oder 

andere Gefühle auszudrücken, dies aber 

nicht der (momentanen) Gemütslage der 

arbeitenden Person entspricht, entsteht 

eine emotionale Diskrepanz – also eine 

Kluft zwischen den verlangten und den 

tatsächlichen Gefühlen. Auch dies er-

höht das Stressrisiko. 

Gerade die Arbeitsaufgaben und die 

Tätigkeiten bieten jedoch auch zahlrei-

che Ansatzpunkte für eine gesundheits-

förderliche Gestaltung der Arbeit: 

°  Die weiter oben zitierten Normen 

weisen explizit darauf hin, dass 

Tätigkeiten möglichst vollständige, 

sinnvolle und durchschaubare Auf-

gaben beinhalten sollen. Durch eine 

Aufgabenerweiterung, Abwechslung 

und Vielfalt kann der Ermüdung 

wirksam begegnet werden und 

gleichzeitig kann die Arbeit auf diese 

Weise dazu beitragen, dass Men-

schen ihre Fähigkeiten und ihr Kön-

nen in der Arbeit entwickeln können. 

Arbeitswissenschaftliche 

Forschung: 

Arbeitsorganisation 

und Arbeitszeit

Sowohl Ablauf, Dauer, Lage und Ver-

teilung als auch die Beeinflussbarkeit 

und Verlässlichkeit der Arbeitszeit sind 

wichtige Aspekte der Arbeitsgestaltung. 

°  Von ihnen können Gefährdungen 

ausgehen oder sie können einen 

wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden 

leisten. Wenn die Arbeitsorganisati-

on zu wenig Personal für ein steigen-

des Arbeitspensum vorsieht, steigt 

das Risiko von Stresszuständen. Das 

gilt auch für Störungen und Unter-

brechungen des Arbeitsablaufes, 

wenn dadurch die Aufmerksamkeit 

oder die Konzentration behindert 

werden. 

Ein zentraler Risikofaktor besteht in 

einer nicht menschengerechten Gestal-

tung der Arbeitszeit, z. B. in überlan-

gen Arbeitszeiten, fehlenden Pausen, 

Nacht- und Schichtarbeit sowie vari-

ablen, flexiblen Arbeitszeiten, die zu 

wenig planbar oder beeinflussbar sind. 
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Entwicklung noch auf die wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen signifikan-

ten Einfluss haben und sich den außer-

betrieblichen Wirkungen auch nicht 

einfach entziehen können, verfügen 

Unternehmen in der Regel doch über 

erhebliche Gestaltungsspielräume. 

So können die Unternehmensverant-

wortlichen entscheiden, ob Unsicher-

heiten direkt an die Beschäftigten 

weitergegeben werden – z. B. durch 

Leiharbeit, befristete Arbeitsverhältnis-

se, Scheinselbstständigkeit – oder aber 

durch eine längerfristige und nachhal-

tige Personalpolitik abgefedert werden. 

Unsichere Beschäftigungsverhältnisse, 

Arbeitsplatzunsicherheit, hohe Anfor-

derungen an die berufliche Flexibilität 

ohne entsprechende soziale Unterstüt-

zung und Förderung stellen erhebliche 

Risikofaktoren für Stresszustände dar. 

°  Damit bezieht sich die betriebliche 

Umsetzung des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes auch auf Aspekte 

wie Beschäftigungs- oder Arbeits-

platzunsicherheit. 

Auf der anderen Seite wirkt sich eine 

partnerschaftliche Unternehmenskultur 

in aller Regel positiv aus. Sie vermeidet 

und verringert psychische Fehlbela-

stungen. Kennzeichen einer solchen 

Unternehmenskultur ist zum Beispiel 

die Anerkennung und Förderung von 

existenzieller Sicherheit statt einer ein-

seitigen Orientierung an unternehmens-

bezogener Flexibilität. 

°  Auch an dieser Stelle wird wieder 

deutlich, dass die positiven oder 

negativen Wirkungen der Unterneh-

menskultur oder der betrieblichen 

Einstellungs- und Personalpolitik 

nur unter Einbeziehung der Betroffe-

nen – sprich: der Beschäftigten – er-

mittelt werden können. Aspekte wie 

„Unsicherheit“ entziehen sich einer 

ausschließlich externen Beurteilung 

durch Dritte. 

Arbeitswissenschaftliche 

Forschung: 

Ein vorläufiges Fazit

Das Gesetz schreibt die Berücksichti-

gung von gesicherten arbeitswissen-

schaftlichen Erkenntnissen im Rahmen 

Arbeitswissenschaftliche 

Forschung: 

Soziale Beziehungen

Auch das Führungsverhalten kann zu 

einer Quelle für psychischen Fehlbelas-

tungen werden – insbesondere wenn 

es durch unzureichende soziale Unter-

stützung, mangelnde Beteiligung an 

Planungs- und Entscheidungsprozessen, 

überzogene Leistungsziele, mangelnde 

Information und Kommunikation, hohe 

Kontrolle oder gar durch einen autori-

tären Stil geprägt ist. 

°  Derart unangemessenes Führungs-

verhalten ebenso wie Konflikte un-

ter den Kollegen und Kolleginnen 

können zentrale Risikofaktoren für 

Stresszustände sein. 

Andererseits ist ein beschäftigtenge-

rechter Führungsstil eine wichtige Quel-

le von sozialer Unterstützung, positiver 

Einbindung in Information und Kom-

munikation, fachlicher Unterstützung, 

Anerkennung und Wertschätzung. Ge-

sundheitsgerechtes Führungsverhalten 

kann dabei unterstützen, bestehende 

Risiken zu reduzieren und Entwick-

lungspotenziale bei den Beschäftigten 

zu schaffen und zu entfalten. Führung, 

die sich als Dienstleistung am Men-

schen versteht, leistet einen zentralen 

Beitrag zu menschengerechter Arbeit.

°  Um zu überprüfen, ob die konkrete 

betriebliche Gestaltung der sozialen 

Beziehungen einen Risikofaktor dar-

stellt oder als Unterstützung erlebt 

wird, müssen die Betroffenen ein-

bezogen werden – z. B. durch Befra-

gungen. Im Rahmen einer Begehung 

oder durch beobachtende Experten 

hingegen lässt sich die Wirkung von 

Führungsverhalten auf die Beschäf-

tigten kaum ermitteln. 

Arbeitswissenschaftliche 

Forschung: 

Arbeits- und Beschäftigungs-

verhältnisse

Auch die arbeits- und sozialrechtliche 

sowie die tarifvertragliche Ausgestal-

tung der Beschäftigungsverhältnisse ist 

für das psychische Belastungsgesche-

hen von Bedeutung. Obwohl einzelne 

Unternehmen weder auf die rechtliche 
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Seit 2007 führen der deutsche Ge-

werkschaftsbund (DGB) und seine 

Einzelgewerkschaften eine regelmä-

ßige Berichterstattung über die Ent-

wicklung der Arbeitsbedingungen aus 

Sicht der Beschäftigten durch. Diese 

Berichterstattung bildet eine fundier-

te Basis, um repräsentativ aus Sicht 

von Beschäftigten über die Qualität 

der Arbeit in Deutschland zu infor-

mieren und für eine Verbesserung der 

Arbeitsrealität zu werben. 

Im Zentrum dieser Berichterstattung 

steht der DGB-Index „Gute Arbeit“, der 

eine Maßzahl zur kontinuierlichen Beur-

teilung der vorhandenen Arbeitsqualität 

aus der Sicht von abhängig Beschäftig-

ten darstellt. Der DGB-Index wurde in 

Auseinandersetzung mit dem geschil-

derten Forschungsstand entwickelt und 

ist nach drei Teilindizes gegliedert; vgl. 

Grafik nächste Seite: 

°  Der Teilindex Ressourcen erhebt, 

ob und in welchem Maße Beschäf-

tigte in der heutigen Arbeitswelt 

entwicklungsförderliche Ressourcen, 

d. h. Einfluss- und Entwicklungsmög-

lichkeiten, Anerkennung und soziale 

Einbindung bzw. Sicherheit, kreative 

Potenziale, eine ausgewogene Abfor-

derung ihrer vorhandenen Qualifika-

tionen und Fähigkeiten finden. 

°  Der Teilindex Belastungen er-

forscht, ob und in welchem Ausmaß 

und in welchem Bereich Arbeit als 

subjektiv belastend empfunden wird.

°  Der Teilindex Einkommen und 

Beschäftigungssicherheit ermit-

telt, wie die Beschäftigten ihre Ein-

kommenssituation und ihre Beschäf-

tigungssicherheit beurteilen.

des betrieblichen Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes mit dem Ziel vor, die 

Arbeit menschengerecht zu gestalten. 

Wenn die betriebliche Interessenver-

tretung den Arbeitgeber an diesen 

gesetzlichen Auftrag erinnert, kann sie 

mit Recht darauf verweisen, dass eine 

reine Reduzierung von schädigenden 

oder beeinträchtigenden Gefährdun-

gen ein wichtiger Schritt ist, jedoch zur 

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags 

nicht ausreicht. Arbeit bietet eine Viel-

zahl von persönlichkeitsförderlichen 

Potenzialen – und diese müssen ent-

faltet werden. Arbeitsabläufe und das 

Arbeitsumfeld sind beeinflussbar und 

veränderbar. Menschengerechte Ar-

beit bietet den arbeitenden Menschen 

Möglichkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Kompetenzen sowie gute soziale 

Beziehungen zu entwickeln – und zu 

erleben.

Gleichzeitig bleibt ein notwendig kri-

tischer und vor allem erweiterter Blick 

auf die möglichen Gefährdungen in der 

Arbeit selbst eine zentrale Aufgabe: 

Kritisch zu beobachten sind neben un-

mittelbaren Unfallgefahren und Gefähr-

dungen auch psychische Gefährdun-

gen, die ihre Wurzeln auf nahezu allen 

betrieblichen Ebenen haben können. 

Ganzheitlicher Arbeits- und Gesund-

heitsschutz ist demnach ein weites Feld. 

Und es bietet den Beschäftigten und 

deren betrieblicher Interessenvertretung 

vielfältige Möglichkeiten der Einfluss-

nahme. 

°  Der nächste Abschnitt wird an eini-

gen Beispielen zeigen, wie bedeu-

tend eine menschengerechte Arbeits-

gestaltung für die Lebensqualität 

der Beschäftigten ist. Daher sollten 

wir nicht weiter darauf warten, dass 

sich die Verantwortlichen in den 

Unternehmen freiwillig ausreichend 

engagieren – sondern selbst aktiv 

werden.
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Für das Jahr 2009 zeigt die DGB-Index-

Erhebung (vgl. Grafik nächste Seite), 

dass lediglich 12% der befragten Be-

schäftigten von umfassend gut gestal-

teten Arbeits- und Einkommensbedin-

gungen berichten. Diese Beschäftigten 

werden nach eigenen Aussagen nicht 

mit belastenden Bedingungen konfron-

tiert, sie verfügen über eine Vielzahl von 

förderlichen Faktoren bei ihrer Arbeit 

und sie machen sich keine Sorgen um 

ihre berufliche Zukunft und ihre finanzi-

elle Situation. 

55% berichten von Arbeitsbedingungen, 

die zwar nicht oder nur selten als belas-

tend erlebt werden, die aber keine aus-

reichenden Ressourcen (Unterstützungs-

faktoren) bieten: Das bedeutet, dass die 

Führungs- und Betriebskultur als wenig 

unterstützend oder entwicklungsförder-

lich wahrgenommen wird. Fehlanzeige 

auch bei den Qualifizierungsmöglich-

keiten. Es fehlen Einfluss- und Gestal-

tungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz und 

innerhalb des Arbeitsablaufs. Kurz, was 

Arbeit zu einer Quelle von persönlicher 

Entwicklung und Wohlbefinden machen 

könnte, ist nicht gegeben.

33% berichten sowohl von fehlenden 

Ressourcen als auch von einer Vielzahl 

subjektiv belastender Arbeitsbedingun-

gen: hohe Arbeitsintensität, ergono-

misch schlecht gestaltete Arbeit und 

emotionale Belastungen – all das be-

einträchtigt diese Beschäftigten ebenso 

wie die Einkommenssituation und die 

fehlende berufliche Zukunftssicherheit. 

Arbeitsrealität aus Sicht 
von Beschäftigten –
der DGB-Index Gute Arbeit

* DGB-Index Gute Arbeit, Berechnungen: T. Fuchs (INIFES)

GRAFIK 4*  

IM ÜBERBLICK:  Aufbau und Dimensionen des DGB-Index „Gute Arbeit“

1. Qualifizierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
 - Qualifizierungsangebote
 - Lernförderliche Arbeitsbedingungen

2. Möglichkeiten für Kreativität
 - Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen

3. Aufstiegsmöglichkeiten
 - Betriebliche Aufstiegschancen

4. Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten
 - Arbeit selbstständig planen und einteilen
 - Einfluss auf die Arbeitsmenge
 - Einfluss auf die Arbeitszeitgestaltung

5. Informationsfluss 
 - Erhalt aller notwendigen Informationen
 - Klare Anforderungen

6. Führungsqualität
 - Wertschätzung/Beachtung durch die Vorgesetzten
 - Gute Arbeitsplanung durch die Vorgesetzten
 - Hoher Stellenwert v. Weiterbildung/Personalentwicklung 

7. Betriebskultur
 - Förderung der Zusammenarbeit
 - Kompetente/geeignete Geschäftsführung/Behördenltg.

8. Kollegialität
 - Hilfe/Unterstützung durch Kollegen/-innen

12. Körperliche Anforderungen
 - Körperlich schwere Arbeit
 - Körperlich einseitige Arbeit
 - Lärm, laute Umgebungsgeräusche 

13. Emotionale Anforderungen
 - Verbergen von Gefühlen
 - Herablassende, unwürdige Behandlung

14. Berufl. Zukunftsaussichten/Arbeitsplatzsicherheit
 - Angst um berufliche Zukunft

9. Sinngehalt der Arbeit
 - Arbeit, die für die Gesellschaft nützlich ist

10. Arbeitszeitgestaltung
 - Selbstbestimmter Überstundenausgleich ist möglich
 - Verlässliche Arbeitszeitplanung
 - Berücksichtigung individ. Bedürfnisse bei d. Arbeitszeitplanung

11. Arbeitsintensität
 - Störungen durch unerwünschte Unterbrechungen
 - Arbeitshetze/Zeitdruck
 - Mangelnde Arbeitsqualität infolge hoher Arbeitsintensität

15. Einkommen
 - Angemessenes Verhältnis von Einkommen und Leistung
 - Ausreichendes Einkommen
 - Ausreichende Rente aus beruflicher Sicht

Teilindex
RESSOURCEN

Teilindex
BELASTUNGEN

Teilindex
EINKOMMEN
& SICHERHEIT

DGB-Index
  Gute ARbeit

Potenzielle 
Gefährdungen

Einkommen 
& Sicherheit

Ressourcen
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Der Zusammenhang von 

Arbeitsbedingungen, 

gesundheitlichen Beschwerden 

und Zukunftserwartungen

Für die Beschäftigten gehen diese sehr 

unterschiedlich erlebten Arbeitsbedin-

gungen mit weitreichenden Konsequen-

zen einher; vgl. auch die Grafiken auf 

den folgenden Seiten: 

°  Beschäftigte, die von gut gestalteten 

Arbeits- und Einkommensbedingun-

gen berichten, können sich zu rund 

78% sehr wahrscheinlich vorstellen, 

gesund das Rentenalter zu erreichen. 

Gesundheitliche Beschwerden treten 

erheblich seltener bei ihnen auf als 

in den anderen beiden Gruppen. Zu 

einer Ballung von Gesundheitsbe-

schwerden kommt es in dieser Grup-

pe kaum. 

°  Ganz anders sieht die Situation für 

die Beschäftigten aus, die von be-

lastenden und entwicklungsarmen 

Arbeitsbedingungen berichten: Sie 

klagen erschreckend häufig über 

zahlreiche Beschwerden – z. B. haben 

82% mindestens zweimal pro Monat 

Rückenschmerzen, 83% berichten 

von Erschöpfungszuständen, 68% 

von ausgeprägter Reizbarkeit und 

Nervosität und 59% von nächtlichen 

Schlafstörungen. Nur 3% haben 

keine und 12% wenige Beschwer-

den. Dafür berichten 51% von einer 

wahrscheinlich sehr schmerzhaften 

und einschränkenden Mischung 

von mehr als acht Beschwerden, 

die mindestens zweimal monatlich 

auftreten. Dass sich unter diesen 

Bedingungen nur 25% der Beschäf-

tigten vorstellen können, gesund das 

Rentenalter zu erreichen, ist wenig 

verwunderlich. 

GRAFIK 5*  

DGB-INDEX „GUTE ARBEIT“, 2009 

Anteile umfassend guter, 

schlechter und mittelmäßiger Arbeit 

* DGB-Index Gute Arbeit, Berechnungen: T. Fuchs (INIFES)

GUTE ARBEIT: 
DGB-Index mind. 80 Punkte
- Gutes Einkommen
- Berufliche Zukunftssicherheit
- Keine körperlichen und 
 emotionalen Gefährdungen
- Kein Zeitdruck
- Unterstützendes Führungs-

verhalten
- Gute Zusammenarbeit
- Einfluss- und Gestaltungs-

möglichkeiten
- Qualifizierungsmöglichkeiten
- Planbare und beeinflussbare 

Arbeitszeitgestaltung
- Sinnhaftigkeit der Arbeit

SCHLECHTE ARBEIT: 
DGB-Index weniger 
als 50 Punkte
- Belastende Einkommenssituation
- Fehlende Sicherheit
- Belastende körperliche und emotionale 

Anforderungen
- Belastender Arbeitsdruck
- Belastendes Führungsverhalten
- Belastendes Fehlen von Qualifizierungs-, 

Entwicklungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten

MITTELMÄSSIGE ARBEIT: 
DGB-Index 50–80 Punkte
- Keine/in geringem Maße 

Ressourcen
- Keine Fehlbeanspruchung

33 %

12 %

55 %
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* DGB-Index Gute Arbeit, Berechnungen: T. Fuchs (INIFES) * DGB-Index Gute Arbeit, Berechnungen: T. Fuchs (INIFES)

GRAFIK 7*  

DGB-INDEX „GUTE ARBEIT“, 2009

Derzeitige Arbeitsqualität und Zukunftserwartungen

Bitte denken Sie an Ihre Arbeit und an Ihren Gesundheitszustand:
Meinen Sie, dass Sie unter den derzeitigen Anforderungen 
Ihre jetzige Tätigkeit bis zum Rentenalter ausüben können?

GRAFIK 6*  

DGB-INDEX „GUTE ARBEIT“, 2009

Häufung von gesundheitlichen Beschwerden und 

wahrgenommener Arbeitsqualität
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GRAFIK 9*  

DGB-INDEX „GUTE ARBEIT“, 2009

Beschwerden an Arbeitstagen – 

in Zusammenhang mit der wahrgenommenen Arbeitsqualität

GRAFIK 8*  

DGB-INDEX „GUTE ARBEIT“, 2009

Beschwerden an Arbeitstagen – 

alle Beschäftigte (mindestens zweimal pro Monat)
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Schmerzen in Hüfte, Knien
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Husten, Atemprobleme
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Nächtliche Schlafstörungen

Allg. Müdigkeit, Mattigkeit, Erschöpfung

Magen-/Verdauungsbeschwerden

Hörverschlechterung, Ohrgeräusche

Nervosität, Reizbarkeit

Niedergeschlagenheit

Schwindelgefühl
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Herzschm., Stiche, Engegefühl d. Brust

Husten, Atemprobleme
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Hörverschlechterung, Ohrgeräusche

Nervosität, Reizbarkeit

Niedergeschlagenheit

Schwindelgefühl
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82 %
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68 %
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* DGB-Index Gute Arbeit, Berechnungen: T. Fuchs (INIFES) * DGB-Index Gute Arbeit, Berechnungen: T. Fuchs (INIFES)
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Im vorherigen Absatz wurde bereits 

ausgeführt, dass die gesetzlichen 

Grundlagen für den betrieblichen Ar-

beits- und Gesundheitsschutz schon 

recht weitreichend sind (dazu mehr 

im folgenden Kapitel). Das gilt auch 

für den arbeitswissenschaftlichen 

Forschungsstand. Das ist gut so. Aber 

erst ein Tarifvertrag ist eine wichtige 

Hilfe, um Vorgehensweisen, Abläufe 

und Handlungsfelder zu konkretisie-

ren und damit betriebsübergreifende 

Standards festzusetzen. Er unterstützt 

die betriebliche Interessenvertretung, 

die sich für die Umsetzung gesund-

heitsförderlicher Arbeitsbedingungen 

engagiert, indem dieses Handeln zum 

Branchenmindeststandard für alle 

erklärt wird. Hinzu kommt: Mit dem 

Tarifvertrag wird dem „gegeneinan-

der Ausspielen“ in der betreffenden 

Branche ein Riegel vorgeschoben.

(Betriebs-)Öffentlichkeit herstellen

Die tarifvertragliche Verankerung des 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

erfordert aber auch eine breite Mobi-

lisierung im Rahmen der Tarifrunde. 

Und genau dies ist erwünscht und 

wichtig – nicht nur für den Abschluss 

eines Tarifvertrages, sondern vor allem 

für die Umsetzung des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes im Betrieb. Mehr 

menschengerechte Arbeitsbedingun-

gen wird es nur mit mehr Beteiligung 

der Beschäftigten geben – und zwar 

während des gesamten Umsetzungspro-

zesses! Damit ist vor allem Folgendes 

gemeint:

°  Von Anfang an: Menschengerechte 

Arbeit zum gemeinsamen Projekt 

machen. Durch Betriebsversammlun-

gen, Aushänge oder andere Informa-

tionsmedien das Recht auf gesund-

heitsförderliche und menschenge-

rechte Arbeit deutlich machen und 

dafür sensibilisieren. 

Die Belegschaften beteiligen

Aus gewerkschaftspolitischer Sicht wäre 

es ideal, bereits zu Beginn des Projekts 

ein paar aktivierende betriebliche Ak-

tionen zum Thema durchzuführen, die 

den Handlungsbedarf aus Sicht der 

Belegschaft deutlich machen. In jedem 

Fall ist es wichtig, dass die Belegschaft 

möglichst frühzeitig über das Vorha-

DGB-Index „Gute Arbeit“:

Ein vorläufiges Fazit

Deutlich wird durch diese kurze Ge-

genüberstellung die weitreichende 

Wirkung von Arbeitsgestaltung: Der 

lange Arm der Arbeit reicht – wie von 

Arbeitswissenschaftlern/-innen schon 

Ende der 1960er-Jahre formuliert – 

bis weit über den Betrieb hinaus. 

°  Die Qualität der Arbeitsbedingun-

gen beeinflusst in einem sehr ho-

hen Maße die Lebensqualität der 

Beschäftigten und entscheidet viel-

fach darüber, ob Menschen gesund 

oder mit zahlreichen Gebrechen alt 

werden. Vor diesem Hintergrund 

scheint es mehr als notwendig, der 

Gestaltung der betrieblichen Arbeit 

eine noch höhere Bedeutung beizu-

messen. 



WISSEN 46 Die betriebspolitische Aktualität 47

durch gemeinsames Handeln genau 

dafür einen möglichst guten Rahmen zu 

schaffen und dort, wo es darum geht, 

die Vorschläge der Beschäftigten gegen 

den Arbeitgeber durchzusetzen, die Be-

legschaft bestmöglich zu unterstützen. 

 

°  Die (Gesundheits-)Interessen der Be-

schäftigten ins Zentrum menschen-

gerechter Arbeitsgestaltung rücken: 

Die europäische und nationale recht-

liche Lage ist eindeutig: 

„Die Verbesserung von Sicherheit, 

Arbeitshygiene und Gesundheits-

schutz der Arbeitnehmer am Arbeits-

platz stellen Zielsetzungen dar, 

die keinen rein wirtschaftlichen Über-

legungen untergeordnet werden

dürfen.“ (Europäische Rahmenricht-

linie Arbeitsschutz)

Doch bis dieser Grundsatz in einer Be-

triebs- oder Dienstvereinbarung steht 

oder gar zu einem Grundsatz unter-

nehmerischen Handels wird, bedarf es 

eines klaren Signals aus betrieblicher 

Interessenvertretung und Belegschaft, 

dass man bereit ist, für menschen-

gerechte Arbeitsbedingungen auch 

Konflikte zu führen: Falls sich die Un-

ternehmensvertretungen weigern, eine 

als notwendig erachtete Maßnahme 

durchzuführen, kann es zum Beispiel 

notwendig sein, dass die betriebliche 

Interessenvertretung eine Einigungs-

stelle anruft, in der die Durchsetzungs-

chancen bei dieser Thematik erfah-

rungsgemäß sehr hoch sind. 

ben, den geplanten Ablauf und ihre 

Beteiligungsmöglichkeiten informiert 

wird; mehr dazu ab Seite 104. 

Auch auf europäischer Ebene wird in 

der Luxemburger Deklaration zur be-

trieblichen Gesundheitsförderung in der 

Europäischen Union (1997) als zentrale 

Leitlinie festgehalten: „Partizipation: 

Die gesamte Belegschaft muss einbezo-

gen werden.“

°  Menschengerechte Arbeitsgestaltung – 

das ist keine Eintagsfliege: Wer die 

betrieblichen Arbeitsbedingungen 

nachhaltig verbessern will, muss eine 

Bestandsaufnahme im Rahmen einer 

Gefährdungsbeurteilung machen. 

Dazu gehört auch, Maßnahmen der 

Gesundheitsförderung abzuleiten 

und durchzusetzen, diese Verän-

derungen auszuprobieren und zu 

einem späteren Zeitpunkt wieder zu 

überprüfen. Damit wird schon deut-

lich: Arbeits- und Gesundheitsschutz 

braucht – wie fast alles, was wirklich 

gut und wichtig ist – einen langen 

Atem. 

°  Menschengerechte Arbeitsgestal-

tung braucht jeden klugen Kopf! Die 

betriebliche Interessenvertretung ist 

Motor, Stratege und Organisator – 

sie kann und soll allerdings nicht die 

aktive Teilnahme der Beschäftigten 

ersetzen. Denn nur die Beschäftigten 

können genau sagen, was sie als 

belastend erleben, und meist wissen 

auch die Beschäftigten sehr genau, 

an welchen Stellschrauben gedreht 

werden muss, damit es ihnen besser 

geht. 

Das heißt, auch die Entwicklung von 

Verbesserungsvorschlägen und von 

geeigneten Maßnahmen ist ein Feld, 

auf dem die Klugheit und das Exper-

tenwissen der Beschäftigten gefragt 

sind. Beschäftigte sind vor allem dann 

für Arbeits- und Gesundheitsschutz zu 

motivieren, wenn sie selbst die Chance 

haben, mitzureden und mitzugestalten. 

Und je stärker Beschäftigte zu Handeln-

den ihrer (Gesundheits-)Interessen wer-

den, desto nachhaltiger wirkt Gesund-

heitsschutz. Die Aufgabe von betriebli-

cher Gewerkschaftspolitik ist es, durch 

die vorhandenen rechtlichen Mittel und 



49Die europäische 
Ebene

Auf europäischer Ebene wurde zur 

Vereinheitlichung des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes eine Vielzahl von 

Richtlinien erlassen. Hierzu gehören 

unter anderem:

°  die Rahmenrichtlinie zur Durch-

führung von Maßnahmen zur 

Verbesserung der Sicherheit und 

des Gesundheitsschutzes der 

Arbeitnehmer/-innen bei der Arbeit 

°  die Richtlinie über bestimmte Aspek-

te der Arbeitszeitgestaltung

°  die Richtlinie über die Mindestvor-

schriften bezüglich der Sicherheit 

und des Gesundheitsschutzes bei der 

manuellen Handhabung von Lasten, 

die für die Arbeitnehmer/-innen 

insbesondere eine Gefährdung der 

Lendenwirbelsäule mit sich bringt

°  die Richtlinie über die Mindest-

vorschriften  bezüglich der Sicher-

heit und des Gesundheitsschutzes 

an Bildschirmgeräten

Die Basis für den ganzheitlichen 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

bilden Gesetze und Regelwerke 

staatlicher und selbstverwalte-

ter Organisationen. Dieser Schutz 

besitzt ein doppeltes Fundament, 

das nationale und europäische 

Recht.

Arbeits- und Gesundheitsschutz:
Der gesetzliche Rahmen

Wissen
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* Quelle: Kittner, Michael, und Pieper, Ralf: 
Arbeitsschutzrecht für die Praxis, Frankfurt/Main, 1999

Die Bedeutung der 

EU-Rahmenrichtlinien 

Sie sind als allgemeines europäisches 

Gesetz anzusehen und durch Einzel-

richtlinien, die als Mindestvorschriften 

gelten, zu präzisieren und auszufüllen. 

Die Richtlinien sind in nationales Recht 

umzusetzen. So ist z. B. die Rahmen-

richtlinie „Arbeitsschutzrecht“ die 

Grundlage, auf der das Arbeitsschutz-

gesetz erlassen wurde. Das Arbeits-

schutzgesetz ist durch eine Reihe von 

Verordnungen konkretisiert worden, die 

entsprechende europäische Einzelricht-

linien umsetzen. 

Durch die Überführung in nationales 

Recht sind die Arbeitgeber verpflichtet, 

sich an Gesetze und Verordnungen zum 

Arbeits- und Gesundheitsschutz zu hal-

ten und sie anzuwenden. Allerdings ha-

ben Beschäftigte in der Privatwirtschaft 

nicht die Möglichkeit, sich unmittelbar 

auf nicht fristgerecht oder unzureichend 

umgesetzte Richtlinien zu berufen. Die 

nationalen Gerichte sind jedoch zur 

richtlinienkonformen Auslegung des 

nationalen Rechtes verpflichtet. 

°  Im öffentlichen Dienst wirken die 

EU-Richtlinien unmittelbar. Das be-

deutet, dass sich Beschäftigte des 

öffentlichen Dienstes unmittelbar auf 

nicht fristgerecht oder unzureichend 

umgesetzte EU-Richtlinien berufen 

können. 

° Auf jeden Fall ist ein Blick in die 

europäischen Richtlinien nützlich, 

besonders im öffentlichen Dienst.

°  Um den Arbeits- und Gesundheits-

schutz zu fördern, wurde auf der 

europäischen Ebene eine Agentur 

für Sicherheit und Gesundheitsschutz 

am Arbeitsplatz eingerichtet. 

GRAFIK 10*  

DAS EG-ARBEITSSCHUTZRECHT

EG-Arbeitsschutzrecht

Primäres Gemeinschaftsrecht

Sekundäres Gemeinschaftsrecht
(Verordnungen / Richtlinien / Entscheidungen / Stellungnahmen)

z. B. „Maschinen-
richtlinie“

(89/392/EWG)

Rahmenrichtlinie
„Arbeitsschutz“

(89/391/EWG)

Arbeitsschutz-
einzelrichtlinien

- Durchführung durch Sozialpartner (Art. 137 Abs. 4EGV)
- Anhörung der Sozialpartner (Art. 138 EGV)
- Vereinbarungen der Sozialpartner (Art. 139 EGV)
- Untersuchungen, Stellungnahmen der Kommission
   (Art. 140 EGV)

Sonstige 
Richtlinien

z. B. „Arbeits-
zeitgestaltung“, 
Jugendarbeits-

schutz“

(Art. 118a EGV)
Art. 137 EGV 
(ab 1998/99)

(Art. 118a EGV)
Art. 137 EGV 
(ab 1998/99)

(Art. 118a EGV)
Art. 137 EGV 
(ab 1998/99)

Institutionen
z. B. „Europäische 

Agentur für 
Sicherheit und 

Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz“

Normung
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* Quelle: Kittner, Michael, und Pieper, Ralf: 
Arbeitsschutzrecht für die Praxis, Frankfurt/Main, 1999

GRAFIK 11*  

RECHTLICHE GLIEDERUNG DES ARBEITSSCHUTZES

Der 
bundesrepublikanische 
Rahmen

Auf nationaler Ebene treffen wir 

arbeits- und gesundheitsschutz-

relevante Aspekte in verschiedenen 

Gesetzen und Regelwerken wieder, 

die sich unter anderem aus der 

Umsetzung des europäischen Rechts 

ergeben. 

Ausgangspunkt ist das Grundgesetz 

mit seinem verbürgten Recht auf Leben 

und körperliche Unversehrtheit. Damit 

wird der Gesetzgeber verpflichtet, 

Arbeitsschutzvorschriften zu erlassen. 

Dabei hat er internationales Recht, 

soweit er einzelne Abkommen ratifi-

ziert hat, zu berücksichtigen und 

europäisches Recht in nationales 

Recht umzusetzen; vgl. Grafik nächste 

Seite. 

Die Grundlagen für die Ausgestaltung 

und Umsetzung von Regeln zur Erhal-

tung der Gesundheit und Erwerbsfä-

higkeit der Beschäftigten bilden das 

Arbeitsschutzgesetz, das hauptsächlich 

Pflichten des Arbeitgebers regelt, und 

das Arbeitssicherheitsgesetz, in dem 

unter anderem die Bestellung und die 

Aufgaben von Betriebsärzten/-innen 

und Fachkräften für Arbeitssicher-

heit sowie die Einrichtung von 

Arbeitsschutz ausschüssen geregelt ist. 

Neben diesen Gesetzen existieren 

weitere, die sich auf spezifische Per-

sonengruppen beziehen. Dazu zählen 

u. a. das Mutterschutzgesetz, Jugend-

schutzgesetz, Allgemeines Gleichbe-

handlungsgesetz, Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetz. 

Rechtliche Gliederung des Arbeitsschutzes

Individuelles 
Arbeitsschutz-

recht

Kollektives 
Arbeitsschutz-

recht

Staatliches 
Arbeitsschutz-

recht

Privates Recht

§ 618 BGB Betr VG
Pers VG

Tarif-
verträge

Transformation Öffentliches Recht

Unfallversiche-
rungsrechtliches 
Arbeitsschutz-

recht

SGB VII (SGB V)
UVV
AW

ArbSchG
ASiG

ArbZG
GSG

ChemG
GenTG
VO, AVV

Regeln, Normen, Erkenntnisse

Grundgesetz
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RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

IM ÜBERBLICK

° Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG

° Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG

° Arbeitszeitgesetz – ArbZG

° Arbeitsstättenverordnung – 

ArbStättV

° Betriebsverfassungsgesetz 

Personalvertretungsgesetze – 

BetrVG/ BPersVG/ LPersVG

° Betriebssicherheitsverordnung – 

BetrSichV

° Biostoffverordnung – BioStoffV

° Bildschirmarbeitsverordnung – 

BildschirmarbeitsVO

° Gefahrstoffverordnung –  

 GefStoffV

° Infektionsschutzgesetz – 

Anforderungen an Gemeinschafts-

einrichtungen – IfSG

° Jugendarbeitsschutzgesetz – 

JArbSchG

° Lärm- und Vibrationsschutzverord-

nung – LärmVibrationsArbSchV

° Lastenhandhabungsverordnung – 

LasthandhabVO

° Mutterschutzgesetz/

 Mutterschutzarbeitsverordnung –  

 MuSchG/MuSchArbV

° Sozialgesetzbücher: Kranken-,

 Unfallversicherung, Rehabilitation 

und Teilhabe behinderter Menschen –

SGB V; VII; IX

° Tarifverträge

° Unfallverhütungsvorschriften 

der Unfallversicherung 

° Verordnung über Sicherheit und 

Gesundheitsschutz bei  der 

Benutzung persönlicher Schutz-

ausrüstungen – PSA-BV

° Verordnung zur medizinischen 

Vorsorge – ArbMedVV

Über diese allgemein geltenden Ge-

setze und Verordnungen hinaus gibt 

es Verordnungen und Gesetze, die für 

bestimmte Berufsgruppen gelten. Diese 

sind den jeweiligen Unfallversiche-

rungsträgern und den jeweiligen ver.di 

Fachbereichen bekannt.

Darüber hinaus werden vom Gesetz-

geber Verordnungen erlassen, z. B. die 

Arbeitsstättenverordnung, die Biostoff-

verordnung, die Gefahrstoffverordnung, 

die Bildschirmarbeitsverordnung, die 

Lastenhandhabungsverordnung (vgl. 

nächste Seite, weitere Erläuterungen im 

Glossar, Seite 152)

Bessere Zusammenarbeit 

nötig

Bund, Länder und Unfallversicherungs-

träger wollen zukünftig im Bereich der 

Prävention in engerer Abstimmung und 

auf der Grundlage gemeinsam festge-

legter Arbeitsschutzziele handeln. 

Die aus der Zusammenarbeit entstande-

ne bundesweit geltende Gemeinsame 

Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) 

hat das Ziel, Sicherheit und Gesundheit 

der Beschäftigten durch einen abge-

stimmten und systematisch wahrge-

nommenen Arbeitsschutz zu erhalten, 

zu verbessern und zu fördern – ergänzt 

durch Maßnahmen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung. 

° Die dort gesteckten Ziele und die 

geplanten Maßnahmen können ein 

guter Ansatzpunkt für eine Verzah-

nung mit betrieblichen Aktivitäten 

sein und die betrieblichen Zielsetzun-

gen unterstützen.
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° das Zusammenwirken der Leistungen 

und die Zusammenarbeit der Rehabi-

litationsträger

° gemeinsame Servicestellen

° die stufenweise Wiedereingliederung

° die Teilhabe am Arbeitsleben und 

° das betriebliche Eingliederungsma-

nagement 

SGB V – Gesetzliche Krankenversiche-

rung: Ziel der gesetzlichen Krankenversi-

cherung ist die Erhaltung der Gesundheit 

der Versicherten. Zur Versichertengruppe 

gehören mit einem nicht unerhebli-

chen Prozentsatz Beschäftigte und 

Ruheständler/-innen, deren Krankheits-

verlauf auch auf das frühere Arbeitsleben 

zurückzuführen ist. Daher enthält das 

Gesetz auch Regelungen, die sich kon-

kret auf die Gesundheit am Arbeitsplatz 

beziehen, um frühzeitig Krankheitsrisiken 

zu minimieren. Hierzu zählen:

° Prävention und Selbsthilfe

° betriebliche Gesundheitsförderung

° Prävention bezogen auf arbeitsbe-

dingte Gesundheitsgefahren und

° Förderung der Selbsthilfe und Leis-

tungen medizinischer Rehabilitation

SGB VI – Gesetzliche Rentenversiche-

rung: Eine der Regelungen dieses Ge-

setzes ist die Absicherung der Beschäf-

tigten gegen Einschränkungen oder den 

Verlust der Erwerbsfähigkeit. Daher soll 

die Rentenversicherung alle Mittel für 

die Rehabilitation nutzen, damit Be-

schäftigte z. B. nicht in die Erwerbsmin-

derungsrente fallen. Zu ihren Aufgaben 

gehören:

° Leistungen medizinischer Reha -

bilitation

° Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-

leben und

° Leistungen, die den Auswirkungen 

von Krankheit oder körperlicher, 

geistiger oder seelischer Behinde-

rung entgegenwirken, sie zu über-

winden helfen und dazu beitragen, 

ein vorzeitiges Ausscheiden aus 

dem Erwerbsleben zu verhindern

Das Arbeitsschutzgesetz

Ausgangspunkt für die weitere Betrach-

tung ist das Arbeitsschutzgesetz, auf 

das hier konkreter eingegangen werden 

soll.

Die Sozialversicherungen

Weitere Akteure im Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz sind die selbstverwal-

teten Sozialversicherungsträger, deren 

Aufgaben in den einzelnen Sozialgeset-

zen verankert sind. 

Ausgehend von den jeweiligen Aufträgen 

der Sozialversicherungsträger sind sie 

wichtige Ansprechpartner für die betrieb-

lichen Interessenvertretungen und Arbeit-

geber. Sie können bei der Entwicklung 

von Präventionsangeboten und Maßnah-

men unterstützend wirken, indem sie ihr 

Erfahrungs- und Expertenwissen einbrin-

gen und so den Prozess der Gestaltung 

gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingun-

gen insgesamt begleiten.

SGB VII – Unfallversicherung (Berufs-

genossenschaften, Unfallkassen): Den 

gesetzlichen Rahmen für die Unfallver-

sicherung bildet das Sozialgesetzbuch 

VII. Dort ist ihr als Aufgabe zugewiesen, 

„mit allen geeigneten Mitteln Arbeits-

unfälle und Berufskrankheiten sowie 

arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu 

verhüten und – sofern dies nicht gelun-

gen ist – nach Eintritt von Arbeitsunfäl-

len und Berufskrankheiten die Gesund-

heit und die Leistungsfähigkeit der Ver-

sicherten mit allen geeigneten Mitteln 

wiederherzustellen (…). Hierzu gehört 

auch Präventionsarbeit und die Beru-

fung von Sicherheitsbeauftragten. Die 

konkrete Umsetzung des gesetzlichen 

Auftrages wird durch Arbeitgeber und 

Versicherte eigenständig und gemein-

sam geregelt. Sie erlassen Unfallverhü-

tungsvorschriften, die entsprechend bei 

der Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

zu berücksichtigen sind und Ziele des 

Arbeitsschutzgesetzes unterstützen.“

SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe 

behinderter Menschen: In dieses Gesetz 

wurde das Schwerbehindertenrecht 

integriert. Darüber hinaus greift das 

Gesetz auch für Beschäftigte, die länger 

als sechs Wochen im Jahr krank sind. 

Daher ist es im Rahmen des Arbeits- 

und Gesundheitsschutzes zu berück-

sichtigen. Dabei spielen folgende 

Regelungen eine wesentliche Rolle:

° der Vorrang der Prävention

° der Vorrang von Leistungen zur 

Teilhabe 
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Sie sind aber auch verpflichtet, für ihre 

Sicherheit und Gesundheit zu sorgen,  

z. B. durch ein gesundheitsbewusstes 

Verhalten sowie die Beachtung der 

Unterweisungen und Weisungen des 

Arbeitgebers. 

° Ein Verstoß gegen Sicherheitsvor-

schriften kann zu arbeitsrechtlichen 

Konsequenzen führen.

Doch Beschäftigte können sich umso 

besser gesundheits- und sicherheitsbe-

wusst verhalten, je eher die Rahmenbe-

dingungen – also die Verhältnisse – es 

ermöglichen. 

Klartext im Arbeitsschutzgesetz

Daher hat das Arbeitsschutzgesetz auch 

Instrumente verankert, die den gesam-

ten Veränderungsprozess hin zur men-

schengerechten Gestaltung der Arbeit 

unterstützen sollen. 

Zum einen sind allgemeine Grundsätze 

festgelegt, an denen sich die Maßnah-

men konkret orientieren müssen. Hierzu 

gehören beispielhaft:

° die Bekämpfung der Gefahren an der 

Quelle und

° die Pflicht, Maßnahmen so zu pla-

nen, dass Technik, Arbeitsorganisa-

tion, sonstige Arbeitsbedingungen, 

soziale Beziehungen und Einfluss der 

Umwelt auf den Arbeitsplatz sachge-

recht verknüpft werden.

Das Arbeitsschutzgesetzt hat zum Ziel:

° vor gesundheitlichen Gefährdungen 

bei der Arbeit und durch die Arbeit 

zu schützen

° Unfälle zu verhüten und Berufs-

krankheiten und arbeitsbedingte 

Erkrankungen zu vermeiden

° Arbeit menschengerecht zu gestalten 

und die Arbeitsbedingungen den 

Menschen anzupassen

Im Gesetz ist festgelegt, was unter 

Maßnahmen im Sinne des Arbeitsschut-

zes zu verstehen ist. Hierzu gehören 

entsprechend der Zielsetzung Maßnah-

men zur menschengerechten Gestal-

tung, d. h. sie richten sich nach dem 

Maßstab Mensch, was bedeutet, dass 

die tägliche Arbeit den Bedingungen, 

Bedürfnissen und Interessen der jewei-

ligen Beschäftigten gerecht werden 

muss. Ziel ist eine allgemeine Verbesse-

rung der Verhältnisse, unter denen die 

Arbeit zu erbringen ist. 

Bei der Entwicklung der Maßnahmen 

sind die aktuellen Erkenntnisse der Ar-

beitswissenschaft zu berücksichtigen. 

Diese beziehen sich sowohl auf Um-

welteinflüsse (z. B. Ergonomie und die 

Gestaltung der Arbeitsumgebung) als 

auch auf soziale Aspekte wie Motivati-

on, Führungsstrukturen und Kommuni-

kation; vgl. Seiten 22–34.

Wichtig: Die Pflichten des Arbeit-

gebers

Im Arbeitsschutzgesetz sind die Grund-

pflichten des Arbeitgebers verankert. 

Er ist verpflichtet, seinen Betrieb an 

den Anforderungen des Arbeitsschutzes 

auszurichten und auch so zu führen. 

° Vom Grundsatz her darf er Kosten, 

die für diese Maßnahmen entstehen, 

nicht den Beschäftigten auferlegen. 

Wichtig: Die Pflichten und Rechte 

der Beschäftigten

Auch für die Beschäftigten leiten sich 

vom Gesetz Rechte und Pflichten ab: 

Sie haben ein Vorschlagsrecht zu Fra-

gen der Sicherheit und des Gesund-

heitsschutzes. Ihnen steht des Weiteren 

das Recht der Beschwerde zu – in be-

stimmten Situationen können sie sich 

auch an Stellen außerhalb des Betriebes 

wenden. 
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Die Gefährdungs-
beurteilung

Kernstück des Arbeits- und Gesund-

heitskonzeptes und auch der Etablie-

rung eines Gesundheitsmanagements 

ist die Gefährdungsbeurteilung, de-

ren Durchführungspflicht ebenfalls 

im Gesetz verankert ist. Damit wird 

ein strategischer Neuansatz dank der 

europäischen Vorgaben auch im deut-

schen Arbeitsschutzrecht verwirklicht.

Die Gefährdungsbeurteilung zielt da-

rauf, mögliche Gesundheitsrisiken am 

Arbeitsplatz frühzeitig zu erkennen 

und schließlich zu vermeiden oder zu 

vermindern. Wie die Gefährdungsbeur-

teilung konkret umgesetzt werden soll, 

hat der Gesetzgeber weitgehend offen 

gelassen. Festgelegt ist, dass sie regel-

mäßig durchzuführen ist, eine Doku-

mentation erfolgen muss und anhand 

der Gefährdungsanalyse Maßnahmen 

zum Abbau der Gefährdungen abzu-

leiten und umzusetzen sind. Aufgrund 

der Erfahrungen, die in vielen Betrieben 

schon mit Gefährdungsbeurteilungen 

gemacht wurden, hat sich eine Vor-

gehensweise entlang folgender neun 

Schritte bewährt; vgl. Grafik nächste 

Seite. 

In Ergänzung des Arbeitsschutzgeset-

zes wurde im Rahmen der GDA eine 

„Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und 

Dokumentation“ entwickelt, die den 

überbetrieblichen Akteuren (Unfallver-

sicherung, Gewerbeaufsicht) ein Instru-

ment zum gemeinsamen Vorgehen bei 

der Beratung und Überwachung der 

Betriebe an die Hand gibt. Es ist sinn-

voll, diese Leitlinie bei der betrieblichen 

Umsetzung einzubeziehen.*

*  Sowie weitere interessante Informationen 

unter: www.gda-portal.de 

GRAFIK 12*  
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Allerdings sind gerade in Fragen des 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes die 

Beschäftigten wichtige Akteure. Der Ar-

beitgeber ist nach dem Arbeitsschutz-

gesetz und die ihn ergänzenden bzw. 

ausfüllenden Vorschriften verpflichtet, 

für menschengerechte Arbeitsbedin-

gungen zu sorgen. Die Beschäftigten 

müssen jedoch bereit sein, die angebo-

tenen „Verhältnisse“ auch anzunehmen 

und umzusetzen (§§ 15;16 ArbSchG).

Auf das Arbeitsschutzgesetz bezogen 

erhält der Betriebsrat einen Zuwachs 

an Mitbestimmungsmöglichkeiten, da 

dies eine betriebliche Konkretisierung 

geradezu erfordert. Durch weitgefasste 

Formulierungen wurde vom Gesetzge-

ber ein weiter Spielraum sowohl den 

Tarifvertragsparteien als auch den Be-

triebsparteien gelassen.

Zur Ausfüllung des Mitbestimmungs-

rechtes in Bezug auf das Arbeitsschutz-

gesetz kommen vor allem folgende 

Rahmenvorschriften in Betracht:

° § 3 – Grundpflicht des Arbeitgebers 

zur Verbesserung des betrieblichen 

Arbeitsschutzes; Bereitstellung einer 

entsprechenden Organisation

° § 4 – allgemeine Grundsätze für 

Arbeitsschutzmaßnahmen

° § 5 – Beurteilung der Arbeitsbedin-

gungen durch den Arbeitgeber

° § 6 – Dokumentationspflicht 

° § 7 – Aufgabenübertragung durch 

den Arbeitgeber an entsprechend ge-

eignete und qualifizierte Beschäftigte

° § 8 – Zusammenarbeit mehrerer 

Arbeitgeber, Vergewisserung

über den Stand der Unterweisun-

gen von Fremdbeschäftigten 

(z. B. Leiharbeiter/-innen) 

° § 9 – Planung und Durchführung von 

Maßnahmen bei besonderen Gefahren

° § 11 – medizinische Vorsorge auf 

Wunsch der Beschäftigten

° § 12 – Unterweisung der Beschäftigten 

° § 13 – Übertragung von Pflichten 

des Arbeitgebers nach §§ 3–14 auf 

Personen gem. §13 ArbSchG

Die Gefährdungsbeurteilung bildet die 

Grundlage für die daraus abzuleitenden 

konkreten Maßnahmen des Arbeits- 

und Gesundheitsschutzes. Daher sind 

Strukturen und Verfahren sowie Inhalte 

des Analyseteils zur Ermittlung von Ge-

Neben den gesetzlichen Grundlagen 

kommt auch den von Gewerkschaften 

durchgesetzten Tarifverträgen und der 

betrieblichen Interessenvertretung bei 

der Ausgestaltung der Arbeitsbedin-

gungen eine wesentliche Rolle zu.

Der Tarifvertrag

Nach dem Tarifvertragsgesetz regeln die 

Tarifvertragsparteien u. a. Inhalte, Ab-

schluss und Beendigung von Arbeitsver-

hältnissen. Sie können demnach auch 

auf die Gestaltung des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes durch entsprechende 

Regelungen Einfluss nehmen. 

Das Betriebsverfassungsgesetz  (BetrVG)

In den Betrieben haben die Interessenver-

tretungen der Beschäftigten eine Schlüssel-

rolle im Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Im Betriebsverfassungsgesetz finden sich 

in verschiedenen Paragrafen konkrete 

Ansatzpunkte, um den Arbeits- und 

Gesundheitsschutz voranzubringen.

Dazu zählen:

° § 80 (1 Pkt. 1–7) 

Allgemeine Aufgaben 

° § 81 (1–4) Unterrichtungs- und 

Erörterungspflicht des Arbeitgebers

° § 82 (1) Anhörungs- und Erörte-

rungsrecht des Arbeitnehmers

° § 84 (1–3) Beschwerderecht

° § 87 (1 Pkt. 7) Mitbestimmungsrechte 

° § 88 (Pkt. 1) Freiwillige Betriebs-

vereinbarungen

° § 89 (1–5) Arbeitsschutz

° § 90 (1–2) Unterrichtungs- und 

Beratungsrechte

° § 91 Mitbestimmungsrecht 

Betriebsräte erhalten damit zwei ver-

schiedene Beteiligungsrechte. Bei aus-

füllungsbedürftigen Rahmenvorschrif-

ten greift das volle Mitbestimmungs-

recht. Bei Vorschriften, die keinen 

Gestaltungsspielraum zulassen, greift 

das Überwachungsrecht und die Über-

wachungspflicht. 

°  Als Anknüpfungspunkt zu den 

außerbetrieblichen Aufsichtsstellen – 

Arbeitsschutzbehörde, Berufsgenos-

senschaft – bietet sich die aktive 

Zusammenarbeit bei der Umsetzung 

von Arbeits- und Gesundheitsschutz-

zielen an.
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°  Das uneingeschränkte Mitbestim-

mungsrecht bezieht sich auf die Bestel-

lung von Vertrauens- und Betriebsärz-

ten, Maßnahmen der Verhütung von 

Arbeits- und Dienstunfällen und sonsti-

gen Gesundheitsschädigungen und bei 

der Gestaltung der Arbeitsplätze. 

Darunter fallen auch Einzelmaßnahmen, 

die eine Entstehung von Gesundheits-

schäden verhindern, Unfälle mindern 

bzw. vermeiden sollen und einen effek-

tiven Gesundheitsschutz gewährleisten. 

Unter sonstigen Gesundheitsschädigun-

gen sind alle medizinisch feststellbaren 

Verletzungen und arbeitsbedingten 

Erkrankungen, die die physische und 

psychische Integrität der Beschäftigten 

beeinträchtigen, zu verstehen.

Der Personalrat ist zudem verpflichtet, 

die für den Arbeitsschutz zuständigen 

Behörden und Unfallkassen zu unter-

stützen. Diese Verpflichtung umfasst 

unter anderem Anregung, Beratung 

und Auskunft. Darüber hinaus hat er 

sich für die Umsetzung der Arbeits-

schutzvorschriften und die Unfallverhü-

tung einzusetzen. Um seinen Aufgaben 

gerecht werden zu können, ist der 

Personalrat bei allen mit dem Arbeits-

schutz in Zusammenhang stehenden 

Besichtigungen einzubeziehen (§ 81 

Abs. 2 Satz 1 BPersVG). 

Mit dem Arbeitsschutzgesetz sind die 

Pflichten des Arbeitgebers und damit 

der Inhalt der Informations-, Beteili-

gungs- und Mitbestimmungsrechte 

konkretisiert worden. 

Regelungsbedarf kann sich ergeben 

bei der:

° Durchführung der Gefährdungsbeur-

teilung

° Planung von Maßnahmen zur Ver-

besserung von Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz der Beschäftigten

° Dokumentationspfl icht des Arbeitgebers

° Überprüfbarkeit der Wirksamkeit der 

durchgeführten Maßnahmen

° Unterweisung der Beschäftigten über 

Sicherheit und Gesundheitsschutz in 

der Dienststelle und der Mitwirkung 

an der Organisation des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes

fährdungen ein nicht zu unterschätzen-

der Teil der Gefährdungsbeurteilung: 

°  Denn was nicht als Gefährdung 

ermittelt werden kann, kann keine 

Schutzmaßnahme nach sich ziehen. 

Viele Anforderungen des Arbeitsschutz-

gesetzes sind Vorgaben, deren konkrete 

Umsetzung jedoch betrieblich ausge-

staltet, in vielen Fällen auch ausgehan-

delt  werden muss. Dafür steht dem 

Betriebsrat das volle Mitbestimmungs-

recht bei der Festlegung der Einzelhei-

ten der Gefährdungsbeurteilung zu. 

Das Bundespersonalvertretungs-

gesetz (BPersVG)

Für den öffentlichen Bereich gelten 

das Bundespersonalvertretungsgesetz 

und die Personalvertretungsgesetze der 

Bundesländer. Im Bereich des Arbeits-

schutzes ähneln sich die Regelungen, 

sodass hier nur auf das Bundesperso-

nalvertretungsgesetz eingegangen wird. 

Die hier und in weiteren Abschnitten 

auf das BPersVG bezogenen Informatio-

nen müssen mit dem jeweiligen Landes-

vertretungsgesetz abgeglichen werden.

Im Bundespersonalvertretungsrecht 

existieren verschiedene Regelungen, 

die auf den Arbeits- und Gesundheits-

schutz zu beziehen sind und die den 

Personalräten umfassende Beteiligungs-

rechte ermöglichen.

Hierzu gehören:

° § 68 (1–2) Allgemeine Aufgaben, 

 Informationspflichten der Dienststelle 

° § 69 (1–5) Verfahren der Mit-

 bestimmung

° § 70 (1–2) Initiativrecht des 

 Personalrates

° § 75 (3 Pkt. 1,10–11,16) unein-

geschränktes Mitbestimmungsrecht 

° § 76 (2 Pkt. 5–7) eingeschränkte 

Mitbestimmung

° § 81 Beteiligung beim Arbeitsschutz

Der Personalrat hat konkrete Mit-

bestimmungsmöglichkeiten bei der 

Gestaltung von Arbeitsplätzen, der Ar-

beitsumgebung und der Arbeitsmittel. 

Die Mitbestimmungsrechte erstrecken 

sich auch auf körperliche Anforderun-

gen und psychische Belastungen der 

Beschäftigten. 
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°  Das Mitbestimmungsrecht bei den zu 

ergreifenden Maßnahmen bleibt auch 

trotz abgelehnter Vorschläge voll erhalten. 

Die Einwände, die der Personalrat gegen 

das Vorgehen (Verfahren) bei der Gefähr-

dungsbeurteilung anbringt, können aller-

dings bei der Verweigerung zur Zustim-

mung bei Maßnahmen eine Rolle spielen.

°  So kann der Personalrat seine Zustim-

mung mit der Begründung verweigern, 

dass die beabsichtigten Maßnahmen un-

zureichend sind. Dabei kann er anführen, 

dass die eingesetzten Prüfl isten unvoll-

ständig waren, und auf seine im Vorfeld 

angeführten Bedenken verweisen. 

°  Wenn der Personalrat zum Beispiel die 

Fragestellungen der Dienststellenleitung 

für unzureichend hält, ermöglicht ihm 

das Initiativrecht, tätig zu werden. Selbst 

dann, wenn sich die Dienststellenleitung 

nach Auswertung der Befragungsergeb-

nisse entscheidet, keine Maßnahmen 

durchzuführen. Seine Intention kann zum 

Beispiel dahin gehen, dass Maßnahmen 

zu treffen sind, die nach Maßgabe der 

veränderten Befragung ergriffen werden.*

Auch wenn durch indirekte Wege Ein-

fluss auf die Befragungsinstrumente und 

Methoden genommen werden kann, 

bietet es sich an, mit der Dienststellen-

leitung im Rahmen der vertrauensvollen 

Zusammenarbeit solche Stolpersteine 

auszuräumen und zu versuchen, im 

Einvernehmen die Verfahren, Methoden 

und Befragungen zu gestalten. Dazu 

könnte eine entsprechende Dienstverein-

barung dienen; vgl. Seiten 109–114). 

Vorläufiges Fazit: 

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Durch kluges Nutzen bestehender gesetz-

licher Regelungen können Maßnahmen 

zur Verbesserung des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes im Interesse der Be-

schäftigten nachhaltig umgesetzt werden. 

°  Gelingt dies nicht, wird es für die 

Mitbestimmungsrechte von Personalrä-

ten umso wichtiger werden, durch eine 

Weiterentwicklung der tariflichen Re-

gelungen Möglichkeiten der Mitbestim-

mung bei der Vorbereitung, der Verfah-

ren und der Methoden zu verankern.

* vgl. Rechtsprechung BVerwG 6. Senat 
(14.10.2002 AZ 6P 7/01) zur Mitbestimmung 

beim Arbeitsschutz

Die Rechte des Personalrats

Das Mitbestimmungsrecht besteht bei 

allen Maßnahmen, die sich unmittelbar 

auf die Arbeitssicherheit von Beschäf-

tigten auswirken. Reine Vorbereitun-

gen, wie die Gefährdungsbeurteilung 

nach § 5 ArbSchG, gehören nicht dazu.

Dem Personalrat stehen in jeder Phase 

der Planung und Gestaltung des Ar-

beits- und Gesundheitsschutzes spezi-

elle Informations- und Antragsrechte 

zu. So ist der Personalrat bei allen mit 

dem Arbeitsschutz in Zusammenhang 

stehenden Angelegenheiten hinzu-

zuziehen, was bedeutet, dass er über 

Fragebogenaktionen im Zusammenhang 

mit der Gefährdungsbeurteilung zu 

informieren, ihm ein Exemplar des Erhe-

bungsbogens auszuhändigen und ihm 

Gelegenheit zu Alternativvorschlägen 

zu geben ist. Darüber hinaus hat er bei 

mit der Befragung zusammenhängen-

den Besichtigungen ein Teilnahmerecht.

Personalrat und Gefährdungs-

beurteilung

Bei der Mitbestimmung im Zusammen-

hang mit einer konkreten Maßnahme 

kann der Personalrat auch Fehler bei 

der Vorbereitung, zum Beispiel bei der 

Gefährdungsbeurteilung, geltend ma-

chen. Er kann sich darauf berufen, dass 

bei der Gefährdungsbeurteilung wich-

tige Aspekte unberücksichtigt blieben, 

deren Berücksichtigung möglicherweise 

zu einer anderen, angemessenen Maß-

nahme geführt hätte.

Insoweit kann es nur im Interesse der 

Dienststellenleitungen sein, den Per-

sonalrat auch schon in der Vorberei-

tungsphase umfassend zu beteiligen. 

Der Personalrat sollte die Dienststellen-

leitung in diesem Zusammenhang auf 

seine Bereitschaft zur Kooperation bei 

der Vorbereitung von Arbeitsschutz-

maßnahmen hinweisen.

Wenn also die Dienststellenleitung  sich 

in der Analysephase über die Anre-

gungen und konkreten Vorschläge des 

Personalrates – z. B. die zur Befragung 

eingesetzten Prüflisten zu ändern oder 

zu ergänzen – hinwegsetzt, ist es für 

das Mitbestimmungsverfahren des Per-

sonalrates unschädlich. 



HANDELN:
Tarifvertragliche und/oder

betriebliche Umsetzung

° Tarifvertrag: Das wollen wir festschreiben

° Betriebliche Umsetzung:  Knackpunkt 
 Gefährdungsbeurteilung

°  Dieses Kapitel stellt die Empfehlungen zur tarifpolitischen 
Ausgestaltung des betrieblichen Prozesses sowie die einzel-
nen Stationen und Facetten der betrieblichen Umsetzung 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes dar. Wir zeigen, 
dass ein Tarifvertrag „Spielregeln“ schafft, die helfen, einen 
wirksamen und nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
durchzusetzen. 

°  Existiert kein Tarifvertrag, ist das kein Grund, untätig zu 
bleiben. Die betrieblichen Akteure haben viele Möglichkeiten, 
vorab aktiv zu werden. Die Gestaltungsempfehlungen des 
Tarifvertrages können ebenso für Betriebs- und Dienstverein-
barungen hilfreich sein.

HANDELN
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71Die Präambel 

 & ZUR ERKLÄRUNG::

Mit der Präambel wird zum Ausdruck 

gebracht, wie die Vertragspartner den 

betrieblichen Arbeits- und Gesund-

heitsschutz nachhaltig unter Einbezie-

hung aller Akteure verankern wollen. 

Dort getroffene Aussagen halten das 

Selbstverständnis zum Arbeits- und 

Gesundheitsschutz fest und geben den 

Beteiligten – Führungskräften und Be-

schäftigten – Orientierung.

*  Andere Ansatzpunkte zur gesundheits-

förderlichen Gestaltung von Arbeitsbedin-

gungen – z. B. zu Arbeitszeit, Weiterbildung, 

Leistung -, die hier nicht zusätzlich auf-

gegriffen werden können, finden sich unter 

www.arbeiten-leben.verdi.de

 ∞ GESTALTUNGSBEISPIELE::

Für die Präambel bieten sich beispiels-

weise die folgenden Ansätze an:

°  Grundlage bildet die „WHO Defini-

tion“: Gesundheit ist ein Zustand voll-

kommenen körperlichen, geistigen und 

sozialen Wohlbefindens und nicht die 

bloße Abwesenheit von Krankheit oder 

Gebrechen.

°  Die Verbesserung von Sicherheit, 

Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz 

der Beschäftigten am Arbeitsplatz stel-

len Zielsetzungen dar, die keinen rein 

wirtschaftlichen Überlegungen unter-

geordnet werden dürfen (EU-Richtlinie 

89/391/EWG über die Durchführung 

von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 

der Arbeitnehmer).

°  Als Leitsätze lassen sich hier die Anfor-

derungen der Beschäftigten an eine gute 

Qualität der Arbeit, Produktivität und des 

Wohlbefi ndens einbringen. Hierzu zählen:

•  ausführbare und schädigungsfreie 

Arbeit (Arbeitsplatz)

Die hier vorgestellten Empfehlungen stellen 

keine vollständige Vorlage dar oder sind als 

„Mustertarifvertrag“ zu verstehen. Die Vor-

schläge sollen vielmehr Anregungen geben 

und auf wesentliche Regelungsaspekte auf-

merksam machen. Sie müssen auf die jewei-

ligen Branchengegebenheiten abgestimmt 

werden.*

Der Tarifvertrag:
Das wollen wir festschreiben
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°  Die Durchführung der Maßnahmen 

stellt eine rechtliche Verpflichtung 

insbesondere zur menschengerechten 

Gestaltung der Arbeit im Sinne von 

§ 2 Arbeitsschutzgesetz dar. Sie bil-

den im Betrieb den organisatorischen 

Rahmen für ein ganzheitliches und 

nachhaltiges Konzept des betrieblichen 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Das 

umfasst die Gestaltung der Arbeitsbe-

dingungen, Arbeitsplätze, Arbeitsmittel 

und Arbeitsorganisation. Maßnahmen 

zielen auf die Erhaltung des Leistungs-

vermögens und die Entwicklung von 

Ressourcen (Salutogenese**), die das 

Wohlbefinden und die Widerstandsfä-

higkeit der Beschäftigten stärken, was 

letztendlich auch hilft, trotz Belastun-

gen gesund zu bleiben.

°  Um eine hohe Akzeptanz für einen 

nachhaltigen (prozessgeführten) 

Arbeits- und Gesundheitsschutz zu er -

zielen, haben Führungskräfte eine 

Schlüsselfunktion. Deshalb ist es erfor-

derlich, Arbeits- und Gesundheitsschutz 

dauerhaft als Führungsaufgabe zu 

verankern und kontinuierlich weiter-

zuentwickeln. Zu ihren Aufgaben 

gehört es, Prozesse zu initiieren und die 

Umsetzung erarbeiteter Maßnahmen 

zu sichern. Ihnen ist in diesem Prozess 

Unterstützung zu gewähren, damit sie 

dieser Verangvtwortung als Führungs-

kraft gerecht werden können. 

•  Handlungsspielräume und Gestal-

tungsmöglichkeiten (Arbeitsorgani-

sation)

•  vertrauensvolle Kultur wechselseiti-

ger Anerkennung und Wertschät-

zung (Unternehmenskultur)

•  Sicherung der Beschäftigung durch 

innovative Unternehmensentwick-

lung (Unternehmensstrategie)

•  Einhaltung und Förderung des Ar-

beits- und Gesundheitsschutzes

•  bedarfsgerechte Unterstützung der 

Beschäftigten durch die Führungs-

kräfte und

•  qualitative Einarbeitung und Ent-

wicklungsmöglichkeiten

°  Die umfassende Norm DIN EN ISO 

9241-2 findet auf alle Beschäftigten-

gruppen Anwendung.*

°  Durch gemeinsame Maßnahmen von 

… und Beschäftigten im Sinne des Gel-

tungsbereiches und deren betrieblichen 

Vertretungen sollen Gesundheit und 

Wohlbefinden der Beschäftigten ver-

bessert werden. Im Zentrum der Maß-

nahmen steht die Verhältnisprävention, 

die Erhaltung bzw. Herstellung gesun-

der Verhältnisse im Arbeitsumfeld und 

am Arbeitsplatz. Sie bildet die Grund-

lage für die Verhaltensprävention der 

Beschäftigten. Diese trägt zur Stärkung 

des persönlichen gesundheitsförderli-

chen Verhaltens und der persönlichen 

Ressourcen bei.

°  Neben den technischen und orga-

nisatorischen Voraussetzungen sind 

insbesondere arbeitsmedizinische, psy-

chische, soziologische, arbeitskulturelle 

und geschlechtsspezifische Aspekte 

sowie altersspezifische und individuelle 

Belastungsmuster und -expositionen zu 

berücksichtigen, die das körperliche, 

geistige und soziale Wohlbefinden der 

Beschäftigten beeinflussen. 

* Für die Definition psychischer Fehlbean-

spruchungen gelten die Ausführungen der 

ISO-Norm 10075. Hinsichtlich der Umsetzung 

von Arbeitsschutzmaßnahmen werden die 

Ausführungen der ISO-Norm 9241-2 aus 1992 

(Anforderungen an die Arbeitsaufgaben) 

zugrunde gelegt. Auch wenn es sich hier um 

die Bildschirmlichtlinie handelt, sind die 

Anforderungen auch auf andere Tätigkeits-

bereiche übertragbar.

** Salutogenese (Gesundheitsentwicklung, 

abgeleitet von lateinisch salus für Gesund-

heit, Wohlbefinden und genese von grie-

chisch „genesis“ = Geburt, Ursprung‚ Ent-

stehung) ist ein medizinisches Präventions-

konzept, das sich auf Faktoren bezieht, die 

zur Entstehung (Genese) und Erhaltung von 

Gesundheit führen. Der israelisch-amerika-

nische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky 

(1923–1994) prägte den Ausdruck in den 

1970er-Jahren. Nach dem Salutogenese-

Modell ist Gesundheit nicht als Zustand, 

sondern als Prozess zu verstehen.
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 & ZUR ERKLÄRUNG::

Um eine Ist-Situation fundiert erfassen 

zu können, müssen zunächst einmal alle 

vorhandenen Informationen gesichtet und 

aufbereitet werden. Auf dieser Basis kön-

nen weitergehende Bedarfe zur Ermitt-

lung von Gefährdungen abgeleitet und 

betriebspolitisch durchgesetzt werden. Sie 

dienen damit als Argumentationsgrund-

lage, warum bestimmte Handlungen zu 

welchem Zeitpunkt erforderlich sind. 

 ∞ GESTALTUNGSBEISPIELE::

Zur Erstellung von Bedarfsanalysen als 

Ausgangspunkt aller Maßnahmen im 

Rahmen des betrieblichen Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes bzw. eines Ge-

sundheitsmanagements eignen sich 

die folgenden Punkte. Dabei muss 

unbedingt sichergestellt sein, dass die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

gewährleistet sind. 

°  Betriebsinterne Statistiken zu krank-

heitsbedingten Arbeitsunfähigkeiten un-

terteilt in kurzfristige und über sechs Wo-

chen hinausgehende Arbeitsunfähigkeiten

°  Statistiken bzw. Erhebungen im Rah-

men des betrieblichen Eingliederungs-

management

°  Alters-, Geschlechts- und Behinder-

tenstrukturen im Unternehmen (z. B. 

Demografieanalysen)

°  Statistiken über besondere Personen-

gruppen – z. B. Jugendliche, werdende 

oder stillende Mütter, Eltern, Beschäftigte 

mit Pfl egeverantwortung, Beschäftigte 

ohne ausreichende Deutschkenntnisse, 

Leiharbeitnehmer/-innen, Praktikanten/

-innen, befristet Beschäftigte, Auszubil-

dende, Berufsanfänger/-innen

°  Personalentwicklungskonzepte, 

Personalbemessungsgrundlagen, Ver-

tretungskonzepte (falls vorhanden), 

Sicherheitskonzepte

°  Fluktuation und Informationen über 

ursächliche Zusammenhänge 

°  Unfallmeldungen, Auswertungen nicht-

meldepflichtiger Arbeitsunfälle  (<3 Tage 

Arbeitsunfähigkeit, genaueres ist in der Be-

triebs-/Dienstvereinbarung zu regeln) sowie 

Monitoring von Gefährdungspotenzialen

°  Gefahrenanzeigen – auch als Über-

lastungsanzeigen bekannt

°  Gesundheitsberichte und Ergebnisse 

bereits durchgeführter Gefährdungsbe-

urteilungen

 & ZUR ERKLÄRUNG::

Neben der Festlegung des örtlichen 

Geltungsbereiches gilt es auch, den 

persönlichen Geltungsbereich genau 

zu bestimmen. So kann sichergestellt 

werden, dass der Tarifvertrag zum Ar-

beits- und Gesundheitsschutz nicht 

nur für die Stammbelegschaft, sondern 

auch für andere Beschäftigte wie z. B. 

Leiharbeiter/-innen Geltung hat. Neben 

der politischen Dimension ist dies auch 

aus arbeitswissenschaftlicher Sicht wich-

tig: Gesundheitliche Gefährdungen tre-

ten auch durch die Wechselbeziehungen 

in der Arbeit zwischen „Stamm- und 

Randbelegschaft“ auf. Viele Ansatz-

punkte für die Entwicklung gesundheits-

förderlicher Maßnahmen ergeben sich 

daher aus der Zusammenarbeit verschie-

dener Beschäftigtengruppen. 

∞ GESTALTUNGSBEISPIELE::

Räumlicher Geltungsbereich:

Dieser bezieht sich z. B. auf Unterneh-

men, Standorte und Betriebsstätten.

Persönlicher Geltungsbereich

Hierzu gehören z. B.:

°  Beschäftigte des entsprechenden Un-

ternehmens bzw. der im räumlichen 

Geltungsbereich festgelegten Orte

°  Leiharbeitnehmer/-innen 

°  wenn vorhanden, weitere Beschäftig-

te, die nicht zur direkten „Stammbe-

legschaft“ gehören

°  weitere Personen, die nicht in einem 

Arbeitsverhältnis zum Arbeitge-

ber stehen (§ 80 (2) BetrVG) z. B. 

entgeltliche und nichtentgeltliche 

Praktikanten/-innen 

Der Geltungs-
bereich

Bereitstellung von 
Informationsquellen
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°  Anlassbezogene Gefährdungsbeur-

teilungen werden auch durchgeführt:

• vor und nach Einführung von Ziel-

vereinbarungen und/oder Verände-

rungen der Leistungsbedingungen 

• um Umstrukturierungsprojekte zu 

begleiten, die Einfluss auf die Ar-

beitsorganisation, Arbeitsabläufe 

und/oder die Arbeitsmittel haben 

und

• bei auffälligen Signalen für ge-

sundheitliche Risiken in den Be-

trieben, z. B. hohe Krankenstände 

und auffällige Fluktuationen. In 

diesem Zusammenhang finden 

auch Ermittlungen aus dem be-

trieblichen Eingliederungsmanage-

ment Berücksichtigung, wie z. B. 

Langzeiterkrankungen. Gründe 

und Schwellenwerte sollten vorab 

bestimmt werden und auf Antrag 

von Beschäftigten, denen dafür 

ein anlassbezogenes/begründetes 

Initiativrecht zusteht, wenn sich 

wesentliche Arbeitsumstände bzw. 

Rahmenbedingungen ändern.

Methoden, Instrumente, 

Durchführung

°  Eine Gefährdungsbeurteilung ist nur 

dann angemessen durchgeführt, wenn 

physische und psychosoziale Belastungs-

faktoren und ihr Zusammenspiel mit 

Qualifi kation, Kommunikation, Führungs-

verhalten, Motivation und Wohlbefi nden 

der Beschäftigten berücksichtigt wurden 

(evtl. in Verbindung mit §§ 4 und 5 Ar-

beitsschutzgesetz) und wenn die Beschäf-

tigten aktiv einbezogen wurden.

°  Die Gefährdungsbeurteilung umfasst 

die Schritte: 

• Ermittlung des Ist-Zustandes arbeits-

bedingter Gesundheitsrisiken

• Bewertung des Arbeitsplatzes und 

der von ihm ausgehenden Gefähr-

dung

• Vergleich Ist-Zustand – Soll-Zustand 

(ISO 9241-2) 

• Maßnahmenableitung zur Erreichung 

des Soll-Zustandes

• Dokumentation

°  Die Ermittlung und Beurteilung der 

Gefährdungen soll folgende Kriterien 

erfüllen: 

 & ZUR ERKLÄRUNG::

Die Gefährdungsbeurteilung ist im Ar-

beitsschutzgesetz festgelegt, dennoch 

macht es Sinn, sie im Tarifvertrag auf-

zugreifen und wie hier vorgeschlagen 

zu präzisieren. Denn mittels dieses 

Instrumentes unterstehen wichtige be-

triebliche Felder der Mitbestimmung. 

Was im Tarifvertrag verankert ist, kön-

nen wir direkt mitentscheiden, Gesetze 

dagegen nur indirekt.*

 ∞ GESTALTUNGSBEISPIELE::

Grundsätzliches

°  Leitgedanke der Gefährdungsbeurtei-

lung ist die Herstellung von Bedingun-

gen menschengerechter Arbeit, wie es 

die gesetzlichen Grundlagen vorsehen. 

* Als eine Erfahrung aus der Auseinandersetzung 

um die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

hat ver.di als Grundsatz festgeschrieben, vom 

bloßen Verweis auf Gesetze Abstand zu nehmen 

und stattdessen die wichtigsten Regelungen aus 

den Gesetzen im Tarifvertrag zu verankern, um 

bei negativen Veränderungen dieser Arbeitsge-

setze eine Sicherung im Tarifvertrag zu haben.

°  Es ist eine Gefährdungsbeurteilung 

gemäß den Anforderungen des Arbeits-

schutzgesetzes (§ 5 und 6) und der 

Einzelverordnungen durchzuführen.

Zeitpunkte der Durchführung 

°  Die erste Gefährdungsbeurteilung 

wird erstmalig ... durchgeführt. 

°  Gefährdungsbeurteilungen werden 

turnusmäßig etwa alle … (Vorschlag: 

zwei) Jahre durchgeführt.

°  Darüber hinaus werden anlassbezo-

gene Gefährdungsbeurteilungen durch-

geführt bei:

• Erstbeurteilung neu eingerichteter 

Arbeitsplätze

• wesentlichen Änderungen in der 

Arbeitszeit; Arbeitsorganisation; Um-

strukturierung; Änderung der Perso-

nalstruktur, des Personalschlüssels, der 

Arbeitsmengen und der Arbeitsqualität

• tätigkeitsrelevanten Änderungen 

(z. B. Arbeitsinhalte, neue Auf ga-

ben  zuschreibungen) und bei

• Änderung und Einführung neuer 

Schutzvorschriften sowie neuer ar-

beitswissenschaftlicher Erkenntnisse 

Die Gefährdungs-
beurteilung 
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 & ZUR ERKLÄRUNG::

Das Einrichten einer Steuerungsgrup-

pe zur Bearbeitung von Arbeits- und 

Gesundheitsschutzthemen ist sinnvoll, 

damit an einer Stelle alle Fäden – ein-

schließlich des Controllings – zusam-

menlaufen und in einer Hand liegen. 

Dabei ist zu entscheiden, ob sie nur 

für die Umsetzung der Gefährdungs-

beurteilung eingesetzt wird oder als 

Steuerungsgremium für die nachhaltige 

Integration eines Gesundheitsschutzes/

-managements arbeiten soll. Dazu muss 

sie mit entsprechenden Kompetenzen 

ausgestattet werden, damit sie nicht als 

zahnloser Tiger fungiert, sondern für 

die Beschäftigten Ergebnisse erzielen 

kann.

 ∞ GESTALTUNGSBEISPIELE::

°  Es ist eine paritätisch besetzte betrieb-

liche Steuerungsgruppe zu bilden, die 

aus je ... Mitgliedern des Managements 

und je ... Mitgliedern der betrieblichen 

Interessenvertretung besteht. Der Vor-

sitz wird alternierend wahrgenommen. 

°  Es können sowohl einzelne Beschäf-

tigte als auch externe Berater/-innen 

gegebenenfalls als nicht stimmberech-

tigte Mitglieder hinzugezogen werden. 

°  Die Steuerungsgruppe ist das feder-

führende Gremium zur Unterstützung 

des Arbeitgebers bei der Planung, Steu-

erung und Entscheidungsumsetzung 

des Arbeitsschutzgesetzes sowie bei 

der Entwicklung eines auf betriebliche 

Erfordernisse angepassten betrieblichen 

Gesundheitsmanagements. Die Steu-

erungsgruppe arbeitet aktiv mit den 

betrieblichen Akteuren des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes und des Eingliede-

rungsmanagements zusammen. 

°  Die Steuerungsgruppe trifft sich 

regelmäßig, mindestens alle … (Vor-

schlag: sechs) Wochen.

Aufgaben: Arbeits- 

und Gesundheitsschutz

Aufgaben im Rahmen eines nachhalti-

gen Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

können sein:

• Erstellung eines Arbeitsplanes

• Analyse des betrieblichen Umfeldes

• Erarbeitung eines Aktionspro-

gramms (Maßnahme-, Zeit- und 

Kostenplan)

• Es ist ein zweistufiges Vorgehen 

vorzusehen: Die in der Grobanalyse 

ermittelten gefährdungsrelevanten 

Schwerpunkte werden einer Fein-

analyse unterzogen.

• Beschäftigte und Führungskräfte 

sind bei der Ermittlung der Gefähr-

dungen, Beurteilung der Auswirkun-

gen von Fehlbelastungen, der Maß-

nahmenentwicklung, -umsetzung 

und Kontrolle aktiv zu beteiligen.

• Beim Einsatz expertengestützter 

Verfahren ist Transparenz herzu-

stellen bezogen auf die einzelnen 

Durchführungs- und Umsetzungs-

schritte sowie die Schlussfolgerun-

gen und Maßnahmen.

• Eingesetzte Instrumente/Verfah-

ren, aber auch Empfehlungen bzw. 

Maßnahmen müssen gender-, 

alters-, berufsspezifische und indi-

viduelle Belastungsmuster und -ex-

positionen berücksichtigen.

• Die Kombinationswirkungen der 

Belastungen sind zu untersuchen 

und die Einschätzung der Betroffe-

nen ist zu berücksichtigen.

* Hinweis: In den Erhebungen/Befra-

gungen zu physischen und psychoso-

zialen Belastungen sind die von ver.di 

empfohlenen Checklisten zu berück-

sichtigen; vgl. Seiten 158–161.*

* Die von ver.di empfohlenen Checklisten, Seiten 

158 und 161, enthalten eine umfangreiche Zu-

sammenstellung von Faktoren. Es bietet sich an, 

im Betrieb z. B. auf einer Betriebsversammlung 

auf Wandzeitungen eine Grobabfrage der Krite-

rien vorzunehmen. Die Beschäftigten punkten, 

welche Faktoren für sie eine besondere Rolle 

spielen. Diese werden dann entsprechend der 

Gewichtung in den Fragebögen aufgegriffen. So 

können sich nach und nach die Befragungsbö-

gen weiterentwickeln, ohne gleich die Beschäf-

tigten zu überfordern (Umfang der Befragung).

Einrichtung einer 
Steuerungsgruppe
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Vorschriften richten sowie den neues-

ten Stand der arbeitswissenschaftlichen 

Erkenntnisse und die daraus entwickel-

ten und bewährten Lösungen berück-

sichtigen.

°  Einrichtung und Koordination von 

Gesundheitszirkeln – Sitzungsrhythmus, 

Zusammensetzung, konkrete Aufgaben-

stellung, Antragsrecht, Teilnehmer/

-innen, Rolle externer Berater/-innen.

°  Zuständigkeit für Anträge der Be-

schäftigten auf Durchführung der Ge-

fährdungsbeurteilung.

°  Klärung von Meinungsverschieden-

heiten und schriftlich begründeten Be-

schwerden im Zusammenhang mit der 

Durchführung der Gefährdungsbeurtei-

lung und der getroffenen Maßnahmen.

°  Ergibt eine externe Überprüfung der 

Gefährdungsbeurteilung durch die zu-

ständige Unfallversicherung oder der 

staatlichen Aufsicht, dass diese nicht 

angemessen durchgeführt wurden, so 

legt die Steuerungsgruppe die erforder-

lichen Maßnahmen fest.

Grundsätzliches

°  Grundsätzlich hat die Steuerungs-

gruppe den Arbeitgeber und die be-

triebliche Interessenvertretung über die 

Ergebnisse zu informieren.

°  Die Steuerungsgruppe kann auf-

grund der Größe des Unternehmens 

bzw. einzelner Betriebsteile und auch 

aus sachlichen Gründen Aufgaben an 

Arbeitsgruppen delegieren, z. B. die 

konkrete Durchführung der Gefähr-

dungsbeurteilung.

* Wichtig: Für die Bewältigung von 

Streitfällen in der betrieblichen Steue-

rungsgruppe sollte im Tarifvertrag eine 

Regelung zum Anrufen der Einigungs-

stelle aufgenommen werden, wenn 

nicht insgesamt eine Regelung bei Kon-

flikten verankert wird.

• regelmäßige Evaluation, Durchfüh-

rung der Wirksamkeitskontrolle 

• Erstellung eines Gesundheitsberich-

tes

• Sorge für Transparenz im Arbeits- 

und Gesundheitsschutz 

• Zusammenarbeit mit den Unfall-

versicherungsträgern, um die 

betriebsspezifischen Einsatzzeiten 

gemäß der DGUV VA2 zu ermit-

teln – auch durch die Beauftragung 

weiterer Sachkundiger wie z. B. 

Arbeitspsychologen/-innen 

Aufgaben: Umsetzung 

Gefährdungsbeurteilung

Aufgaben im Rahmen der Umsetzung 

der Gefährdungsbeurteilung können 

sein (Beispielkatalog):

°  Erstellung der Konzeption, Planung 

und Durchführung der Gefährdungsbe-

urteilung, einschließlich der Information 

der Beschäftigten.

 

°  Festlegung der Methoden zur Erfas-

sung der Arbeitsplätze und Arbeitsbe-

dingungen, der Untersuchungsbereiche, 

des Zeitplanes, der Gruppenbildung 

und der Pilotbereiche bei der Durchfüh-

rung der Gefährdungsbeurteilung (Wer 

macht was, wann und wie?).

°  Begleitung von Projekten, die Einfluss 

auf die Arbeitsorganisation, Arbeitsab-

läufe und Arbeitsmittel (z. B. Hard- und 

Softwareentwicklungen und -einfüh-

rungen) haben.

°  Bewertung der Ergebnisse der Er-

mittlung der Gesundheitsrisiken durch 

Vergleiche des Ist- und Soll-Zustandes – 

unter anderem anhand von Normierun-

gen im Arbeitsschutz, arbeitswissen-

schaftlichen Erkenntnissen, sicheren 

und gesundheitsförderlichen Lösungen.

°  Feinauswertung zur Ermittlung 

des konkreten Handlungsbedarfs 

unter Einbeziehung von Betroffenen 

und Experten/-innen.

°  Ableitung von Maßnahmen und Ent-

scheidung über die Wertigkeit der Maß-

nahmen nach Rückkopplung mit den 

Beschäftigten (kurz-, mittel-, langfris-

tig), wobei sich die Maßnahmen nach 

den jeweils geltenden Gesetzen und 
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 & ZUR ERKLÄRUNG::

Die Einrichtung von Anlauf- bzw. 

Koordinierungsstellen bietet sich bei 

größeren Bereichen, Abteilungen, 

Filialen, Betriebsteilen an. Sie sollten 

zentral und nicht den mittleren Füh-

rungsebenen zusätzlich übertragen 

werden. Es sind entsprechende perso-

nelle und finanzielle Ressourcen be-

reitzustellen, damit die Koordination 

auch gut funktionieren kann.

 ∞ GESTALTUNGSBEISPIELE::

°  Zur Erfüllung ihrer Aufgabe müssen 

die Koordinatoren/-innen die notwen-

dige Fachkunde besitzen und über 

zeitliche und finanzielle Ressourcen 

verfügen, z. B. durch Freistellung von 

anderen Aufgaben.

° Aufgaben könnten sein: 

• Koordinierung im Konzern, um 

Vergleichbarkeiten herzustellen

• Koordinierung von Aufgaben, 

die mit der Steuerungsgruppe 

verabredet werden

• erste Anlaufstelle für Betroffene

 & ZUR ERKLÄRUNG::

Ein nachhaltiger und wirklich gelebter Ar-

beits- und Gesundheitsschutz und ein da-

raus sich festigendes Gesundheitsbewusst-

sein der Beschäftigten wird am besten 

durch die Einbeziehung der Erfahrungen 

und des Wissens der Beschäftigten ins 

Rollen gebracht. Das kann aber nur funkti-

onieren, wenn entsprechende Ressourcen 

zur Verfügung gestellt werden, die verhin-

dern, dass die Beschäftigten unter zusätzli-

chen Zeitdruck geraten und sich zwischen 

aktiver Beteiligung oder arbeitsvertraglicher 

Aufgabenerfüllung entscheiden müssen.

 ∞ GESTALTUNGSBEISPIELE::

°  Die Beschäftigten sind durch ein par-

tizipatives Verfahren in alle Vorhaben 

im Rahmen des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes mit einzubinden. Das 

beinhaltet die Information, Anhörung, 

Beteiligung, Mitbestimmung und teil-

weise Mitentscheidungskompetenz. 

°  Die Sichtweise der Beschäftigten zu 

den einzelnen Belastungsaspekten ist so 

zu erfragen, dass sie sich nicht nur auf 

die individuelle Betroffenheit, sondern 

 & ZUR ERKLÄRUNG::

Gesundheitszirkel sind ein Instrument, 

um die Beschäftigten einzubeziehen. 

Damit ist die Sichtweise der Betroffenen 

von Beginn an präsent und kann dazu 

beitragen, eine größere Akzeptanz der 

gewählten Maßnahmen zu erreichen.

 ∞ GESTALTUNGSBEISPIELE::

°  Auf Beschluss der Steuerungsgruppe 

können Gesundheitszirkel für bestimm-

te Bereiche/Abteilungen etc. eingerich-

tet werden.

°  Sie sind befristet eingesetzt (die Lauf-

zeit bzw. die Anzahl der Sitzungen ist 

betrieblich zu regeln).

°  Gesundheitszirkel sind zusammen-

gesetzt aus ... Teilnehmenden, die von 

den Beschäftigten des entsendenden 

Bereiches benannt wurden, und können 

je nach Situation und Aufgabenstellung 

hierarchie-, abteilungsübergreifend oder 

als homogene Gruppe gebildet werden.

°  Zu den Aufgaben gehören vor allem: 

• Ermittlung von Ursachen für spe-

zifische Belastungssituationen für 

den entsprechenden Bereich 

• Erarbeitung von Lösungsvorschlä-

gen bzw. Maßnahmen, die Abhilfe 

schaffen könnten 

• Weiterleitung von Ergebnissen und 

Vorschlägen sowie übergreifender 

Problemstellungen an die Steue-

rungsgruppe bzw. Koordinations-

stelle, die nicht im Gesundheitszir-

kel bearbeitbar sind 

Einrichtung von 
Gesundheitszirkeln

Koordinierungs- 
und Anlaufstellen

Beteiligung der 
Beschäftigten
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und können von sich aus Vorschläge 

einbringen. Hierzu können sie sich an die 

betriebliche Kommission, den Gesund-

heitszirkel – der für ihren Arbeitsbereich 

existiert – wenden. Beschwerden, Gefähr-

dungsanzeigen, Verbesserungsvorschläge 

oder Anregungen von Beschäftigten, 

die vorgetragen werden, sind zu doku-

mentieren und an die Steuerungsgruppe 

weiterzuleiten. Können Anregungen oder 

Verbesserungsvorschläge von Beschäftig-

ten nicht umgesetzt werden bzw. werden 

Beschwerden nicht abgeholfen, so muss 

dies schriftlich begründet den Beschäftig-

ten mitgeteilt werden.

°  Die Beschäftigten haben das Recht, 

unter Angabe von Gründen eine Ge-

fährdungsbeurteilung schriftlich einzu-

fordern. Sie wenden sich dazu an die 

Steuerungsgruppe (oder, falls existent, 

an den Gesundheitszirkel oder den/die 

Koordinator/-in), die das Anliegen 

prüft und bei Ablehnung die Gründe 

schriftlich darlegen muss. Sie haben in 

Bezug auf ihren Arbeitsplatz einen 

Anspruch auf Transparenz bei der Um-

setzung einzelner Schritte im Rahmen 

der Gefährdungsbeurteilung.

°  Informationen zur Vorbereitung der Ge-

fährdungsbeurteilung dienen als Grund-

lage der Beteiligung der Beschäftigten 

bei der Gefährdungsbeurteilung. Um eine 

beteiligungsorientierte Gefährdungsbeur-

teilung zu ermöglichen, ist sowohl in fach-

licher wie in pädagogischer Weise auf eine 

effektive Information zur Vorbereitung der 

Gefährdungsbeurteilung im Sinne einer 

umfassenden betrieblichen Gesundheits-

schutzinformation zu achten. So gehören 

zu den erforderlichen Informationen auch 

solche über Gesundheitsrisiken durch 

Arbeitsorganisation und Arbeitsabläufe 

sowie Informationen über Möglichkeiten, 

mit organisatorischen Maßnahmen zur 

Gestaltung der Arbeitsabläufe gesund-

heitsbelastende Arbeitssituationen zu 

vermeiden bzw. zu mindern. 

°  Unterweisungsleitlinien bzw. Leitlinien 

für die Informationen zur Vorbereitung der 

Gefährdungsbeurteilung können in einer 

Betriebsvereinbarung festgelegt werden. 

°  Kommt der/die Vorgesetzte der Pflicht 

der Unterweisung seiner Beschäftigten 

nicht nach, so kann dies arbeitsrechtliche 

Konsequenzen nach sich ziehen.

auch auf die allgemeinen Bedingungen 

am Arbeitsplatz bezieht. 

°  Die Beteiligung der Beschäftigten 

kann durch verschiedene Methoden 

erfolgen, z. B.:

• Schriftliche Befragungen

• Interviews

• Workshops, Gesundheitszirkel 

°  Das Beschwerde-/Informationsrecht 

der Beschäftigten gemäß § 84 Betr.VG/ 

§ 68 BPersVG bzw. LPersVG und § 17 

ArbschG bleiben unberührt.

Weitere Regelungsmöglichkeiten 

zur Einbeziehung der Betroffenen

Darüber hinaus könnten weitere Rege-

lungen, die besonders die Aspekte der 

Unterweisung nach dem Arbeitsschutz-

gesetz betreffen, im Tarifvertrag oder 

ergänzend in einer Betriebs-/Dienstver-

einbarung aufgenommen werden: 

°  Die Beschäftigten sind gemäß § 12 

ArbSchG auf die Vorschriften der Ar-

beitssicherheit und Ergonomie, die 

Vermeidung von psychischen Fehlbe-

lastungen und die gesundheits- und 

menschengerechte Durchführung ihrer 

Tätigkeiten aufmerksam zu machen und 

entsprechend zu unterweisen.

°  Die Unterweisung der/des Beschäf-

tigten erfolgt bei Einstellung, bei Wie-

deraufnahme der Arbeit nach längeren 

Abwesenheitszeiten (z. B. Elternurlaub, 

Pflegezeit, Freistellung aus Zeitwertkon-

ten etc.), bei Änderungen des Arbeits-

platzes und des Arbeitsablaufes. 

°  Die Beschäftigten werden in dieser 

Unterweisung auch dahingehend qualifi -

ziert, ihre Beteiligungsrechte aus den §§ 

15–17 ArbSchG wahrzunehmen. Grund-

sätzlich ist die Unterweisung jährlich zu 

wiederholen und muss an sich ändernden 

Begebenheiten – z. B. Veränderung der 

Gefahrenlage, Veränderung im Arbeitsbe-

reich oder einer Versetzung – angepasst 

werden. Dabei wird zwischen erst- und 

aufgabenbezogenen Unterweisungen so-

wie der Information zur Vorbereitung der 

Gefährdungsbeurteilung unterschieden. 

°  Beschäftigte sind zu befragen, welche 

Vorschläge sie zu Fragen der Sicherheit 

und des Gesundheitsschutzes haben, 
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 & ZUR ERKLÄRUNG::

Die Interessenvertretungen haben im 

Arbeits- und Gesundheitsschutz weitrei-

chende Mitbestimmungsmöglichkeiten, die 

durch tarifvertragliche Regelungen nicht 

reduziert, sondern erweitert werden sollen. 

Besonders Verwaltungen und Betriebe, die 

eine Personalvertretung haben (vgl. Seiten 

116/117, profi tieren von klaren zusätzlichen 

tarifvertraglichen Regelungen, die die kon-

krete Umsetzung unterstützen

 ∞ GESTALTUNGSBEISPIELE::

°  Die Rechte der Interessenvertretungen 

entsprechend der jeweiligen gesetzlichen 

Grundlagen (Betriebsrat, Personalrat, Mitar-

beitervertretung, Schwerbehindertenvertre-

tung, Frauen- oder Gleichstellungsbeauftrag-

te, Jugendvertretung) bleiben unberührt.

°  Die betriebliche Interessenvertretung 

erhält die Auswertungen der Gefähr-

dungsbeurteilungen und kann im Rahmen 

ihrer Mitbestimmungsrechte Vorschläge 

zur Beseitigung von festgestellten Män-

geln machen und Maßnahmen verlangen. 

Diese Vorschläge werden an die betriebli-

che Steuerungsgruppe weitergeleitet und 

in die Entscheidung über Maßnahmen des 

Gesundheitsschutzes mit einbezogen.

°  Die betriebliche Interessenvertretung 

hat über die Festlegung der Gleichartig-

keit der Arbeitsplätze bzw. -bedingun-

gen, über Zeitpunkte, Methoden, Work-

shops/Zirkel Beurteilungen und erforderli-

che Maßnahmen mitzubestimmen.

Wichtig: Denkbar wäre auch, die Festlegung 

des Verfahrens zur Ermittlung zur Gleichar-

tigkeit der Arbeitsplätze im Tarifvertrag zu 

verankern. Beispiel: Bei gleichartigen Ar-

beitsplätzen bzw. Gefährdungen reicht die 

Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 

für einen Arbeitsplatz aus. Ob Gleichartig-

keit vorliegt, ist abhängig von dem in der 

Grobanalyse ermittelten Gefährdungsprofi l 

und wird daher in der Steuerungsgruppe/

durch die Betriebsparteien im Einverneh-

men vor der Feinanalyse festgelegt. Ist eine 

Einigung zwischen Arbeitgeber und betrieb-

licher Interessenvertretung nicht möglich, 

entscheidet die Einigungsstelle. Das gilt 

auch, wenn die Mitarbeit in der Steuerungs-

gruppe erfolgt und keine Einigung erzielt 

wird – falls kein abschließendes Verfahren in 

der Steuerungsgruppe vereinbart wurde.

 & ZUR ERKLÄRUNG::

Beschäftigte können sich umso besser 

einbringen, je mehr Wissen sie über die 

Zusammenhänge haben. Dieses Wissen 

muss ihnen zur Verfügung gestellt wer-

den (Beteiligungskompetenz).

 ∞ GESTALTUNGSBEISPIELE::

°  Mitgliedern des Steuerungsgremiums 

sowie Mitgliedern der Gesundheitszir-

kel ist die Teilnahme an Qualifikations-

maßnahmen zur Erlangung der entspre-

chenden Sachkunde zu gewähren. 

°  Alle Beschäftigte haben über den 

allgemeinen Qualifikationsanspruch 

(der per Tarifvertrag oder im Betrieb 

eventuell bereits vereinbart ist) hinaus 

einen Anspruch von ... Tagen auf Wei-

terbildung und Schulungen, die die 

persönlichen Ressourcen stärken und 

für das Thema „Gesundheit im Betrieb“ 

sensibilisieren und Gesundheitskompe-

tenzen stärken (genauere Festlegungen 

erfolgen betrieblich).

°  Die dafür erforderliche Zeit ist als 

Arbeitszeit zu werten.

°  Es sind Zeitressourcen für die 

Partizipation der Beschäftigten als 

Arbeitszeit(umfang) festzulegen.

°  Die Rechte der Mitglieder des Be-

triebsrates/Personalrates zur Teilnahme 

an entsprechenden Schulungs- und Bil-

dungsveranstaltungen nach § 37 Abs. 6 

BetrVG bzw. § 46 Abs. 6 BPersVG blei-

ben unberührt.

Weiterbildung/
Sachkunde 

Mitbestimmung der 
betrieblichen 
Interessenvertretungen
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Eingliederungsmanagement 
(BEM)

oder innerhalb eines Jahres wie-

derholt insgesamt sechs Wochen 

arbeitsunfähig sind (aus der ge-

setzlichen Regelung aufgenom-

men)

• Beschäftigte, bei denen ein ver-

gleichbarer Bedarf festgestellt 

wird

• Beschäftigte, die eine Beteiligung 

wünschen und wo nach Prüfung 

durch das Eingliederungsteam 

eine Einbeziehung sinnvoll er-

scheint

Wichtig: Da im Gesetz keine Konkretisie-

rung der Sechswochenfrist erfolgte, ist 

es sinnvoll, diese tarifvertraglich zu prä-

zisieren, damit in der betrieblichen Praxis 

Klarheit über die Zuordnung der Betrof-

fenen besteht. Die Festlegung kann z. B. 

abhängig sein von der Betrachtung der 

Werktage, der festgelegten tariflichen 

Arbeitstage usw. Die Rechtsprechung 

geht beim BEM inzwischen von 42 Ka-

lendertagen (bei sechs Werktagen) aus. 

Als Zeitraum sollte eine zwölf Monats-

frist zugrunde gelegt werden, in der je 

nach betrieblicher Situation eine monat-

liche/vierteljährliche Auswertung erfolgt.

°  Die zuständige Interessenvertretung, 

bei schwerbehinderten Menschen 

außerdem die Schwerbehindertenver-

tretung, sind am Prozess beteiligt und 

wachen darüber, dass der Arbeitgeber 

die ihm nach §84 SGB IX obliegenden 

Pflichten erfüllt. Gemeinsam haben 

sie zu klären, wie die Arbeitsunfähig-

keit möglichst überwunden und mit 

welchen Leistungen oder Hilfsmitteln 

erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt 

und der Arbeitsplatz erhalten werden 

kann (aus der gesetzlichen Regelung 

aufgenommen). 

°  Soweit erforderlich, wird der Betriebs- 

bzw. Werksarzt hinzugezogen (aus der 

gesetzlichen Regelung aufgenommen).

°  Kommen Leistungen zur Teilhabe 

oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben 

in Betracht, werden vom Arbeitgeber 

die gemeinsamen örtlichen Servicestel-

len oder bei Schwerbehinderten das 

Integrationsamt hinzugezogen. Kommt 

der Arbeitgeber dem nicht nach, kann 

die Initiative auch von der betrieblichen 

Interessenvertretung ausgehen (aus der 

gesetzlichen Regelung aufgenommen).

 & ZUR ERKLÄRUNG::

Das Betriebliche Eingliederungsmanage-

ment nach dem SGB IX, §84 – nähere 

Informationen über www.arbeiten-

leben.de – unterscheidet sich von der 

Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes 

dadurch, dass es die individuelle Situati-

on der Betroffenen stärker hervorhebt. 

Dennoch bieten sich Parallelen bei den 

allgemeinen Rahmenbedingungen an. 

Wenn nicht bereits betriebliche Regelun-

gen getroffen wurden, kann es sinnvoll 

sein, beides miteinander zu verknüpfen.

 ∞ GESTALTUNGSBEISPIELE::

Zur Gewährleistung einer möglichst 

dauerhaften Teilhabe am Erwerbsleben 

ist alles dafür zu tun, dass:

• die Arbeits- und Leistungs-

fähigkeit erhalten, verbessert und 

wiederhergestellt wird

• Arbeitszufriedenheit und Motivati-

on gesteigert wird

• Ressourcen herauszustellen und 

zu fördern sind und

• die betrieblich beeinflussbaren 

Fehlzeiten und Krankheitskosten 

reduziert werden

Dazu verfolgt das BEM kurz-, mittel- 

und langfristige Ziele:

• Kurzfristige Ziele sind die Überwin-

dung der und Vorbeugung erneu-

ter Arbeitsunfähigkeit, Schutz 

vor – durch Erkrankung – bedrohten 

Arbeitsverhältnissen und Vermei-

dung krankheitsbedingter Kündi-

gungen (Einzelfallmanagement).

• Mittel- und langfristige Ziele sind 

die Erhaltung und Förderung der 

Gesundheit, Arbeits-, Beschäfti-

gungs- und Leistungsfähigkeit, 

Vermeidung von Behinderungen, 

chronischen Erkrankungen, mög-

licher Folgeerkrankungen und 

Vorbeugung bzw. Verhinderung 

von Frühverrentungen wegen 

Erwerbsminderung und Stärkung 

der individuellen Ressourcen.

°  Das BEM ist in ein Gesamtkonzept zum 

Gesundheitsmanagement zu integrieren.

°   Vom BEM erfasst werden: 

• alle Beschäftigte, die mindestens 

sechs Wochen ununterbrochen 
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sind jedoch darauf hinzuweisen, dass 

ihre Weigerung, am BEM teilzunehmen, 

sich im Falle eines gerichtlichen Kün-

digungsverfahrens negativ auswirken 

könnte.

Hinweis: Die ausdrückliche Zustim-

mung der Beschäftigten ist im Gesetz 

vorgeschrieben und lässt erkennen, 

dass eine Ablehnung nicht zu Nachtei-

len führen darf. Eine Konkretisierung 

im Tarifvertrag würde dieses Recht je-

doch stärken.

°  Ein Abbruch des Verfahrens darf nicht 

zur Kündigung führen. Abbruchgründe 

sind mit der Vertrauensperson zu klären 

und gegebenenfalls auszuräumen.

Kündigungsverbot

°  Es besteht Kündigungsverbot, wenn 

durch ein BEM eine negative Prognose 

hinsichtlich der voraussichtlichen Dauer 

der Arbeitsunfähigkeit bzw. Beeinträch-

tigung vermieden werden könnte. Der 

Arbeitgeber hat nachzuweisen, dass ein 

BEM – entsprechend den Qualitätskri-

terien des Tarifvertrages – durchgeführt 

wurde. 

Hinweis: Mit dieser Regelung soll er-

reicht werden, dass es dem Arbeitgeber 

erschwert wird, den einfacheren Weg 

der krankheitsbedingten Kündigung um-

zusetzen. Er muss nachweisen, dass er 

seinen Verpflichtungen nach einem BEM 

nachgekommen ist und entsprechende 

Strukturen dafür erkennbar sind.

Gestaltungsanforderungen 

an das BEM

°  Ursachenzusammenhänge für Erkran-

kungen, die mit Arbeitsbedingungen zu 

tun haben, sind zu identifizieren, z. B. 

anhand des Arbeitsbewältigungsindex.* 

Hinweis: Ebenso sollte eine Verknüp-

fung zur Gefährdungsbeurteilung, die 

Belastungen und Ressourcen widerspie-

gelt, hergestellt bzw. mit bereits vor-

handenen Regelungen zum Arbeits- und 

Gesundheitsschutz verbunden werden.

Freiwilligkeitsprinzip

°  Das BEM dient der Beschäftigungs-

sicherung  und -förderung. Es handelt 

sich um ein freiwilliges Verfahren und 

kann nur mit Zustimmung und Betei-

ligung der Betroffenen erfolgen. Die 

Betroffenen können die Durchführung 

des BEM einfordern (aus der gesetzli-

chen Regelung aufgenommen).

°  Die betroffene Person oder ihre ge-

setzliche Vertretung ist vor Beginn des 

Eingliederungsmanagements auf die Ziele 

sowie auf Art und Umgang der hierfür 

erhobenen und verwendeten Daten (sie-

he Datenschutz) hinzuweisen. Müssen 

personenbezogene Daten an Dritte wei-

tergegeben werden, hat die Vertrauens-/

Ansprechperson die/den Beschäftigte/n 

darüber aufzuklären und ihre/seine schrift-

liche Einwilligung einzuholen. Werden 

Ärzte hinzugezogen, dürfen diese ihnen 

bekannt gewordene gesundheitliche Infor-

mationen nur weitergeben, wenn sie von 

der/dem Betroffenen von der Schweige-

pfl icht entbunden werden. Die betriebli-

chen Interessenvertretungen sind vor Un-

terschriftsleistung einzubeziehen (aus der 

gesetzlichen Regelung aufgenommen).

°  Für die Kontaktaufnahme der Betrof-

fenen bieten sich zwei Schritte an: 

Erstens: Die Kontaktaufnahme besteht 

in einer allgemeinen schriftlichen In-

formation über die Verpflichtung des 

Arbeitgebers, ein BEM durchzuführen, 

und über die im Abschnitt Transparenz 

aufgelisteten Sachverhalte. 

Zweitens: Der nächste Schritt erfolgt 

nach der schriftlichen Zustimmung 

durch den/die Betroffene/n. Durch ge-

schultes Fachpersonal (z. B. Disability-

Manager/-in) bzw. durch eine ge-

setzliche Interessenvertretung erfolgt 

ein erstes Gespräch zur Klärung und 

Abstimmung der Vorgehensweise und 

Feststellung des Bedarfs. Krankheits-

diagnosen oder Angaben zur voraus-

sichtlichen Entwicklung der Arbeitsun-

fähigkeit dürfen nicht erhoben werden. 

Der Gesprächsinhalt ist vertraulich zu 

behandeln.

Benachteiligungsverbot

°  Stimmen Beschäftigte dem BEM nicht 

zu, darf dies nicht zu Rechtsnachteilen 

im Beschäftigungsverhältnis führen. Sie 

* Dabei handelt es sich um ein von finnischen 

Arbeitswissenschaftlern entwickeltes Instru-

ment zur differenzierten Beurteilung der in-

dividuellen Arbeitsfähigkeit eines Menschen. 

Es berücksichtigt vor allem die subjektive 

Einschätzung des/der Betroffenen.
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• der Maßnahmenkatalog 

• dass die Integrationsvereinbarung 

nach SGB IX einbezogen werden 

kann, damit nicht nur Regelungen 

für Schwerbehinderte getroffen 

werden, sondern auch von Behin-

derung bedrohte und längerfristig 

kranke Beschäftigte einbezogen 

werden

• die Einrichtung und Auswahl eines/r 

Disability Managers/-in als Binde-

glied zwischen allen Beteiligten 

• wie ein Beschwerde- und Konflikt-

management erfolgt

• Bewertungsdimensionen, an denen die 

Qualität des BEM gemessen wird, und 

deren Prüfung und Nachsteuerung

• Überprüfung der Instrumente und 

Nachhaltigkeit

Hinweis: Die Aufzählung stellt ei-

nen Beispielkatalog dar, der je nach 

Branche, Sachverhalt und Stärke der 

betrieblichen Interessenvertretung  er-

weitert werden kann.

Qualifizierung der Akteure

°  Vorgesetzte, Personen, die mit der 

Kontaktherstellung und Begleitung 

betraut sind, Mitglieder des Eingliede-

rungsteams und die betrieblichen Inter-

essenvertretungen haben Anspruch auf 

Qualifizierung zum betrieblichen Ein-

gliederungsmanagement und den damit 

verbundenen Anforderungen, wie z. B. 

Gesprächsführung. 

°  Dafür sind finanzielle Ressourcen 

und entsprechende Arbeitsbefreiung 

zu gewährleisten. Die konkrete Ausge-

staltung und der Umfang werden in der 

Betriebs-/Dienstvereinbarung geregelt.

°  Betroffene Beschäftigte haben An-

spruch auf Weiterbildungsmaßnahmen, 

die die Wiederherstellung der Arbeits-

fähigkeit unterstützen. 

Datenschutz 

°  Es gelten die jeweils gültigen, daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen. Die 

Betroffenen sind über Art, Umfang und 

Zweck der Datenerhebung sowie deren 

Weitergabe aufzuklären.  

°  Formulierte Einwilligungserklärungen 

mit Zweckerweiterung sind nicht zulässig.

°  Der daraus resultierende Handlungs-

bedarf und die Veränderungschancen 

sind zu ermitteln. Um die Ziele zu er-

reichen, ist das gesamte Spektrum an 

Maßnahmen betrieblicher und außerbe-

trieblicher Möglichkeiten zu nutzen. 

Transparenz des BEM

°  Zur Motivation und Gewährleistung 

einer aktiven Beteiligung der Betrof-

fenen und den damit verbundenen 

Erfolgsaussichten ist Transparenz herzu-

stellen über:

• die Ziele und Konsequenzen

• den Prozess, sodass die Betroffenen 

Herr des Verfahrens, also aktive 

Beteiligte sind

• den Umgang mit den erhobenen 

und erforderlichen Daten

• das mit dem BEM befasste Einglie-

derungsteam

• die Ansprechpartner/-innen, die 

Verantwortlichkeiten

• die Entscheidungskompetenzen 

• die betrieblichen Prozesse bei Prä-

vention, Integration, Rehabilitation

• die Art und Weise der Gesprächs-

führung (keine Vorgesetzten- oder 

Krankenrückkehrgespräche) unter 

genereller Beteiligung der gesetz-

lichen Interessenvertretungen im 

Betrieb

• die Koordination und Dokumentation

• die generellen Informationen über 

BEM

°  Diese Transparenz ist zum einen in 

dem persönlichen Anschreiben an die 

Betroffenen herzustellen, aber auch im 

Betrieb allen Beschäftigten zugänglich 

zu machen – z. B. durch Flyer und auf 

Personal-, Betriebs- und Schwerbehin-

dertenversammlungen.

Umsetzung des BEM

°  Das betriebliche Eingliederungs-

management ist durch Betriebs- bzw. 

Dienstvereinbarung zu konkretisieren.

In der Vereinbarung wird mindestens 

geregelt:

• dass das BEM verbindlich durchzu-

führen ist

• wie das Verfahren zu erfolgen hat 

(genauer Ablauf)

• wer/wo die Anlaufstelle für Betrof-

fene ist

• welche Akteure einbezogen werden

• der Schulungsbedarf für die Akteure 
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Maßnahmen, die für den vom BEM 

erfassten Personenkreis geeignet sein 

könnten, sind im allgemeinen Kapitel 

zu Maßnahmen enthalten. 

Qualitätskriterien zum BEM

°  Die Spezifikationen über die Ziele 

sind entsprechend dem gesetzlichen 

Auftrag festgehalten: Überwindung der 

Arbeitsunfähigkeit, dem Vorbeugen 

erneuter Arbeitsunfähigkeit, Erhaltung 

des Arbeitsplatzes, Einbettung in all-

gemeine Ziele des Betriebes und Inte-

gration der BEM-Ziele in betriebliche 

Entscheidungen. 

°  Schaffung organisatorischer Struk-

turen zur Zielerreichung: Die Struktu-

ren sind so ausgerichtet, dass sie alle 

Ressourcen nutzen. Dafür muss eine 

Rahmenordnung bestehen, in der Zu-

ständigkeiten, Verantwortlichkeiten, 

Entscheidungen und Abläufe, Beteili-

gungsrechte, die Kooperationen aller 

betrieblichen und externen Akteure 

transparent erfasst sind.

°  Operative Prozesse sind etabliert: 

Sie werden analog zu anderen Ma-

nagementsystemen und hier besonders 

zu denen im Bereich des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes entwickelt. Sie 

basieren auf Diagnose, Bedarfsermitt-

lung, der Planung und Durchführung 

von Maßnahmen, der Evaluation und 

eventueller Nachsteuerung.

Bewertungsdimensionen des 

Eingliederungsmanagements:

°  Für das BEM sind die Regelungen zur 

Überprüfung der Wirksamkeit anzu-

wenden.

Hinweis: Sowohl Kriterien als auch 

Bewertungsdimension dienen als 

Grundlage für die Ausgestaltung in der 

Betriebs-/Dienstvereinbarung.

°  Daten, die zum BEM erhoben wer-

den, sind strikt an diesen Zweck gebun-

den und erhalten nur die Stellen, die 

direkt damit zu tun haben. (Weiteres ist 

in einer Betriebs-/Dienstvereinbarung zu 

präzisieren). 

°  Es erfolgt grundsätzlich keine elek-

tronische Erfassung der Daten. Werden 

einzelne persönliche Daten im Zusam-

menhang mit den Qualitätskriterien 

und den Bewertungsdimensionen benö-

tigt, ist das Einverständnis der betroffe-

nen Person erforderlich. 

°  Die Daten sind getrennt von der Per-

sonalakte aufzubewahren. Die Unterla-

gen sind nach Abschluss/... Jahre nach 

Ende des BEM an die/den Betroffene/n 

gegen Empfangsbestätigung und mit 

der Bitte um Aufbewahrung auszuhän-

digen.

°  Das BEM wird nicht vom Arbeitgeber 

bzw. der Personalabteilung durchge-

führt. 

°  Für alle Beteiligten ist eine Ver-

schwiegenheitserklärung mit entspre-

chendem Hinweis auf Strafbewehrtheit 

zu unterschreiben. 

Hinweis: Eine Problembereichabgren-

zung des BEM-Vorganges, um einen 

Zugriff durch Arbeitgeber und Perso-

nalabteilung auszuschließen, ist oft 

schwierig aufgrund der Größe des Un-

ternehmens/Betriebes. Durch Betriebs-/

Dienstvereinbarungen muss daher eine 

Konkretisierung erfolgen.

Maßnahmen 

Das Maßnahmespektrum umfasst drei 

Schwerpunkte: 

1. Maßnahmen der Prävention 

2. Gesundheitsförderung 

3. Rehabilitation

Dabei ist eine alter(n)s-, gender-  und 

behindertengerechte Arbeitsgestal-

tung zu berücksichtigen. Anknüp-

fungspunkte ergeben sich in den 

Bereichen der Arbeitsplatzgestaltung, 

Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Ar-

beitsumfeld, Personalplanung, Quali-

fizierung, stufenweise Wiedereinglie-

derung, medizinische und berufliche 

Rehabilitation. 
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°  Zu den Maßnahmen gehören in 

jedem Fall: 

• Umgestaltung des Arbeits-

umfeldes

• Änderung der Arbeitsorganisa-

tion, Arbeitsmittel und Arbeits-

verfahren

• Veränderungen in der Arbeitszeit-

gestaltung, z. B. Schichtarbeit, 

demografiespezifische Modelle

• Angebote von Qualifizierungs-

maßnahmen (gender- und alters-

spezifisch ausgerichtet) 

• Unterstützungsmaßnahmen, z. B. 

in Bezug auf Erziehungs- und

Pflegearbeit (Arbeitszeitmodelle, 

Freistellungsangebote)

• Teamentwicklung

• Personalentwicklungsmaßnahmen

• Bereitstellung von Kommunikati-

onsstrukturen, die die Beschäftig-

ten einbeziehen

• Schulungen zur gesundheits-

schonenden Ausführung von Auf-

gaben

• Präventionsangebote, die sich auf 

die arbeitsplatzbezogenen Anfor-

derungen beziehen 

°  Zu den bereits aufgeführten allge-

meinen Maßnahmen eignen sich fürs 

Eingliederungsmanagement weitere 

spezifische Maßnahmen wie z. B.:

• vorrübergehende Reduzierung 

der Arbeitszeit

• Umsetzung

• Therapievermittlung/Unter-

stützung bei Reha-Suche

• Angebote eines internen Ausbil-

dungsplatzes bzw. einer internen 

Umschulungsmöglichkeit

• stufenweise Wiedereingliederung

• Zuschüsse für Arbeitshilfen 

• außerbetriebliche Unterstüt-

zungsmaßnahmen (medizinische 

Leistungen zur Rehabilitation, 

Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben, Minderleistungs-

zuschuss und/oder Zuschuss zur 

arbeitsplatztechnischen Ausstat-

tung durch das Integrationsamt) 

 &  ZUR ERKLÄRUNG::

Aus den Gefährdungsanalysen, die 

Teil der Gefährdungsbeurteilung sind, 

müssen ebenso wie aus den Ergebnis-

sen des betrieblichen Eingliederungs-

managements Maßnahmen abgeleitet 

werden. Damit Maßnahmen der men-

schengerechten Gestaltung entspre-

chen, ist das gesamte Spektrum der 

Möglichkeiten einzusetzen, d. h. sie 

können die Fragen der Arbeitsorga-

nisation, der Personalbemessung und 

andere wichtige Punkte berühren. Da-

mit im Unternehmen oder der Verwal-

tung auch diese oft heiklen Themen 

einbezogen werden, ist es sinnvoll, 

einen Mindestanforderungskatalog 

aufzunehmen, damit die betrieblichen 

Akteure sich darauf berufen können.

 ∞  GESTALTUNGSBEISPIELE::

°  Die Entwicklung und Festlegung 

von Maßnahmen beziehen sich nicht 

nur auf den Abbau von Belastungen, 

sondern sollen auch Ressourcen stär-

ken.

°  Bei der Gestaltung von Maßnahmen 

gilt als allgemeiner Grundsatz (§ 4 

ArbSchG):

• Gefährdung möglichst vermeiden 

bzw. einschränken

• Belastungen und Gefährdungen 

an der Quelle beseitigen

• Stand der Technik, Arbeits-

medizin, Hygiene sowie sonstige 

arbeits wissenschaftlichen 

Erkenntnisse berücksichtigen 

• Technik, Arbeitsorganisation, 

sonstige Arbeitsbedingungen, 

soziale Beziehungen und Ein-

fluss der Umwelt auf den Arbeits-

platz sind bei der Entwicklung 

von Maßnahmen zu verknüp-

fen

• Maßnahmen zur Entwicklung 

gesundheitsförderlicher Arbeits-

plätze haben Vorrang vor indivi-

duellen Schutzmaßnahmen

• Beachtung der besonders schutz-

bedürftigen Personengruppen 
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& ZUR ERKLÄRUNG::

Das betriebliche Gesundheitsmanage-

ment und auch die Umsetzung des 

Arbeitsschutzgesetzes durch die Ge-

fährdungsbeurteilungen sind als ein 

dauerhafter Prozess vorgesehen. Daher 

schreibt das Arbeitsschutzgesetz vor, 

eine Dokumentation vorzunehmen. 

Allerdings sind im Gesetz die Details 

nicht festgeschrieben, sodass es den 

Betriebsparteien überlassen wird, wie 

die Umsetzung im konkreten Fall er-

folgt. Für die Interessenvertretungen ist 

es wichtig, Ergebnisse festzuhalten und 

Entwicklungen zu erkennen, um neuen 

Handlungsbedarf bzw. die Durchset-

zung der vereinbarten Maßnahmen 

nachvollziehen zu können. Für die Be-

schäftigten bringt das die notwendige 

Transparenz. Sie erkennen, wie ernst 

das Thema von den Verantwortlichen 

wahrgenommen wird. Das wiederum 

fördert die Akzeptanz und Unterstüt-

zung bei der Verankerung des Arbeits- 

und Gesundheitsschutzes.

 ∞ GESTALTUNGSBEISPIELE::

Dokumentation im Zusammenhang 
mit der Gefährdungsbeurteilung

°  Aus der Dokumentation müssen das 

Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die 

festgelegten Maßnahmen des Arbeits- 

und Gesundheitsschutzes und das Ergeb-

nis ihrer Überprüfung ersichtlich sein.

°  Die Dokumentationspflicht besteht 

unabhängig von der Anzahl der Be-

schäftigten und den individuell verein-

barten Arbeitszeiten. Zu berücksichti-

gen sind alle Arbeitsplätze, unabhängig 

davon, ob sie von der „Stammbeleg-

schaft“ oder „Randbelegschaft“ be-

setzt werden. (Je nach „Vorkommen“ 

auflisten, z. B. Leiharbeitnehmer/-innen, 

Praktikanten, befristet Beschäftigte, 

Gestellungsverhältnisse usw.).

°  Bei gleichartigen Gefährdungssitu-

ationen ist es ausreichend, wenn die 

Unterlagen zusammengefasste Anga-

ben enthalten. Das gilt nicht, sobald 

besondere Personengruppen betroffen 

sind bzw. Beschäftigte einen Anspruch 

auf Überprüfung ihres Arbeitsplatzes 

geltend gemacht haben, bzw. nicht der 

°  Maßnahmen, die unabhängig von 

einer konkreten Ableitung aus der

Gefährdungsbeurteilung oder des BEM 

im Rahmen der Prävention der Ge-

sundheitsförderung und der (Weiter-)

Entwicklung des Gesundheitsbewusst-

seins dienlich sind, können sein: 

• Präventionsuntersuchungen 

und -programme, Beratungsan-

gebote

• Gymnastik und Entspannungs-

kurse

• Gesundheitstage

• Ernährungs-, Suchtberatung

Hinweis: Diese Angebote dürfen je-

doch nicht als Ersatz für Verhältnisprä-

vention missbraucht werden, um damit 

den Betroffenen eine persönliche Ver-

antwortung für die belastende Situati-

on zuzuschreiben. Sie sollten allenfalls 

als Ergänzung und als unabhängiges 

Zusatzangebot zur Verfügung gestellt 

werden.
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 & ZUR ERKLÄRUNG::

Zur Schaffung von einheitlichen Stan-

dards und einer Vergleichbarkeit ist es 

sinnvoll, überprüfbare Kriterien festzu-

schreiben (Qualitätskontrolle).

 ∞ GESTALTUNGSBEISPIELE::

Ergebnisse: Die tatsächlichen Effekte 

werden erfasst und dokumentiert. Da-

ran ist der Erfüllungsgrad der Ziele zu 

messen (Kriterienkatalog in Betriebs-/

Dienstvereinbarung aufstellen).

Vorgehensweise: Die geschaffenen 

Strukturen, Prozesse und Zuständigkei-

ten werden unter dem Aspekt betrach-

tet, ob sie angemessen und zielführend 

waren.

Einsatz, Umsetzung, Durchführung, 

Nachhaltigkeitsprüfung – Wer? Was? 

Wann? Die Implementierung des Be-

trieblichen Gesundheitsmanagements 

ist zu dokumentieren und es ist zu be-

urteilen, ob ausgewählte Maßnahmen 

in geplanter Weise umgesetzt wurden 

und wie nachhaltig sie sich auswirken.

Bewertung/Beurteilung: Es wird ein 

Soll-Ist-Vergleich vorgenommen, um 

die effektive Erreichung der Ziele und 

die Effizienz der Maßnahmen (Aufwand 

und Nutzen) zu ermitteln. Die Entwick-

lungen sind im Zeitverlauf festzuhalten 

und fortzuschreiben. 

Überprüfung, Überdenken, Controlling: 

Feststellung, ob ein kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess stattfindet und 

ob Nachsteuerungsmechanismen vorge-

sehen und angewandt werden.

Gleichartigkeit nach Punkt … dieses 

Tarifvertrages entsprechen.

°  Zugang zur Dokumentation dürfen 

nur Personen haben, die von der Steu-

erungsgruppe bzw. in einer Betriebs-/

Dienstvereinbarung festgelegt wurden 

(z. B. Betriebsarzt/-ärztin, leitende/r 

Sicherheitsbeauftragte/r, die für Ar-

beitsschutz zuständigen Personen, die 

Berufsgenossenschaften, bei Betroffe-

nen zum BEM, die mit dem Eingliede-

rungsmanagement Beauftragten).

°  Die Beschäftigten erhalten auf 

Wunsch einen Auszug aus der Doku-

mentation, der sich auf ihren Arbeits-

platz bezieht, sowie eine schriftliche 

Information darüber, wer Zugang zur 

Dokumentation hat.

°  Die Dokumentation ist erst zu ver-

nichten, wenn sich die Betriebsparteien 

einig sind, dass die Ergebnisse nicht 

mehr erforderlich sind. 

Allgemeine Dokumentation 

°  Es ist ein jährlicher Gesundheitsbe-

richt zu erstellen, der alle Maßnahmen 

der Gesundheitsförderung, des Ar-

beits- und Gesundheitsschutzes und 

des Eingliederungsmanagements erfasst 

und die Elemente aus Abschnitt „Über-

prüfen der Wirksamkeit“ berücksich-

tigt. (Dieser Teil kann auch durch eine 

Betriebs-/Dienstvereinbarung präzisiert 

werden.) Zu berücksichtigen sind unter 

anderem Ergebnisse von Beschäftigten-

befragungen, Ergebnisse aus Projekten 

und Maßnahmen.

Dokumentation im Zusammenhang 

mit dem BEM

°  Einmal jährlich wird vom Arbeitgeber 

unter Berücksichtigung der Wirksam-

keitskriterien statistisch erhoben:

• die Anzahl der Beschäftigten mit 

einer ununterbrochenen oder wie-

derholten Arbeitsunfähigkeit von 

länger als sechs Wochen innerhalb 

des festgelegten Betrachtungszeit-

raumes (siehe Gestaltungsbeispiele 

BEM) sowie die Anzahl der Zustim-

mungen und Ablehnungen zum 

BEM

• die Anzahl der abgeschlossenen 

Einzelfälle 
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beurteilung befasst ist, entscheidet 

diese über die Nutzung. Ansonsten 

entscheidet die betriebliche Interes-

senvertretung mit über die Ermittlung 

und Nutzung der Mittel.

°  Einrichtung eines gesundheitlichen 

Präventions- und Maßnahmefonds: 

Hier muss festgelegt werden, wie die 

Finanzierung erfolgt und welche Maß-

nahmen finanziert werden. Eine Kom-

mission kann z. B. über Maßnahmen 

unter Einbeziehung der Beschäftigten 

(Berücksichtigung der Vorschläge der 

Betroffenen) beschließen. Transparenz 

– Wen? Warum? Wie lange? – ist dabei 

ebenso unverzichtbar wie die Überprü-

fung der Frage, ob anstehende Maß-

nahmen nicht aufgrund gesetzlicher 

Vorgaben bereits Pflichtaufgaben sind. 

In diesem Zusammenhang müssen auch 

die steuerrechtlichen Möglichkeiten zur 

Durchführung von Präventionsmaßnah-

men genutzt werden. 

Hinweis: Weitere konkrete Ansatz-

punkte zur gesundheitsförderlichen 

Gestaltung der Arbeitszeit und der 

Arbeitsbedingungen lassen sich in den 

Manteltarifverträgen in die jeweils vor-

handenen Regelungen integrieren bzw. 

weiterentwickeln.

 & ZUR ERKLÄRUNG::

Neben den Regelungen zur prozess-

orientierten Gestaltung des Arbeits- 

und Gesundheitsschutzes macht es 

auch Sinn, materielle Aspekte einzu-

beziehen, um die Beschäftigten für 

die Durchsetzung eines Tarifvertrages 

zu gewinnen und auch um aufzuzei-

gen, dass bestimmte Anforderungen 

an materielle Ressourcen gebunden 

sind.

 ∞ GESTALTUNGSVORSCHLÄGE::

°  Budget: Für die Wahrnehmung der 

Aufgaben in der Steuerungsgruppe und 

der Durchführung der Gesundheitszir-

kel sowie der Schulungsveranstaltungen 

ist ein Finanzierungsrahmen von … % 

pro Jahr zur Verfügung zu stellen.

°  Investitionen zum Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz: Bei der Beschaffung 

von Arbeitsmitteln bzw. der Ergrei-

fung von Maßnahmen ist darauf zu 

achten, dass nicht das preiswerteste 

Angebot als alleiniges Kriterium aus-

schlaggebend ist. Vielmehr sind die 

neuesten arbeitswissenschaftlichen 

Erkenntnisse bei der Auswahl zu be-

rücksichtigen.  

°  Rationalisierungsgewinne: Ergeben 

sich aus der Gefährdungsbeurteilung 

und den daraus abgeleiteten Maßnah-

men Rationalisierungsgewinne, sind 

diese in einen betrieblichen Fonds zu 

überführen, der der Umsetzung von 

Maßnahmen der Verbesserung des be-

trieblichen Gesundheitsschutzes dient. 

Besteht eine betriebliche Steuerungs-

gruppe, die mit der Gefährdungs-
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 ! DOPPELT GENÄHT HÄLT BESSER –:

weiß der Volksmund. In diesem Sinne 

werden auch im folgenden Kapitel 

Aspekte aufgegriffen, die bereits im 

Kapitel zu den Gestaltungsempfehlun-

gen für Tarifverträge eingeflossen sind. 

Das ist gewollt – um zu verdeutlichen, 

welche Bedeutung diese Instrumente 

bei einer konkreten schrittweisen Um-

setzung im Betrieb haben und wie sinn-

voll es ist, hierzu verbindliche Regelung 

zu treffen: ob im Tarifvertrag oder in 

einer Betriebs-/Dienstvereinbarung.

Darum geht es

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

schreibt in § 5 die Gefährdungsbeurtei-

lung zur Ermittlung von erforderlichen 

Arbeitsschutzmaßnahmen vor. 

Die Beurteilung der Arbeitsbedingun-

gen soll sich dabei auch auf Gefähr-

dungen beziehen, die sich unter der 

Bezeichnung „psychische Belastungen“ 

zusammenfassen lassen. In deren 

Rahmen sind z. B. auch diejenigen 

Gefährdungen zu beurteilen, die aus 

der „Gestaltung von Arbeits- und Fer-

tigungsverfahren, Arbeitsabläufen und 

Arbeitszeit und deren Zusammenwir-

ken“ (ArbSchG § 5 (3), 4) und aus der 

„unzureichenden Qualifikation und 

Unterweisung des Beschäftigten“ (Arb-

SchG § 5 (3), 5) resultieren können. 

°  Mit den so im Gesetz formulierten 

Ursachen psychischer Belastungen gera-

ten Arbeitsorganisation und Arbeitszeit, 

aber auch Fragen der Investitionslen-

kung und Personalbemessung in den 

Zugriff gesetzlich geregelter Mitbestim-

mung. 

°  Arbeits- und Gesundheitsschutz wird 

damit zu einem Türöffner für weitere 

Felder, oder in den Worten eines Be-

triebsratsvorsitzenden: „Für mich ist 

das Thema Gefährdungsbeurteilung 

eigentlich nur der Anfang, damit kön-

nen wir auch in anderen Feldern was 

bewegen.“ 

In diesem Kapitel zeigen wir auf, welche Möglichkeiten beste-

hende Gesetze bieten. Die tarifvertraglichen Konkretisierun-

gen, die im vorigen Kapitel beschrieben wurden, geben die 

„Marschrichtung“ vor. Denn diese können – wo es sinnvoll ist – 

auch in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen übernommen 

werden.

Dafür wird zunächst ein idealtypischer Ablauf einer Gefähr-

dungsbeurteilung dargestellt, der die Beschäftigten konse-

quent einbezieht. Da die betriebliche Wirklichkeit jedoch in 

vielen Fällen alles andere als „ideal“ ist, Beschäftigte häufig 

zahlreiche Hürden zur Durchsetzung eines funktionierenden 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes nehmen müssen, werden 

im Anschluss daran wirksame Argumente und Wege aufge-

führt, die helfen, diese Hürden zu überwinden.

Die betriebliche Umsetzung:
Gefährdungsbeurteilung

Handeln
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Gefährdungsbeurteilung 
von unten 

GBvu ist eine Herangehensweise an 

die Gefährdungsbeurteilung, die die 

gesetzlich abgesicherten Mitbestim-

mungs- und Beteiligungsmöglichkeiten 

der Interessenvertretung und Beschäf-

tigten ausschöpft. Diese Methode stellt 

sicher, dass Arbeits- und Gesundheits-

schutzmaßnahmen wirksam und nach-

haltig im Betrieb verankert werden. 

In vielen Fällen ist der Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz immer noch ausschließ-

lich ein Expertenthema im Betrieb. Von 

„oben“ wird entschieden, was gut für 

Gesundheit und Sicherheit der Beschäf-

tigten ist. Erst durch ein Verfahren „von 

unten“, d. h. unter starker Beteiligung 

der Beschäftigten, gehen Arbeits- und 

Gesundheitsschutzmaßnahmen nicht 

an den Bedürfnissen der Betroffenen 

am Arbeitsplatz vorbei. Das entspricht 

ihren ureigensten Interessen.

GBvu ist eine grundsätzliche Entschei-

dung pro Beschäftigte in einem Ge-

fährdungsbeurteilungsverfahren. Diese 

kann kombiniert werden mit verschie-

denen etablierten Instrumenten, die 

den Einstieg in die Gefährdungsbeurtei-

lung erleichtern sollen. Zu nennen sind 

die Handlungshilfen der Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) oder auch konkrete technische 

Hinweise zur Beurteilung von Gefahr-

stoffen der Bundesanstalt für Material-

forschung und -prüfung (Mehr ab Seite 

164).

Das Arbeitsschutzgesetz gibt kein be-

stimmtes Verfahren der Gefährdungs-

beurteilung (GB) vor, sondern be-

nennt nur das Grundprinzip im Sinne 

verpflichtender Ablaufschritte, insbe-

sondere die Pflichten des Arbeitge-

bers, Gesundheitsschutzmaßnahmen 

abzuleiten und umzusetzen (ArbSchG 

§§ 3, 4). Der Schlüssel, um diese Maß-

nahmen auch nachhaltig zu verankern 

und nicht nur pro forma den gesetzli-

chen Anforderungen nachzukommen, 

liegt in der Beteiligung der Beschäf-

tigten. 

Sie sollten sowohl am Prozess der Ge-

fährdungsbeurteilung als auch bei der 

Umsetzung der Maßnahmen zur Ver-

besserung der Arbeitsbedingungen ein-

bezogen werden. Erst diese Einbindung 

stellt sicher, dass sie auch die direkten 

Nutznießer des Gesundheitsschutzes 

sind. Die Erfahrung zeigt, dass die Be-

schäftigten selbst die entscheidenden 

Ideengeber für Verbesserungen von 

Arbeitsbedingungen sind. Darüber hi-

naus können sie effektiv einen Beitrag 

leisten, ergänzend zur Kontrolle von 

Sicherheitsfachkräften und Vorgesetzten 

auf die Einhaltung verabredeter Gesund-

heitsschutzmaßnahmen zu achten. Je 

umfassender und intensiver der Beteili-

gungsprozess und je eher die Vorschläge 

von Beschäftigten in konkrete Maßnah-

men gegossen werden, desto wirksamer 

wird sich der betriebliche Arbeits- und 

Gesundheitsschutz entfalten. 

°  Für die Organisation des Beteili-

gungsprozesses kann man auf verschie-

dene gesetzliche Regelungen zurück-

greifen – z. B. auf das Arbeitsschutz-

gesetz (§§ 15–17), das Betriebsverfas-

sungsgesetz (§§ 80, 2 (3) und 28a) und 

das Sozialgesetz VII (§ 22).

Stichwort: 

Gefährdungsbeurteilung von unten (GBvu)
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4.

5.
6.

7.

8.

9. 3.

1. 2. Schritt für Schritt 

durch die 

Gefährdungs-

beurteilung: 

1. Prüfung der bestehenden 

Routinen des Arbeits- 

und Gesundheitsschutzes (AGS)

Der erste Schritt eines jeden Projektes 

zur Verbesserung des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes (AGS) sollte die 

Prüfung des bestehenden Niveaus sein. 

Dafür bieten sich die folgenden Leitfra-

gen an: 

°   An welche vorhandenen betriebli-

chen AGS-Strukturen kann ange-

knüpft werden? 

°   Liegt bereits eine GB vor, die die 

Vorgaben des ArbSchG erfüllt? 

°   Wurden die Beschäftigten einbezo-

gen? Entspricht eine vorhandene 

Gefährdungsbeurteilung der gelebten 

Praxis, d. h. bildet die GB die tatsäch-

lichen Belastungen und Gefahren ab? 

°   Wie aktuell ist der letzte Bearbei-

tungsstand, wann wurde die GB das 

letzte Mal durchgeführt? 

°   Ist die Gefährdungsbeurteilung aus-

reichend dokumentiert? 

°   Sind die Materialien zugänglich für 

Beschäftigte und Vorgesetzte, ar-

beitet jemand im Betrieb tatsächlich 

mit den Materialien der Gefähr-

dungsbeurteilung? 

°  Haben sich Arbeitsplätze und mit ih-

nen die Belastungssituation seit der 

Erstellung der letzten Gefährdungs-

beurteilung verändert? 

4.

5.
6.

7.

8.

9. 3.

1. 2. Schritt für Schritt 

durch die 

Gefährdungs-

beurteilung: 

2. Betriebs-/Dienstverein-

barung zur Durchführung 

einer Gefährdungsbeurteilung 

Es empfiehlt sich, die Durchführung der 

GB durch eine Betriebs- oder Dienstver-

einbarung zu regeln. 

 & ZUR ERKLÄRUNG::

Es ist dabei zu beachten, ob ein Tarifver-

trag bereits Vorgaben macht, die dann 

erweitert oder ausgestaltet werden kön-

nen. Gibt es keinen Tarifvertrag, müssen 

die nachfolgenden Regelungen entspre-

chend umfangreicher vereinbart werden. 

Die Vorschläge aus dem Abschnitt über 

den Tarifvertrag können hierbei hilfreich 

sein; vgl. Seiten 70-103).

Stichpunktekatalog

Der folgende Stichpunktekatalog* bie-

tet zum Thema umfangreiche Hinweise 

für die Gestaltung von Betriebs- und 

Dienstvereinbarungen. Die Liste enthält 

die unterschiedlichen Gesichtspunkte, 

die bei der Regelung und Organisation 

zu berücksichtigen sind. Es handelt 

sich dabei nicht um ein geschlossenes 

Muster zur unmittelbaren Anwendung, 

sondern um einen Gesamtkatalog von 

Vorschlägen. So können weiterführende 

eigene Überlegungen angestellt und 

die individuellen betrieblichen Belange 

berücksichtigt werden.

Wichtig: Die einzelnen Stichpunkte 

lassen sich mit Inhalten aus dem Kapitel 

„Der Tarifvertrag: Das wollen wir fest-

schreiben“ ab Seite 70 anreichern, falls 

diese nicht im Tarifvertrag vereinbart 

werden konnten oder der Tarifvertrag 

nur einen äußeren Rahmen setzt.

* Entnommen: Regine Romahn: Betriebs- und 

Dienstvereinbarungen: Gefährdungsbeurtei-

lungen, Schriftenreihe der Hans-Böckler-Stif-

tung, Frankfurt/Main, 2005



110HANDELN 111Betriebliche Umsetzung

°  Aufgabengestaltung:

• Kommissionen, Ausschüsse etc. 

nutzen bzw. bilden zur Verfah-

renssteuerung, Beratung, Kon-

fliktregelung

• Durchführung der Gefährdungs-

beurteilung: Verantwortliche und 

beteiligte Akteure benennen, 

Aufgaben und Kompetenzen fest-

legen

• Beschäftigte beteiligen: Rechte und 

Pflichten konkretisieren, Formen 

aktiver Mitwirkung vereinbaren

• Hinzuziehen von externen 

Sachverständigen wie Beratern 

oder überbetrieblichen Aufsichts-

diensten

°  Inhaltliche und methodische 

Gestaltung:

• Arbeitsschritte und Phasen der 

Gefährdungsbeurteilung

• Bestimmung einzubeziehender 

Daten und Informationsquellen

• Bestimmung belastungsspezifi-

scher Verfahren und Methoden 

(physisch, psychisch, sozial)

• Auswahl und Festlegung von 

Methoden 

°   Ermittlung und Festlegung: 

• Verfahren zur Ableitung und 

Festlegung von Maßnahmen, 

Prioritätenliste zur Umsetzung 

entwickeln, differenzierten Um-

setzungsplan erarbeiten (Arbeits-

schritte beschreiben: Wer? Was? 

Bis wann?)

• Aufgabenverteilung und Ressour-

cen klären

°   Durchführung begleiten:

• Controllingverfahren vereinbaren

• Wirksamkeitskontrolle durchfüh-

ren und Defizite beheben: Wo? 

Wann? Wer? Wie?

• Beschäftigte von der Ermittlung 

bis zur Wirksamkeitskontrolle 

beteiligen

Dokumentation

° Was?

• Inhalte beschreiben, damit auch 

Verfahren und Ergebnisse nach-

vollziehbar festgehalten werden

°   Wie? 

• EDV und/oder Papier bzw. 

sonstiges

Präambel

°   Zielsetzung

°   Verständnis von Sicherheit und 

Gesundheit am Arbeitsplatz

°   ganzheitliche, systematische und 

kontinuierliche Betrachtung der 

Arbeitsumwelt

°   Grundsätze, Verfahrensregelungen 

und Instrumente festlegen

°   aktive Beteiligung der Beschäftigten 

an der Verbesserung der Arbeits-

bedingungen

°   Datenschutz beachten, Missbrauch 

z. B. für arbeitsrechtliche Schritte 

ausschließen

Geltungsbereich

°  Persönlich:

• alle Beschäftigten einschließ-

lich Auszubildende und Aushilfs-

kräfte

• Beschäftigte anderer Unterneh-

men im eigenen Haus

°  Räumlich:

• alle Betriebe/Betriebsteile

• alle internen und externen 

Arbeitsplätze

°  Sachlich:

• Arbeits- und Gesundheitsschutz

Anlass, Umfang

°  Wann: Regelmäßig und anlass-

bezogen

°  Was: Alle Belastungen einbeziehen 

(physisch, psychisch, sozial)

°  Wo: Alle Arbeitsplätze oder ver-

gleichbare Gefährdungen zulassen, 

d. h. definieren

Organisation

°  Verfahren gestalten:

• Grundsätzliche Regelungen 

vereinbaren, betriebliche 

Organisationsstrukturen prüfen, 

anpassen

• Ressourcen ermitteln, bereit-

stellen: Qualifizierung, Zeit, 

Geld
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Die Bedeutung einer Betriebs-/

Dienstvereinbarung

Es kann betriebliche Situationen ge-

ben, in denen es zielführend ist, eine 

Gefährdungsbeurteilung ohne eine 

formelle Betriebs-/Dienstvereinbarung 

durchzusetzen. Selbst wenn weitge-

hend Einigkeit zwischen Arbeitge-

berseite und betrieblicher Interessen-

vertretung darüber besteht, wie eine 

Gefährdungsbeurteilung durchzufüh-

ren ist, empfiehlt es sich, zu einem 

späteren Zeitpunkt – möglicherweise 

als Ergebnis eines ersten Prozessdurch-

laufs der Gefährdungsbeurteilung – 

eine formelle Vereinbarung zu treffen. 

°  Wichtig wird eine Regelung genau 

dann, wenn es darum geht, aus der 

Beurteilung von Gefährdungen und 

Belastungen Arbeits- und Gesundheits-

schutzmaßnahmen abzuleiten. 

 ' 5  4 (  PRAXISBEISPIEL::

Ein Beispiel aus einem Krankenhaus 

macht das deutlich: Eine Befragung 

2008 unter OP-Beschäftigten ergab, 

dass es in den geschlossenen, warmen 

Räumen bei stundenlangen Einsätzen 

häufig an der Trinkwasserversorgung 

mangelt. Die Aufstellung von Wasser-

spendern wurde vom Personalrat seit 

dem mehrfach angemahnt. 

Wäre die Fragebogenaktion im Rahmen 

einer Gefährdungsbeurteilung gelau-

fen, was eine Dienstvereinbarung hätte 

sicherstellen können, wäre dies als ge-

schlussfolgerte Maßnahme des betrieb-

lichen Arbeits- und Gesundheitsschut-

zes rechtlich erzwingbar. Die für den 

Arbeitgeber unverbindliche Befragung 

des Personalrates stellte für ihn jedoch 

keinen Grund dar, dem berechtigten 

Ansinnen der Beschäftigten nachzu-

kommen. Bis heute hat sich der Arbeit-

geber nicht dazu durchringen können, 

die verhältnismäßig geringe Investition 

in Wasserspender zu tätigen. 

In jedem Fall – ob zunächst ohne oder 

von vornherein mit Betriebs-/Dienstver-

einbarung – ist die Gefährdungsbeur-

teilung als ein langfristiger Prozess in 

der Arbeit der betrieblichen Interessen-

vertretung einzuplanen. 

• nur aktuelle Daten oder auch äl-

tere Daten aufbewahren, um z. B. 

Ursachenanalyse bei Erkrankun-

gen zu erleichtern

• zentrale oder dezentrale Aufbe-

wahrung

• Zugang zu Informationen der Do-

kumentation für unterschiedliche 

Zielgruppen

• Datenschutz

Wirksamkeitskontrolle

°   Wie, wer, was, wann?

• Methoden ermitteln, Verantwort-

liche und Beteiligte bestimmen, 

Beschäftigte beteiligen, Arbeits-

plan erstellen, Konfliktregelungen 

vorsehen

°   Beschäftigte:

• Beschwerden über Mängel im 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

bzw. bei der Gefährdungsbeur-

teilung

°   Sozialpartner:

• Differenzen zwischen Arbeit-

geber und betrieblicher Interes-

senvertretung über sachliche 

Regelungen im Rahmen der 

Gefährdungsbeurteilung

• Konflikte bei der Auslegung 

von Betriebs-, Dienstverein-

barungen
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4.

5.
6.

7.

8.

9. 3.

1. 2. Schritt für Schritt 

durch die 

Gefährdungs-

beurteilung: 

3. Auftrag der Geschäfts-

leitung, Bildung einer 

Steuerungsgruppe

Da die Durchführung einer ganzheit-

lichen Gefährdungsbeurteilung die 

Pflicht des Arbeitgebers ist, muss er 

es auch sein, der diese formal auf den 

Weg bringt: Es muss einen Auftrag der 

Geschäftsleitung zur Durchführung 

der Gefährdungsbeurteilung geben, 

der notfalls durch eine Einigungsstelle 

durchgesetzt werden muss. 

Da die Arbeitgeber in vielen Fällen 

nicht ihrer gesetzlichen Pflicht nach-

kommen, liegt es in den Händen der 

betrieblichen Interessenvertretungen, 

für die Durchsetzung und Umsetzung 

des Arbeitsschutzgesetzes zu sorgen 

und den betrieblichen Prozess zu be-

gleiten. 

Dafür empfiehlt es sich, dass sie die 

Bildung einer betrieblichen Steuerungs-

gruppe beantragt, die vom Arbeitgeber 

mit dieser Aufgabe betraut wird. Die 

Steuerungsgruppe sollte paritätisch 

besetzt werden, also zu gleichen Teilen 

aus Vertretern der Leitungsebene 

bzw. im Auftrag des Managements 

Handelnde – Sicherheitsfachkraft, 

Qualitätsmanagement, Personalverant-

wortliche – und aus Vertretern/-innen 

der Beschäftigten unter Einbeziehung 

der betrieblichen Interessenvertretung 

sowie aus weiteren Beschäftigtenver-

tretungen bestehen – Vertrauensperson 

der Schwerbehinderten, Gleichstel-

lungsbeauftragte/Frauenvertreterin, Ju-

gend- und Auszubildendenvertretung. 

Mitglieder des Arbeitsschutzausschus-

ses können in der Steuerungsgruppe 

tätig werden. 

Die Größe der Gruppe richtet sich 

nach der Betriebsgröße sowie nach der 

Komplexität der Organisationsstruktur. 

Um die Handlungsfähigkeit der Gruppe 

zu wahren – häufig ist schon die Ter-

minfindung ein Problem –, sollten ihr 

jedoch nicht mehr als sechs Mitglieder 

°  Für den hier vorgeschlagenen ideal-

typischen Ablauf lassen sich zwei Jahre 

veranschlagen, wobei sich die tatsächli-

che Realisierung je nach Betriebsgröße, 

Ausrichtung des Verfahrens, Hürden, 

Konflikten und unvorhersehbaren Fak-

toren auch länger hinziehen kann. Des-

halb lohnt es sich, in einer sorgfältigen 

Jahresplanung der Gefährdungsbeurtei-

lung genug Raum einzuräumen. 

Da über dieses Verfahren viele The-

menfelder im Betrieb wie Arbeitszeit, 

Betriebsklima, Arbeitsorganisation usw. 

bearbeitet werden, die häufig sowieso 

eine Rolle in der täglichen Interessen-

vertretungspraxis spielen, sollten mög-

lichst viele dieser Aktivitäten auch unter 

dem Dach der Gefährdungsbeurteilung 

abgehandelt werden. Das macht die 

Arbeit anfangs nicht unbedingt einfa-

cher, weil eine interne Verständigung 

innerhalb des Betriebs-/Personalrates 

über den Ablauf und die Methoden der 

Gefährdungsbeurteilung stattfinden 

muss. 

°  Aber für die strategische Handlungs- 

und Durchsetzungsfähigkeit stellt diese 

Herangehensweise einen großen Ge-

winn dar: Die Beschäftigten wissen, wie 

sie einbezogen werden und sehen die 

Chance auf eine echte Verbesserung ih-

rer Arbeitsbedingungen. Interessenver-

tretung, Vertrauensleute und sachkun-

dige Beschäftigte können sich an einem 

Fahrplan orientieren, der zudem einer 

gesetzlich abgesicherten Logik folgt.
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diger Reisekosten, Unterbringung usw.) 

sind nach Abs. 1 von der Dienststelle 

zu tragen. Der Personalrat muss jedoch 

zunächst alle in der Dienststelle mög-

lichen Hilfen zur Informationsbeschaf-

fung ausschöpfen, dazu gehört auch 

die Teilnahme an projektbezogenen 

Schulungsmaßnahmen der Dienststel-

le. Fachliteratur und Erkundungen bei 

Gewerkschaften, vor allem handlungs-

orientierte Schulungen, ergänzen die 

Palette zur Kompetenzerweiterung des 

Personalrats. In Dienstvereinbarungen 

sind Regelungen zur Einbindung von 

externen Sachverständigen nach Mög-

lichkeit abzusichern. 

Selbst wenn die Regelung von sachkun-

diger Unterstützung nicht so detailliert 

ausfällt, sieht das Arbeitsschutzgesetz 

jedoch in bestimmten Phasen des Ge-

fährdungsbeurteilungsprozesses die 

Beteiligung von Beschäftigten vor.

Die Teilnahme von sachkundigen Be-

schäftigten an Projektgruppen der 

Dienststelle oder Arbeitsgruppen des 

Personalrats ist im BPersVG zwar nicht 

ausdrücklich geregelt, jedoch sollte der 

Personalrat auch hier eine Absicherung 

der Beschäftigten in der Dienstverein-

barung vornehmen. Dazu reicht ein 

Hinweis, dass die Beschäftigten wegen 

der Erfüllung der ihnen übertragenen 

Aufgaben nicht benachteiligt werden 

dürfen und dass die Zeit der Mitarbeit 

(inkl. Vor- und Nachbereitung) als Ar-

beitszeit anerkannt wird.

Zur Begründung für dieses Vorgehen 

des Personalrats wird auch hier auf das 

Arbeitsschutzgesetz verwiesen. 

Zusammengefasst: Die Mitglieder der 

Gruppe sollten sich durch ein hohes 

Engagement und eine hohe Motivati-

on auszeichnen. Regelmäßige Treffen 

der betrieblichen Steuerungsgruppe 

im drei- bis sechswöchigen Turnus zur 

Klärung des aktuellen Fortschritts und 

zur Verabredung nächster Schritte sind 

einzuplanen. Darüber hinaus empfiehlt 

es sich, dass betriebliche „Schaltstel-

len“ oder Funktionsträger/-innen, die 

auch über entsprechende Entschei-

dungs- und Durchsetzungsbefugnisse 

verfügen, gelegentlich hinzugezogen 

werden.

angehören. Dies schließt jedoch nicht 

aus, dass sich die Gruppe durch den 

Sachverstand interner und externer 

Experten/-innen unterstützen lässt. 

 '  5   4  (   PRAXISBEISPIEL::

Unterschiede: 
Betriebsverfassungsgesetz und 
Personalvertretungsgesetz

Das Heranziehen Sachkundiger ist 

rechtlich durch das Betriebsverfas-

sungsgesetz abgedeckt. So regelt 

§ 80, Abs. 2, Satz 3 BetrVG, dass Be-

triebsräte sachkundige Arbeitnehmer/

-innen zur Unterstützung ihrer Arbeit 

heranziehen können. Die Regelung 

sachkundiger Auskunftspersonen gibt 

dem Betriebsrat dabei die Initiative 

und das Entscheidungsrecht über Um-

fang und Einsatz der ausgewählten 

Beschäftigten. Ablehnungen können 

nur aus „betrieblicher Notwendigkeit“ 

für die Anwendung der Regelung in 

einem bestimmten Zeitraum, nicht 

aber generell ausgesprochen werden. 

Die Beschäftigten unterliegen dem 

Benachteiligungs- und Kündigungs-

schutz und werden für die Zeit von 

ihrer Arbeit freigestellt. 

Die Unterstützung durch externe 

Experten/-innen ist im BetrVG § 80, 

Abs. 3 geregelt. Das Betriebsverfas-

sungsgesetz bietet zudem die Möglich-

keit, dass Betriebsräte betriebsverfas-

sungsrechtliche Aufgaben an Arbeits-

gruppen übertragen können (§ 28a 

BetrVG). Im Gegensatz zu sachkundi-

gen Auskunftspersonen, die dem Be-

nachteiligungs- und Kündigungsschutz 

unterliegen, ist die rechtliche Absiche-

rung der einberufenen Arbeitsgruppen 

über § 28a BetrVG jedoch nicht ein-

deutig geregelt. Es sollte also vorher 

mit dem Arbeitgeber eine Betriebsver-

einbarung abgeschlossen werden, die 

ein vergleichbares Schutzniveau, wie 

es in § 80 Abs. 3 BetrVG verankert ist, 

garantiert.

Eine vergleichbare Absicherung im 

Bundespersonalvertretungsrecht (BPers-

VG) gibt es nicht. Dennoch ist es für 

den Personalrat zur ordnungsgemäßen 

Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht 

ausgeschlossen, sich durch externe 

Sachverständige beraten zu lassen (§ 

44 BPersVG). Die notwendigen Kosten 

dieser Beratung (einschließlich notwen-
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 ' 5  4 (  PRAXISBEISPIEL::

Diese ersten Schulungen stehen am 

Anfang einer Reihe von Gesundheits-

schutzinformationen, die die Beschäf-

tigten im Laufe des Gefährdungsbe-

urteilungsprozesses erhalten werden. 

Organisatorisch empfiehlt es sich, 

diese Veranstaltungen abteilungswei-

se durchzuführen. Auf diese Weise 

kommt es eher zum Austausch 

von Beschäftigten und den Projekt

gruppen- oder Betriebs-/Personalrats-

mitgliedern. Große Personal- oder 

Betriebsversammlungen sind nicht im-

mer der geeignete Rahmen für Infor-

mation, Austausch und Organisation. 

4.

5.
6.

7.

8.

9. 3.

1. 2. Schritt für Schritt 

durch die 

Gefährdungs-

beurteilung: 

5. Ermittlung von 

Belastungen durch eine Befragung 

der Beschäftigten

Nun gilt es, nach ArbSchG § 5 (1) die 

Belastungen unter Beteiligung der Be-

schäftigten systematisch zu ermitteln 

und zu beurteilen. 

°  Dazu empfiehlt sich die Durchfüh-

rung einer anonymen Befragung. Für 

die Erarbeitung des Fragebogens – die 

Aufgabe der betrieblichen Steuerungs-

gruppe sein sollte – kann man auf eine 

Vielzahl methodisch getesteter Fragen 

zurückgreifen, keinesfalls sollte man 

jedoch einen bereits bestehenden Fra-

gebogen unhinterfragt übernehmen. 

Denn es kommt darauf an, dass die 

Fragen die betrieblichen Probleme und 

Besonderheiten genau erfassen. 

4.

5.
6.

7.

8.

9. 3.

1. 2. Schritt für Schritt 

durch die 

Gefährdungs-

beurteilung: 

 

4. Unterweisung, Schulungs-

angebote, Informationen für die 

Beschäftigten 

Zunächst erfolgt im Rahmen einer Un-

terweisung eine Schulung der Beschäf-

tigten über Ziel und Vorgehensweise 

der Gefährdungsbeurteilung. Inhaltlich 

sollte es vor allem darum gehen, die 

Zielstellung „menschengerechter Ar-

beit“ (ArbSchG § 2) zu erläutern. An 

möglichst konkreten Beispielen sollten 

die Einbeziehung und Erfassung sowohl 

der physischen als auch psychischen Be-

lastungen sowie die damit verbundenen 

Entlastungsmöglichen und Chancen auf 

Verbesserungen der Arbeitsbedingun-

gen erläutert werden. 

Zudem sollten die Beschäftigten in 

den Stand gesetzt werden, ihre Mit-

wirkungsrechte und Pflichten aus dem 

ArbSchG §§ 15 und 17 und – falls vor-

handen – dem Tarifvertrag wahrzuneh-

men, Arbeitsschutzanordnungen richtig 

zu erfassen und sich sicherheitsgerecht 

zu verhalten. Die Unterweisungen 

können durch betriebliche Aushänge 

ergänzt werden. 

°  Schließlich geht es neben der Vermitt-

lung von Beteiligungskompetenz auch 

um ein Ausloten der aktiven Mitmachbe-

reitschaft der Kollegen/-innen. Dazu kann 

es dienlich sein, auf möglichst originelle, 

konkrete und unterhaltsame Weise vor 

Augen zu führen, welchen Belastungen 

man ausgesetzt ist und wie sich die Si-

tuation im Betrieb entwickeln könnte, 

wenn sich nichts verändern würde.

Auf Vorbehalte aus der Belegschaft 

(„Das bringt doch alles nichts!“, „Hier 

ändert sich doch sowieso nichts!“) 

sollte zielgerichtet mit einer Einladung, 

sich aktiv in den Prozess einzubringen, 

reagiert werden. 

Außerdem bedarf das Engagement von 

aktiven Kollegen/-innen z. B. in den 

Gesundheitszirkeln in jedem Fall die 

Akzeptanz derjenigen Beschäftigten, 

die sich nicht unmittelbar in den Pro-

zess einbringen. 
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Wichtig: Beschäftigte haben manch -

mal die Befürchtung, dass die Befra-

gungsergebnisse ihnen zum Nachteil 

gereichen könnten. Das ist nicht zuletzt 

die Folge der jüngsten Fälle von Daten-

missbrauch, aber auch bekannter Bei-

spiele von Krankenrückkehrgesprächen. 

Daher sollten folgende Fragen vorab 

geklärt und darüber aufgeklärt werden: 

Was passiert mit den Befragungsergeb-

nissen? Wem werden sie zur Verfügung 

gestellt? Wie wird die Anonymisierung 

sichergestellt? Welche Fragen zur Per-

son werden erfasst und warum? Durch 

wen werden die Fragebögen ausgewer-

tet? In jedem Fall sollte die Befragung 

keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen 

zulassen. Vielmehr sollte sie ein ausge-

wogenes Verhältnis zwischen Differen-

zierungsinteresse – also der Möglich-

keit, Belastungsunterschiede zwischen 

einzelnen Abteilungen, Altersgruppen 

oder Beschäftigte mit unterschiedlichen 

Beschäftigungsverhältnissen etc. zu 

ermitteln – und Schutz der Anonymität 

der Befragten aufzeigen.

Die Erfahrung zeigt, dass die Herstel-

lung von Transparenz einen hohen Fra-

gebogenrücklauf sicherstellt. Plant man 

die Befragung als Vollerhebung (alle 

Beschäftigten werden befragt), ist es 

ratsam, die Ausgabe, Einführung und 

Erläuterung der Fragebögen in Abtei-

lungsversammlungen durchzuführen. 

Damit senkt man für die Beschäftigten 

die Barrieren, Rückfragen verschiedens-

ter Art (Verständnisfragen, aber auch 

Nachfragen zur Anonymität bzw. zum 

Umgang mit den erhobenen Daten) zu 

stellen. Dies gilt natürlich auch für die 

Information der Beschäftigten über die 

Befragungsergebnisse.

°  Sowohl bei der Fragebogenent-

wicklung als auch bei der Auswertung 

empfiehlt es sich, gelegentlich externe 

(wissenschaftliche) Unterstützung hin-

zuzuziehen. Diese kann helfen, Fragen 

und Antwortvorgaben im Fragebogen 

konsistent zu formulieren. Auch mit 

Blick auf eine differenzierte Auswer-

tung der Daten, eine professionelle 

Darstellung der Ergebnisse und vor-

handene Erfahrungen im Umgang mit 

sensiblen Daten lohnt sich eine Zusam-

menarbeit mit Experten/-innen. Geeig-

nete Wissenschaftler/-innen, meist an 

 '  5   4  (   PRAXISBEISPIEL::

Als Ausgangsmaterial für Fragebögen 

können z. B. Materialien aus der BAuA-

Toolbox, aus dem START-Verfahren 

(Satzer 2008), das SALSA- oder Impuls-

Verfahren, dem DGB-Index „Gute 

Arbeit“ genutzt werden (siehe Link im 

Anhang). Die von ver.di erstellten und 

zur Verfügung gestellten Checklisten 

können für die Erstellung oder Auswahl 

eines Fragebogens bzw. Befragung zur 

Ermittlung physischer und psychischer 

Belastungen als Orientierung dienen. 

Hier findet sich eine Vielzahl von Grün-

den, die psychische Belastungen nach 

sich ziehen, aber auch Hinweise auf 

Ressourcen, die die Beschäftigten stär-

ken können, sodass Stress besser verar-

beitet werden kann.

Die Auswertung der Befragung kann 

handlungsbezogene Hinweise geben, 

die für alle Unternehmensbereiche Gel-

tung haben. Darüber hinaus lassen sich 

aber auch spezifische Belastungs- und 

Gefährdungssituationen für die jeweili-

gen Abteilungen, Arbeitsbereiche oder 

zum Teil ähnliche Gruppen von Arbeits-

plätzen aufschlüsseln. 

Diese Schritte sollten durch kontinu-

ierliche Informationsstrategien aller 

Beschäftigten begleitet werden. Dazu 

eignen sich unterschiedliche Informa-

tionsmedien und -formen, Betriebs-/

Personalversammlungen und Betriebs-

zeitungen, in denen über den Stand 

des Projektes berichtet wird. 

Insbesondere im Vorfeld der Befra-

gungsaktion empfiehlt sich eine inten-

sive Informationspolitik, die beispiels-

weise folgende Aspekte thematisiert:

°  Was ist das Ziel der Befragung? 

Wann und in welcher Form werden die 

Befragungsergebnisse an die Beschäf-

tigten rückgemeldet? Was passiert im 

Anschluss an die Befragung? 

°  Wie ist der Fragebogen aufgebaut? 

Was ist beim Ausfüllen zu beachten? 

Wie kommt der Fragebogen an die 

Projektgruppe zurück? Durch welche 

Maßnahmen ist die Anonymität sicher-

gestellt?



122HANDELN 123Betriebliche Umsetzung

gruppen durchgeführt werden; vgl. Sei-

ten 136–149. Auch Interviews mit einem 

Querschnitt der Beschäftigten oder die 

Durchführung von Gesundheitszirkeln 

stellen eine weitere gute Möglichkeit 

dar, sich einen Überblick über die Ar-

beitssituation zu verschaffen. 

 ' 5  4 (  PRAXISBEISPIEL::

Als Beispiel für eine gesprächsorientier-

te Lösung zum Einstieg in die Gefähr-

dungsbeurteilung kann das im Rahmen 

der INQA-Projekte für den Bereich der 

Pflegearbeitsplätze entwickelte und ge-

testete Verfahren der moderierten Ge-

fährdungsbeurteilung dienen. Schwach-

punkt ist hier zwar das Fehlen einer 

klaren Positionierung über die Rolle 

der betrieblichen Interessenvertretung. 

Aber es ist auch soweit offen darge-

stellt, dass sich die Interessenvertretung 

als Vorreiter für diese Vorgehensweise 

durch das Setzen eigener Akzente etab-

lieren kann. 

Allerdings bietet sich für deren Durch-

führung eine fachlich versierte Unter-

stützung durch externe Experten/-innen 

an, weil sichergestellt sein muss, dass 

die Beschäftigten offen reden können. 

Auch um der Dokumentationspflicht 

in der Gefährdungsbeurteilung in aus-

reichendem Maße gerecht zu werden, 

ist es notwendig, sich vorher auf ein 

Verfahren zu verständigen, das auch 

den Schutz einzelner Beschäftigter 

angemessen berücksichtigt. Konkret: 

Nicht alle Belastungen, wie z. B. die 

gestörte Kommunikation mit Vorgesetz-

ten, können in einer Gesprächssituation 

offen erörtert werden. Hier leisten dann 

ganz kurze schriftliche Befragungen zu 

ein oder zwei Fragen innerhalb eines 

Workshops Abhilfe, deren anonymisier-

te Auswertung dann Gegenstand zum 

Gespräch in der Gruppe werden kann.

Universitäten und Hochschulen oder 

entsprechenden Beratungseinrich-

tungen, verfügen über das metho-

dische Wissen für die Durchführung 

von Befragungen, Auswertung und 

Statistik. Sie sollten sich aber auch in 

der Arbeitswelt und dem Denken und 

Fühlen der Beschäftigten auskennen. 

In jedem Fall sollte die betriebliche 

Interessenvertretung bzw. die Steue-

rungsgruppe darauf achten, dass sie 

die Sache in der Hand behält, sich also 

nicht ein standardisiertes Verfahren 

als vermeintlicher Königsweg einer 

Gefährdungsbeurteilung unhinterfragt 

aufs Auge drücken lässt. 

Zur Auswertung können PC-Programme 

wie Excel oder SPSS verwendet werden. 

Nach der Eingabe der Daten kann man 

relativ einfach Häufigkeitsauswertun-

gen in absoluten Zahlen und mit Pro-

zentwerten vornehmen. Durch die Un-

terscheidung einzelner Beschäftigten-

gruppen – in Abteilungen, nach Alter 

und Geschlecht, Betriebszugehörigkeit, 

Tätigkeiten usw. – kann beispielsweise 

dargestellt werden, wie stark bestimm-

te Belastungen und Gefährdungen für 

welche Beschäftigtengruppen jeweils 

ausgeprägt sind. 

 ' 5  4 (  PRAXISBEISPIEL::

In einem Zeitungsverlagsunternehmen 

konnte durch die Befragung gezeigt 

werden, dass die Leiharbeitskräfte in 

besonders auffälliger Weise psychi-

schen Belastungen unterliegen. Durch 

die Aufgabenzuweisung arbeitet die-

se Beschäftigtengruppe unter einem 

signifikant höheren Zeitdruck als das 

Stammpersonal. Durch die Befragung 

lag diese Belastung „schwarz auf weiß“ 

vor und konnte von der Geschäftsfüh-

rung nicht länger als „eine von vielen 

Vermutungen des Betriebsrates“, so der 

Personalverantwortliche des Betriebes, 

abqualifiziert werden. 

In kleineren Betrieben oder Einrichtun-

gen, wo die Belastungssituation für die 

Beschäftigten schwer vorwegzunehmen 

ist, bieten sich auch andere Verfahren 

der Gefährdungsermittlung an. Statt ei-

ner aufwändigen schriftlichen Befragung 

können Wandzeitungsbefragungen, 

Workshops oder sogenannte Murmel-
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tiger ermittelt und behoben werden. 

Niedrigschwellige Begehungen dieser 

Art werden weit weniger wie ange-

kündigte Begehungen der BG und GL 

„beschönigend“ vorbereitet werden. 

Eine ausführliche Dokumentation sollte 

jedoch auch bei den abteilungsbezoge-

nen Arbeitsplatzbegehungen erfolgen.

Direkte Gespräche: Hier steht im 

Vordergrund, dass Beschäftigte auf 

spezifische Belastungen angesprochen 

und dazu angehört werden. Bei der Vor-

gehensweise sind nicht die Abteilungen 

entscheidend, sondern alle Arbeitsplät-

ze, an denen diese Belastungen auftre-

ten. Aus der Projektgruppe werden ein 

bis zwei Verantwortliche bestimmt, die 

einer Belastungsart im Unternehmen 

nachgehen. Auf diese Weise bewerten 

beispielsweise die „Experten/-innen“ für 

Bildschirmarbeitsplätze oder Zeitdruck 

geeignete Maßnahmen, in dem sie darü-

ber mit den jeweils betroffenen Beschäf-

tigten direkt ins Gespräch kommen.

Gesundheitszirkel: Gesundheitszirkel 

sind inzwischen relativ weit verbreitete 

Organisationsformen, deren Mitglieder 

sich über  Belastungen und Gefährdun-

gen austauschen und Maßnahmen der 

Gesundheitsförderung erarbeiten. Im 

Regelfall werden Vertreter/-innen eines 

Arbeitsbereichs bzw. einer Abteilung, 

Führungskräfte, Mitglieder der betrieb-

lichen Interessenvertretung und weitere 

Arbeitsschutzakteure in diese Gesund-

heitszirkel entsendet, die dann über 

einen längeren Zeitraum wiederholt 

zusammenkommen. Als Ausgangspunkt 

für solche Gruppendiskussionen soll-

ten die Befragungsergebnisse dienen, 

die weiter vertieft werden, um darauf 

aufbauend Maßnahmen des Gesund-

heitsschutzes und der Gesundheitsför-

derung ableiten zu können. Oft werden 

Gesundheitszirkel von einer externen 

Person mit arbeitswissenschaftlichem 

Sachverstand moderiert.

Teilautonome Arbeitsgruppen – 

Gesundheitswerkstätten: Während 

Gesundheitszirkel darauf ausgelegt 

sind, dass sich Vertreter/-innen der 

Beschäftigten über einen längeren 

Zeitraum hinweg intensiv austauschen, 

steht im Mittelpunkt der Gesundheits-

werkstätten die möglichst umfassende 

4.

5.
6.

7.

8.

9. 3.

1. 2. Schritt für Schritt 

durch die 

Gefährdungs-

beurteilung: 

6. Beurteilung von 

Gefährdungen unter Beteiligung 

der Beschäftigten

Nach der Erhebung der Gefährdungser-

mittlung gilt es, diese zu beurteilen: Die 

durch die Befragung ermittelten Belas-

tungsschwerpunkte werden in Gesprä-

chen mit Beschäftigten und Fachleuten 

bewertet. 

Dieser Schritt ist notwendig, um von den 

allgemeinen Befragungsergebnissen – die 

notwendig sind, um die wichtigsten 

Handlungsfelder im Betrieb zu ermit-

teln – zu konkreten Maßnahmen und 

Verbesserungsprojekten zu kommen. Im 

Vordergrund stehen hier Beobachtungen 

am Arbeitsplatz, Gespräche und Diskus-

sionen mit den Betroffenen über ihre 

konkrete Gesundheits- und Belastungs-

situation. Rechtlich ist eine Berufung 

sowohl auf das Arbeitsschutzgesetz 

(§§ 14–17) oder – seltener – auch auf 

entsprechende Tarifverträge möglich, 

um eine angemessene Einbeziehung von 

Beschäftigten sicherzustellen.  

Für die Bewertung empfehlen sich 

verschiedene Vorgehensweisen wie 

abteilungsbezogene Arbeitsplatzbege-

hungen, direkte Gespräche mit den Be-

schäftigten, Vorgesetzten und anderen 

Verantwortlichen und Gruppendiskus-

sionen. Gemeinsam ist allen Verfahren, 

dass ein besseres Bild von den Gefähr-

dungen und Belastungen gewonnen 

sowie deren Ursachen festgestellt und 

analysiert werden. 

Abteilungsbezogene Arbeitsplatz-

begehungen:  Neben den großen 

„Standardbegehungen“, die regelmä-

ßig in größeren Abständen (alle ein 

bis zwei Jahre) durchgeführt werden 

und häufig einen ganzen Tross von 

Experten/-innen des Arbeitsschutzes, 

der Berufsgenossenschaften (BG) und 

der Geschäftsleitung (GL) durch den 

gesamten Betrieb führen, können durch 

„kleine“ Begehungen, die auch anlass-

bezogen sein können, Defizite kurzfris-
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den verschiedenen Handlungsfeldern zu 

entwickeln. Diese Vorschläge werden 

anschließend von der Geschäfts- und 

Personalführung und der betrieblichen 

Interessenvertretung in der Steuerungs-

gruppe (siehe oben) diskutiert und – 

wenn möglich – umgesetzt. In jedem 

Fall erhalten die Beschäftigten eine 

Rückmeldung zu ihren Vorschlägen.

Arbeitsweise – 1. Schritt: 

Bestimmung der zu 

bearbeitenden Themen mit der 

Ausgangsgruppe 

Die Beschäftigten eines Arbeitsbe-

reichs – z. B. aus der Verwaltung – 

versammeln sich während der Arbeits-

zeit in einem größeren Raum. In der 

Befragung wurden zehn Felder mit 

hohem Gefährdungspotenzial und 

damit hohem Handlungsbedarf iden-

tifiziert. Diese zehn Handlungsfelder 

wurden zuvor auf einem Plakat/einer 

Moderationswand aufgelistet. Jede/r 

Beschäftigte/r erhält sechs Klebepunk-

te und kann damit kenntlich machen, 

welche sechs Felder sofort bearbeitet 

werden sollen.* Pro Feld darf jede/r 

Beschäftigte/r nur einen Punkt verge-

ben. Dadurch entsteht eine Rangfolge. 

Je nach Ausgangsgruppengröße wer-

den nun die Aspekte mit den meisten 

Nennungen zur sofortigen Bearbeitung 

in Arbeitsgruppen ausgewählt.

Diese Aspekte werden auf einzelne 

Karten geschrieben, z. B.: „Lärmreduk-

tion“, „Abbau von körperlichen Be-

lastungen“, „Verbesserung des Infor-

mationsflusses“. Die Karten werden 

im Raum oder auf Tische verteilt und 

die Beschäftigten werden nun gebe-

ten, sich nach Neigung und Interesse 

zu dem Thema zu begeben, zu dem 

sie Vorschläge erarbeiten möchten. Es 

sollen Kleingruppen von drei bis sechs 

Leuten entstehen, die jeweils zu einem 

Thema nach einem vorgegebenen Ver-

fahren Lösungsvorschläge erarbeiten. 

Beteiligung aller Beschäftigten über 

einen relativ kurzen Zeitraum. Wichtig 

ist dabei, dass alle Arbeitsgruppen mit 

demselben Frage-Leitfaden arbeiten. 

Thematisch geht es – wie auch in den 

Gesundheitszirkeln – um eine Konkre-

tisierung von Problemen und die Er-

arbeitung von Vorschlägen, um kurz- 

und längerfristig gesundheitsförderliche 

Arbeitsbedingungen zu schaffen; vgl. 

folgendes Beispiel. 

 ' 5  4 (  PRAXISBEISPIEL::

Die Gesundheitswerkstatt: 
Menschengerechte Arbeits-
gestaltung braucht die Klugheit
aller im Betrieb 

Gesundheitswerkstätten sind Ar-

beitsgruppen, in denen drei bis sechs 

Beschäftigte anhand eines festge-

legten Frage rasters selbstständig 

Verbesserungs vorschläge zu einem 

Handlungsfeld erarbeiten. Da die Ar-

beitsgruppen relativ selbständig ohne 

ständige Moderation nur anhand von 

Leitfragen arbeiten (teilautonom), ist 

es möglich, dass sehr viele Beschäftig-

te – je nach Betrieb auch die gesamte 

Belegschaft – zur gleichen Zeit in Ar-

beitsgruppen Vorschläge erarbeiten. In 

den Arbeitsgruppen sollten Beschäftig-

te einer Hierarchieebene zusammenar-

beiten, z. B. nur Verwaltungsbeschäf-

tigte ohne Führungsaufgaben oder nur 

Führungskräfte (aus der Verwaltung). 

Es ist jedoch durchaus wünschenswert 

und sinnvoll, die Führungskräfte in den 

Prozess – zunächst getrennt – einzube-

ziehen. 

Ausgangspunkt

Im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-

lung hat die Befragung der Beschäf-

tigten zahlreiche Handlungsfelder 

aufgezeigt – 

vom Lärmschutz über mehr Einfluss-

möglichkeiten auf den Arbeitsablauf bis 

hin zur Verbesserung der Aufgaben von 

Führungskräften. Teilweise wurden bei 

Beschäftigten verschiedener Arbeitsbe-

reiche – z. B. in der Verwaltung oder im 

Verkauf – unterschiedliche Gefährdun-

gen identifiziert. Die Beschäftigten wer-

den nun eingeladen – sowohl von der 

Geschäfts- und Personalleitung als auch 

von der betrieblichen Interessenver-

tretung –, Verbesserungsvorschläge zu 

* Die Anzahl der Klebepunkte richtet sich nach 

der Zahl der Handlungsfelder. Die Erfahrung hat 

gezeigt, dass eine optimale Beteiligung dadurch 

gewährleistet wird, dass jede/-r aus mindestens 

der Hälfte der Handlungsfelder eine Prioritä-

tensetzung vornimmt (zehn Handlungsfelder: 

5+1 Klebepunkte) Auf diese Weise kommt min-

destens eines der Felder, das von den Einzelnen 

vorgeschlagen wird, in die Bearbeitung. 
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4.

5.
6.

7.

8.

9. 3.

1. 2. Schritt für Schritt 

durch die 

Gefährdungs-

beurteilung: 

7. Ableitung und Umsetzung 

von Maßnahmen

Auf Basis der Zirkel, Arbeitsgruppen, 

Beurteilungsgespräche und/oder Bege-

hungen lassen sich Aufgaben ableiten, 

die in Form eines Maßnahmenkatalogs, 

kurz-, mittel- und langfristige Proble-

me und Veränderungsnotwendigkeiten 

beschreiben. 

°  Der Maßnahmenkatalog sollte 

konkrete personale Zuständigkeiten 

benennen und den jeweiligen Bear-

beitungszeitraum definieren. Günstig 

ist es auch, mit einem Ampelsystem 

deutlich zu machen, welche Maßnah-

men sich aktuell zügig umsetzen las-

sen (grün), wo es gegenwärtig klemmt 

oder andere Entscheidungsträger 

einbezogen werden müssen (gelb) und 

welche Maßnahmen grundlegendere 

Veränderungen voraussetzen (rot). 

In der Regel sind z. B. Veränderungen 

in der Urlaubsplanung nicht ohne eine 

grundlegende Neuausrichtung des Ar-

beitszeitmodells zu realisieren. Dagegen 

können Verbesserungen im hygieni-

schen Bereich wie Hautschutzmittel-

spender, geschlossene Abfalleimer und 

Trinkwasserspender relativ rasch umge-

setzt werden – Maßnahmen mit großer 

Signalwirkung auf die Beschäftigten. 

Für die Umsetzung der Maßnahmen 

empfiehlt es sich wiederum, z. B. Ge-

sundheitszirkel zu nutzen oder eine Ar-

beitsgruppenphase zu initiieren, damit 

die Beschäftigten möglichst umfassend 

in die Bearbeitung der identifizierten 

Handlungsfelder einbezogen werden. 

Arbeitsweise - 2. Schritt: 

Die Kleingruppen

Die Kleingruppen bestimmen selbst-

ständig einen/eine Schreiber/-in, um 

die Arbeitsergebnisse der Gruppe auf 

einem vorbereiteten Plakat festzuhal-

ten.**

Die Arbeitsgruppe erarbeitet nach ei-

nem vorgegebenen Muster Lösungsvor-

schläge zu ihrem Thema. Die Bearbei-

tungszeit beträgt ca. 1,5 Stunden. Das 

Arbeitsergebnis wird auf einem Plakat, 

z. B. zum Thema „Lärmreduktion“, das 

Lösungsvorschläge so aufbereitet, dass 

diese für Dritte nachvollziehbar sind, 

ohne den Diskussionsprozess der Ar-

beitsgruppe zu kennen. Die Beschäftig-

ten sollten darauf hingewiesen werden, 

so konkret wie möglich die erforder-

lichen Schritte und Veränderungen zu 

beschreiben. Darüber hinaus spielen 

Lesbarkeit, Verständlichkeit und Nach-

vollziehbarkeit eine wichtige Rolle. 

Arbeitsweise – 3. Schritt: 

Die Weiterarbeit 

Die Arbeitsergebnisse (Lösungsvorschlä-

ge auf Plakaten) werden von den Mit-

gliedern der Steuerungsgruppe erfasst 

und in einem Themenspeicher zusam-

mengeführt. Diese Zusammenführung 

dient als weitere Arbeitsgrundlage für 

die Steuerungsgruppe. 

°  Die von den Beschäftigten erstellten 

Plakate könnten beispielsweise im 

Vorfeld einer weiteren Betriebsver-

sammlung – nach Themen gruppiert – 

ausgestellt werden. Auf diese Weise 

erhalten alle Beschäftigten Einblick 

in den Prozess und in die Vielfalt der 

Vorschläge, die aus der Belegschaft 

gekommen sind. 
** Je nach betrieblicher Vertrauenskultur kann 

es hilfreich sein, für eventuelle Nachfragen die 

Arbeitsgruppen zu bitten, eine Ansprechper-

son zu bestimmen. Die Namen werden auf der 

Rückseite des Plakats oder auf einem gesonder-

ten Papier festgehalten. Dies ist jedoch nur in 

Betrieben mit entwickelter Vertrauenskultur zu 

empfehlen.
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plätze gab. Für diesen Fall sind schon 

früher entsprechende Erhebungen vor-

zunehmen. Im Sinne eines kontinuier-

lichen Präventionsprozesses kommt die 

Gefährdungsbeurteilung erneut wieder 

in Gang. 

°  Durch ein in einer Betriebs-/Dienst-

vereinbarung festgelegtes Verfahren 

zur Wirksamkeitsprüfung lassen sich 

die Ergebnisse vergleichen und lässt 

sich ein Entwicklungsprozess verdeut-

lichen. 

4.

5.
6.

7.

8.

9. 3.

1. 2. Schritt für Schritt 

durch die 

Gefährdungs-

beurteilung: 

8. Kontrolle der Wirksamkeit 

von Maßnahmen 

Für die Wirksamkeitskontrolle der 

Maßnahmen nach einem vorab zu 

bestimmenden Zeitraum empfehlen 

sich die bereits erwähnten abteilungs-

bezogenen „kleinen Begehungen“, 

die direkten Gespräche mit den Be-

schäftigten, Vorgesetzten und anderen 

Verantwortlichen oder die Gesund-

heitszirkel. Auch hier muss wieder eine 

nachvollziehbare kurze Dokumentation 

– z. B. in Form eines Gesprächsproto-

kolls – erfolgen. 

Die betriebliche Interessenvertretung 

oder die Steuerungsgruppe kann als 

Meldestelle bei Maßnahmeverstößen 

oder Nichteinhaltung von Verabredun-

gen fungieren. Dadurch ist sicherge-

stellt, dass auch heikle Punkte – z. B. 

Probleme mit dem/der Vorgesetzten, 

Mobbing – angesprochen und anonym 

weitergegeben werden können. Wich-

tig ist, dass die Beschäftigten über 

diese Meldemöglichkeiten Bescheid 

wissen. 

°  Für die Kontrolle der Wirksamkeit 

kleinerer Maßnahmen empfiehlt sich 

bereits eine Frist von einigen weni-

gen Monaten. Die Bewertung des 

Gesamtprozesses sollte mit einem 

Abstand von mindestens einem Jahr 

erfolgen. Eine erneute Befragung der 

Beschäftigten sollte nicht vor Ablauf 

des zweiten Jahres erfolgen, weil man 

sonst auf Akzeptanzschwierigkeiten 

stößt und sich eventuell den Vorwurf 

gefallen lassen muss: „Hier finden im-

mer nur Befragungen statt, aber nie 

passiert etwas.“

 

Spätestens nach etwa drei Jahren 

(kommt auf die Größe des Betriebes/

der Verwaltung an) sind die Erhebun-

gen zur Ermittlung von Gefährdungen 

und Belastungen zu wiederholen, 

wenn es vorher keine grundlegenden 

Veränderungen in der Arbeitsorgani-

sation oder beim Umfang der Arbeits-
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4.

5.
6.

7.

8.

9. 3.

1. 2. Schritt für Schritt 

durch die 

Gefährdungs-

beurteilung: 

9. Dokumentation der 

Gefährdungsbeurteilung 

Die Dokumentation ist ein laufender 

Prozess, der sowohl den Projektfort-

schritt als auch den Prozess der Erfas-

sung und Minimierung von Belastun-

gen protokollieren sollte. Entscheidend 

ist, dass sowohl die Ergebnisse der 

Gefährdungsbeurteilung als auch die 

festgelegten Maßnahmen und das 

Ergebnis der Wirksamkeitskontrolle 

nach ArbSchG § 6 dokumentiert wer-

den. Dies kann in Form von Sitzungs-

protokollen, Befragungsergebnissen, 

Berichten, Materialien, Begehungs-/

Bewertungsprotokollen und Unterwei-

sungsmaterialien geschehen. 

Zudem schlüsselt die Dokumentation 

auch alle betrieblichen Unfälle auf, 

„bei denen eine/ein Beschäftigte/r ge-

tötet oder so verletzt wird, dass sie/er 

stirbt oder für mehr als drei Tage völlig 

oder teilweise arbeits- oder dienstun-

fähig wird“ (ArbSchG § 6 (2). Ein ech-

ter Bestandteil der Gefährdungsbeur-

teilung wird die Unfalldokumentation 

aber erst dann, wenn tatsächlich auch 

Schlussfolgerungen zur Verhütung sol-

cher Vorkommnisse getroffen werden.

Es ist darauf zu achten, dass eine Ein-

sicht der Dokumentation auf Wunsch 

des/der Beschäftigten und Vorgesetz-

ten im Unternehmen möglich ist. Der 

Zugang könnte z. B. über das Intranet 

gewährleistet werden. Wirklich nutz-

bar gemacht wird eine Gefährdungs-

beurteilung aber erst dann, wenn auch 

für die Beschäftigten leicht zugängli-

che Informationsmedien wie Betriebs-

aushänge, Informationsblätter, Beiträ-

ge in Betriebs-/Personalversammlungen 

oder der Betriebszeitung angeboten 

werden. 

Wünschenswert ist, dass die Dokumen-

tation zu vergleichbaren Arbeitsplätzen 

auf Wunsch den Beschäftigen ausge-

händigt wird. Häufig steht eine Do-

kumentation nur im Büro der Sicher-

heitsfachkraft zur Verfügung, belegt 

mehrere Regalmeter und wartet auf 

eine Begutachtung durch Berufsgenos-

senschaftskontrollen, ohne dass sich 

die Beschäftigten darüber informieren 

können. 

°  Die betriebliche Interessenvertre-

tung sollte andere Ansprüche an eine 

solche Dokumentation haben – auch 

das liegt dem Ansatz einer „Gefähr-

dungsbeurteilung von unten“ zu-

grunde. Die Anforderungen an die 

Dokumentation lassen sich ebenfalls in 

der Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung 

festlegen, wenn es keine konkreten 

Regelungen in einem Tarifvertrag gibt 

oder um sie zu präzisieren und eventu-

ell zu erweitern.
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Ablauf Gefährdungsbeurteilung:
Beschäftigte beteiligen. 
Teilnahme organisieren.

6. 

Beurteilung von 

Gefährdungen 

unter Beteiligung 

von Beschäftigten

°  Ergebnisdiskussion 

in der Steuerungsgrup-

pe bzw. betrieblichen 

Kommission (evtl. 

Arbeitsgruppen nach 

Belastungsschwer-

punkten aus der Grob-

analyse bzw. Fragebo-

genauswertung )

°  Ergebnisvorstellung 

gegenüber der GL

°  Ergebnisvorstellung 

in den Abteilungen

°  Ergebnismaterial be-

reitstellen: Aushänge, 

Intranet, Broschüren

°  Arbeitsplatzbege-

hungen, Belastungs-/

Gefährdungsbewer-

tung vor Ort, Gesprä-

che mit Beschäftigten, 

Vorgesetzten und an-

deren Verantwortlichen

°  Maßnahmendiskussi-

on in der Projektgruppe

7. 

Maßnahmen-

ableitung und

 -umsetzung

°  Bildung von Ge-

sundheitszirkeln

°  Maßnahmenumset-

zung in den Abteilun-

gen durch Gesund-

heitszirkel

8. 

Kontrolle der 

Wirksamkeit 

von Maßnahmen

°  Etablierung kurz-

zyklischer, abteilungs-

bezogener „kleiner 

Begehungen“ mit Pro-

jektgruppenmitglie-

dern (Arbeitsgruppen) 

und Bereichsverant-

wortlichen°  Gesprä-

che mit Beschäftigten 

in „kleinen Begehun-

gen“

°  Betriebliche Inte-

ressenvertretung als 

Meldestelle für Maß-

nahmenverstöße oder 

mangelnde Umset-

zung der beschlosse-

nen Maßnahmen

9. 

Dokumentation 

der Gefährdungs-

beurteilung 

(als fortlaufender Prozess)

°  Sitzungsprotokolle, 

Befragungsergebnisse: 

Berichte, Materialien

1. 

Prüfung 

bestehender AGS-

Routinen

°  Bestandsaufnahme 

GB: Wie wird sie um-

gesetzt? Wie gelebt? 

°  Wo gibt es Defizite? 

°  Alle Arbeitsplätze und 

Beschäftigte erfasst?

2. 

Betriebsverein-

barung zur Durch-

führung einer GB 

Regelung des GB-

Ablaufs, der Maßnah-

menableitung und des 

Beteiligungsprozesses

3. 

Auftrag Geschäfts-

leitung, Bildung 

Steuerungs-

gruppe/Kommission

°  Umsetzung einer 

GB unter Beteiligung 

der betrieblichen Inte-

ressenvertretung und 

der Beschäftigten

°  Beteiligungskriteri-

um: paritätische Be-

setzung

°  Auftrag zur Durch-

führung der GB unter 

Beteiligung der be-

trieblichen Interessen-

vertretung

°  Unterstützung 

durch interne und/

oder externe Experten

4. 

Unterweisung, 

Schulung, Informa-

tionen für die Be-

schäftigten

°  Informationsstrate-

gie erarbeiten

°  Gesundheitsschutz-

informationen (Schu-

lungen)

°  Aushänge in Betrie-

ben, Information auf 

Betriebs-/Personalver-

sammlung

5. 

Ermittlung von Be-

lastungen durch 

Befragung aller Be-

schäftigten

°  Fragebogenent-

wicklung

° Fragebogendruck

° Fragebogenausgabe 

in Abteilungsver-

sammlungen, Erläu-

terung von Anliegen 

und Fragebogen

°  Organisation des 

Fragebogenrücklaufs
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Was tun, wenn die 
Geschäftsleitung blockiert?

ist ein wichtiger Beitrag zur Lebensqua-

lität der nächsten Generation – und da-

mit zur Generationengerechtigkeit. Im 

Kern geht es also auch darum, welche 

Arbeitswelt wir „hinterlassen“ wollen. 

So kommen die Beschäftigten zu 

Wort: Wandzeitungsbefragungen/ 

Bepunktungsaktionen: 

Ein gewerkschaftliches Projekt, das die 

Förderung von menschengerechter Ar-

beitsgestaltung in seinen Mittelpunkt 

stellt, kann an diesen Grundeinstellun-

gen ansetzen. Entscheidend ist dabei, 

die Beschäftigten von Anfang an zu 

Wort kommen zu lassen – und dafür 

gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: 

Wandzeitungsbefragungen haben den 

Vorteil, dass man sie relativ einfach or-

ganisieren und durchführen kann: Auf 

einem großen Papier (Flip-Chart-Papier, 

Paketpapier) werden handschriftlich 

Aussagen zum Thema Gesundheit und/

oder Arbeitsbedingungen formuliert. 

Die Beschäftigten werden gebeten, 

hinter jede Aussage, die ihrer Meinung 

entspricht, einen Klebepunkt (gibt es im 

Schreibwarenladen) anzubringen. Dies 

kann im Rahmen einer Betriebs-/Teilper-

sonalversammlung organisiert werden 

oder in der Mittagspause am Eingang 

zur Kantine bzw. zum Pausenraum gut 

sichtbar platziert werden.

Die Befragung wird zum Element einer 

Aktion, d. h. durch das Kleben der Punk-

te nehmen die Beschäftigten an einer 

betrieblichen Aktion teil. Erhebung und 

Auswertung fallen zusammen: Am Ende 

der Aktion steht die Auswertung als 

gemeinsames Ergebnis bzw. Bild, das die 

Beschäftigten gezeichnet haben. 

°  ver.di bietet zu den Themen „Gute 

Arbeit“, „Gute Ausbildung“ und 

„Arbeitszeitgestaltung“ gedruckte 

Wandzeitungsbefragungen an. Wand-

zeitungsbefragungen fragen nach den 

Interessen der Beschäftigten und nach 

derzeitigen Belastungen. Die Wand-

zeitungsbefragung zum Thema „Gute 

Arbeit“ ist dreiteilig – jedoch lässt sich 

jedes Blatt auch einzeln verwenden:

Im ersten Teil wird gefragt, was den 

Beschäftigten im Hinblick auf gute Ar-

beit besonders wichtig ist. Diese Wand-

Viele Betriebe sind weit entfernt von 

einer menschengerechten Arbeitsge-

staltung – dem gesetzlichen Auftrag aus 

dem Arbeitsschutzgesetz. Statt einer 

Führungsqualität, die als „Dienst am 

Menschen“ bezeichnet werden könnte, 

prägen allzu oft autoritärer Drill, Druck 

oder Nichtbeachtung den Betriebsalltag. 

Das Arbeitspensum ist so hoch, dass die 

Beschäftigten eine Überstunde nach der 

anderen machen – in der Hoffnung, 

irgendwann Licht am Ende des Tunnels 

zu sehen. Nicht selten ist die Erschöp-

fung am Ende eines Arbeitstages derart 

groß, dass viele nur noch schlafen wol-

len – und manchmal reicht nicht mal 

ein ganzes Wochenende, um das aufge-

staute Erholungsdefi zit abzubauen. Herr 

Kannegießer, Verbandschef der Metall-

Arbeitgeber, macht es sich zu einfach, 

wenn er sagt, moderne Arbeit sei gute 

Arbeit. Damit sind wir beim Thema die-

ses Kapitels: 

°  Was tun, wenn sich die Verantwort-

lichen im Unternehmen strikt weigern, 

in eine ganzheitliche Gefährdungs-

beurteilung einzusteigen? Nun, für 

die Gewerkschafter/-innen und die 

betriebliche Interessenvertretung gibt 

es grundsätzlich zwei Wege, einen 

beteiligungsorientierten und einen ju-

ristischen, wobei der juristische Weg 

unbedingt in Kombination mit einer 

starken Beteiligungsorientierung be-

schritten werden sollte. Beide Wege 

haben sehr gute Erfolgsaussichten, am 

aussichtsreichsten ist die Kombination 

aus beiden. 

Das Thema brennt unter den Nägeln

Mehr gute, gesunde Arbeit ist ein The-

ma, das vielen Beschäftigten unter den 

Nägeln brennt – aus gutem Grund: Ge-

sundheit rangiert nach Beschäftigungs-

sicherheit, einem verlässlichen und 

ausreichenden Einkommen und einem 

respektvollen Umgang im Betrieb unter 

den „Top 5“ der wichtigsten Aspekte 

guter Arbeit. 

Darüber hinaus birgt für viele Beschäf-

tigte – insbesondere für diejenigen, die 

zugleich Mütter oder Väter sind – die 

Entwicklung der Arbeitsbedingungen 

auch einen Aspekt der Generationenge-

rechtigkeit: Jeder Beitrag, die Arbeits-

bedingungen nachhaltig zu verbessern, 
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aus körperlichen, stofflichen und psy-

chischen Belastungen. Damit weisen 

die Beschäftigten unmissverständlich 

darauf hin, dass Handlungsbedarf be-

steht, der nur durch eine nachhaltige 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

befriedigt werden kann. 

Der dritte Teil der Wandzeitungs-

befragung hat eine sehr konstruktive 

Ausrichtung: Die Beschäftigten werden 

gefragt, was aus ihrer Sicht hilfreich 

und unterstützend wäre. Die aufgelis-

teten Antwortmöglichkeiten fußen auf 

dem Forschungsstand zu den arbeits-

bezogenen Ressourcen, die für eine 

menschengerechte Arbeitsgestaltung 

unumgänglich sind. Das Ergebnis der 

Wandzeitungsbefragung verweist also 

ebenfalls auf Handlungsbedarf im Ar-

beitsschutz und arbeitet darüber hinaus 

das konstruktive Potenzial und die na-

türliche Expertenklugheit der Beschäf-

tigten heraus. Die Unterstützungsfakto-

ren, die sie besonders betonen, decken 

sich meist in beeindruckender Form mit 

dem angegebenen Belastungsspektrum. 

 ' 5  4 (  PRAXISBEISPIEL::

Dieser dritte Schritt der Befragung muss 

nicht – kann aber – in einer Betriebs-/

Personalversammlung erfolgen. Es kön-

nen auch einzelne Fragenkataloge ver-

wendet werden. 

Vielfach werden diese Befragungen zur 

Sensibilisierung der Belegschaft ver-

wendet und um der Geschäftsleitung 

vor Augen zu führen, dass der Hand-

lungsbedarf hoch ist. In Kleinbetrieben 

können diese Wandzeitungen auch im 

Rahmen eines Gesundheitszirkels – zur 

Orientierung – eingesetzt werden.*

Eine weitere Möglichkeit, vor allem 

um psychische Belastungen festzustel-

len, ist die Arbeit mit einer Pinwand: 

Die Kriterien aus der ver.di Checkliste 

(siehe Anhang) werden auf eine Pinn-

wand, die mit Papier bespannt ist, 

gebracht. Jedes Kriterium kommt auf 

eine selbstklebende Moderationskarte. 

Das hat den Vorteil, dass die Karten für 

andere Bereiche, Abteilungen wieder-

verwendet werden können. Die Karten 

werden untereinander in der ersten 

Spalte einer selbst aufgezeichneten 

zeitung kann ein gelungener Einstieg 

in das Thema sein – vor allem wenn die 

Belegschaft etwas verunsichert ist: Die 

Frage ist harmlos, polarisiert nicht und 

arbeitet dennoch die Interessen der 

Beschäftigten heraus. Letzteres ist 

wichtig: Die Interessen der Beschäftig-

ten an guter Arbeit sollen ins Zentrum 

gerückt werden. Der Fragekatalog spie-

gelt in Ausschnitten die Kennzeichen 

menschengerechter Arbeitsgestaltung 

wider wie: unterstützende und wert-

schätzende Führung, Einfluss- und 

Entwicklungsmöglichkeiten, Sicherheit, 

Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz.

 ' 5  4 (  PRAXISBEISPIEL::

Es bietet sich an, diese Befragung an 

den Anfang einer Betriebs- bzw. Per-

sonalversammlung zu stellen – evtl. 

indem die Beschäftigten gleich beim 

Eintreffen mit 15 Klebepunkten und 

der herzlichen Bitte um Auskunft, was 

aus ihrer Sicht gute Arbeit bedeutet, 

begrüßt werden. Anschließend könnten 

die betriebliche Interessenvertretung 

oder weitere gewerkschaftlich Aktive 

eine kurze Einführung in die rechtliche 

und arbeitswissenschaftliche Bedeutung 

von menschengerechter Arbeitsgestal-

tung leisten. Damit wird in der Regel 

deutlich, dass die Vorstellungen von 

guter Arbeit in der Belegschaft und die 

arbeitswissenschaftlichen Modelle von 

menschengerechter Arbeitsgestaltung 

recht stark übereinstimmen. Gleich-

zeitig gewinnt die Aussage, dass die 

menschengerechte Gestaltung von Ar-

beit eine gesetzliche Verpflichtung ist, 

gleichermaßen an Aufmerksamkeit und 

Brisanz. 

Der zweite Teil der Wandzeitungsakti-

on „Gute Arbeit“ fragt die Beschäftig-

ten, was sie derzeit als besonders belas-

tend in ihrer Arbeit empfinden. Es bietet 

sich an, keine Vorgaben über die Anzahl 

der belastenden Aspekte zu machen – 

das kann niemand anderes einschätzen 

als die Beschäftigten selbst. Die aufge-

listeten Antwortmöglichkeiten bilden 

einen groben Überblick über mögliche 

arbeitsbezogene Belastungsfelder. 

Das Ergebnis dieser Einstiegsbefragung 

verweist im Regelfall auf Belastungs-

schwerpunkte, meist eine Kombination * Bestellschein für die Materialien im Anhang
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°  Die Ampel-Spielregeln werden erklärt: 

• Grün = Ja/Zustimmung-  

Gelb = Weiß nicht/Noch unklar/

Enthaltung

• Rot = Nein/Ablehnung

• Rückseite Weiß = damit „geschützt“ 

abgestimmt werden kann

• Alle stimmen immer gleichzeitig ab

Am diskretesten verläuft die Abstim-

mung, wenn alle vier Karten übereinan-

dergestapelt werden: die Willensäuße-

rung (Rot, Gelb, Grün) nach vorne und 

die Diskretionskarte (Weiß) nach hinten. 

So kann der Betriebs-/Personalrat alle 

Beschäftigten bitten, unkompliziert zu 

verschiedenen Fragen abzustimmen. 

Entscheidend ist, wie die Fragen zur 

Abstimmung gestellt werden. Eine 

wichtige Hilfe zu klaren Fragen ist das 

Formulierungsritual: 

°  1. Aufforderung: „Bitte die Ampel-

Karten zur Hand nehmen.“ (warten)

°  2. Aufforderung: „Wer für X ist, zeigt 

Grün, wer X ablehnt, zeigt Rot, wer 

sich enthält, zeigt Gelb.“ (warten) 

„Bitte jetzt.“

 ' 5  4 (  PRAXISBEISPIEL::

Beispiel 1: 
Wenn die Belegschaft durch Wandzei-

tungsbefragungen und Vorträge über 

den Zusammenhang von Arbeit und 

Gesundheit sensibilisiert ist, könnte die 

Versammlungsleitung folgende Frage 

zur Abstimmung stellen: 

Versammlungsleitung:

„Bitte die Ampel-Karten zur Hand neh-

men.“ (warten)

„Ich verlese jetzt die Frage:

Wollt ihr, dass eure Arbeitsbedingungen 

auf mögliche gesundheitliche Gefährdun-

gen hin untersucht werden, z. B. durch:

°  zu hohen Arbeitsdruck

°  Lärm

°  schlechte Zusammenarbeit mit 

Vorgesetzten

°  Probleme im Arbeitsablauf

°  ...

Auf Basis dieser Untersuchung sollen 

die Arbeitsbedingungen gesundheits-

förderlich und menschengerecht gestal-

tet werden.“ (warten)

„Alles verstanden? Dann stimmen wir 

ab. Wer dafür ist, zeigt Grün. Wer da-

Tabelle angebracht. In vier weiteren 

Spalten wird gefragt nach: sehr wichtig 

– wichtig – nicht so wichtig – unwich-

tig. Die Beschäftigten können jedem 

Kriterium einen Punkt oder Strich ge-

ben. Am Ende lassen sich dadurch die 

Schwerpunkte sehr schnell ablesen, 

die den Beschäftigten wichtig sind und 

können als Erstes bei der Gefährdungs-

beurteilung aufgegriffen werden.

Ein alternativer Ansatz, um für die 

betriebliche Gesundheitsförderung zu 

sensibilisieren, ist nach dem Gesund-

heitsempfinden der Beschäftigten zu 

fragen: Wie häufig fühlen Sie sich 

nach der Arbeit müde und erschöpft? 

Wie häufig fühlen Sie sich gereizt oder 

nervös? Haben Sie nächtliche Schlafstö-

rungen, wenn ja, wie oft? Oder auch: 

Können Sie sich vorstellen, unter den 

gegenwärtigen Arbeitsbedingungen 

gesund das Rentenalter zu erreichen? 

All diese Fragen eignen sich auch gut als 

Wandzeitungsbefragung mit Klebepunk-

ten. Es ist wissenschaftlich belegt, dass 

Erschöpfungszustände, Nervosität und 

Reizbarkeit, Schlafstörungen die Folge 

von arbeitsbedingtem Stress und ge-

sundheitsschädlicher Arbeitsgestaltung 

sein können. An diesen Erkenntnissen 

lässt sich also anknüpfen. 

Die Beschäftigten kommen zu Wort:

Ampel-Abstimmungen*

Um die Beschäftigten im Rahmen einer 

Betriebsversammlung einfacher und 

offener zu beteiligen, können „Ampel-

Abstimmungen“ durchgeführt werden. 

Grundsätzlich geht das natürlich auch

 – wie sonst üblich – durch „Hand-

heben“. 

Für ein unvoreingenommenes Mei-

nungsbild empfiehlt sich jedoch die 

„Ampel-Methode“: Alle Beschäftigten 

erhalten am Beginn der Versammlung 

analog zum Farbspektrum der Ampel 

eine grüne, eine gelbe und eine rote 

Karte plus eventuell eine weiße Diskre-

tionskarte (aus dem Moderationskoffer 

oder aus der Klebe-Zettel-Box).

* Die Ampel-Methode© ein Werkzeug von Car-

men Thomas, www.moderationsakademie.de
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Auf Basis dieser ganzheitlichen Analyse 

sollen arbeitsbezogene Maßnahmen 

der Gesundheitsförderung ergriffen 

werden.“

Mögliche Konkretisierung – 

Die Fragestellung

„Folgende Aspekte sollen in jedem Fall 

in die ganzheitliche Gefährdungsbeur-

teilung einbezogen werden:

°  Arbeitsablauf (Organisation, Menge, 

Schnittstelle)

°  Zielvereinbarungsprozess

°  Kommunikation und Informations-

fluss

°  Technik-/Softwareeinsatz

°  soziale und organisatorische Unter-

stützung“

Beteiligung erwünscht: 

Die Fragestellung

„Ich kann mir vorstellen, an der Ver-

besserung der Arbeitsbedingungen in 

meiner Abteilung mitzuarbeiten, z. B.:

°   Veränderungsvorschläge einbringen

°   in einer zeitlich befristeten Arbeits-

gruppe mitarbeiten.“

Murmelgruppen: 

Beteiligung organisieren

Wenn die Belegschaft ihr grundsätz-

liches Interesse an einem Arbeits- und 

Gesundheitsprojekt signalisiert hat, 

kann ihre Beteiligung durch Murmel-

gruppen organisiert werden. 

°  Murmelgruppen bestehen aus zwei 

bis maximal drei Beschäftigten, die bei-

sammensitzen und sich über ein Thema 

oder eine Frage austauschen (mur-

meln). Normalerweise finden Murmel-

gruppen in großen Versammlungen mit 

vielen Beschäftigten statt, die in Reihen 

neben- und hintereinandersitzen. Der 

Sinn von Murmelgruppen ist, den Be-

schäftigten auch im Rahmen von größe-

ren Versammlungen die Möglichkeit zu 

geben, sich mit ihren Sitznachbarn über 

eine Frage auszutauschen. 

gegen ist, zeigt Rot. Wer sich enthält, 

zeigt Gelb.“ (warten)

„Alles klar, dann bitte ich um das Kar-

tenzeichen.“

Wichtig ist, dass die Versammlungslei-

tung den Beschäftigten das Ergebnis 

bekanntgibt, damit sie wissen, wie ab-

gestimmt wurde. Versammlungsleitung: 

„Herzlichen Dank für eure Abstim-

mung. Ich sehe ein beeindruckendes 

Meer von grünen Karten – nahezu 

hundertprozentige Zustimmung, we-

nige Enthaltungen. – Danke für dieses 

überzeugende Votum!“

 ' 5  4 (  PRAXISBEISPIEL::

Beispiel 2: 
Falls sich die Unternehmensführung bis-

lang strikt weigert, eine Gefährdungs-

beurteilung nach § 5 Arbeitsschutzge-

setz durchzuführen, sollten die Beschäf-

tigten zunächst über die Möglichkeiten 

einer ganzheitlichen Gefährdungsbe-

urteilung informiert werden. Vor allem 

sollte herausgearbeitet werden, dass es 

auch um die Ermittlung der psychischen 

Belastungen geht – und damit die Ar-

beitsorganisation, die Zusammenarbeit, 

das Führungsverhalten, die Arbeits-

abläufe usw. in den Blick genommen 

werden. 

Ist dieser Informationsstand erreicht, 

können folgende Fragen zur Abstim-

mung gestellt werden: 

Basis-Abstimmung: 

Die Fragestellung:

„Wollt ihr, dass die Arbeitsbedingun-

gen in euren Abteilungen einer ganz-

heitlichen Gefährdungsbeurteilung, 

einschließlich der psychischen Belastun-

gen, unterzogen werden?
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Gesundheitswerkstätten: 

Konkret werden

 ' 5  4 (  PRAXISBEISPIEL::

Vorschlag:
Um der Geschäftsleitung das konstruk-

tive Potenzial, das in jeder Belegschaft 

steckt, zu demonstrieren, kann der 

Einsatz von Gesundheitswerkstätten 

auch im Rahmen von Betriebs-/Personal-

versammlungen empfohlen werden: 

°  Wenn beispielsweise bereits eine 

Wandzeitungsbefragung oder Mur-

melgruppen zur Identifikation von Be-

lastungsschwerpunkten durchgeführt 

wurden, so kann in einer der folgenden 

Betriebs-/Teilpersonalversammlungen 

dieses Thema erneut aufgegriffen wer-

den. Nun geht es jedoch darum, dass 

die Beschäftigten zu den vier bis fünf 

Brennpunkthemen Verbesserungsvor-

schläge erarbeiten. Selbst wenn dazu 

die Arbeitsgruppenphasen auf eine Drei-

viertelstunde verkürzt werden, kommt in 

der Regel eine stattliche Stammlung von 

guten Vorschlägen zusammen. 

°  Diese können dann zusammen-

gefasst und im Betrieb ausgestellt 

werden. Für die betriebliche Interes-

senvertretung bildet das eine wichtige 

Grundlage für die weitere Verhandlung 

mit dem Arbeitgeber. 

Das Kommunikationskonzept: 

Information, Information, 

Information!

Zentral bei allen Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzprojekten ist ein guter 

Informationsstand der Beschäftigten. 

Dies bezieht sich zum einen auf den 

Projekt- oder Verhandlungsfortschritt, 

zum andern auch auf die fachlichen 

oder inhaltlichen Informationen – die 

Unterweisungen. 

Gerade durch den erweiterten Blick, 

der – rechtlich legitimiert – auf die 

gesundheitlichen Gefährdungen im 

Betrieb geworfen wird, treten die psy-

chischen Belastungen stärker in den 

Vordergrund. In diesem Feld existiert 

ein umfangreiches und wichtiges Exper-

ten-/innenwissen. 

Vor diesem Hintergrund bietet es sich 

an, eine Vortragsreihe im Rahmen der 

Betriebs-/Personalversammlungen zu 

 ' 5  4 (  PRAXISBEISPIEL::

Im Rahmen einer Betriebs-/Personalver-

sammlung, die den Arbeits- und Gesund-

heitsschutz thematisiert, können Mur-

melgruppen z. B. dazu dienen, eine erste 

Problem- oder Themensammlung für die 

Gefährdungsbeurteilung zu liefern. Dazu 

wird – vor der Versammlung – auf jeden 

zweiten Stuhl ein Kugelschreiber und ein 

Papier mit Fragen gelegt: 

Ziel dieser sehr offenen Einstiegsbefra-

gung ist es, einen Überblick über die 

Kernprobleme aus Sicht der Beschäftig-

ten zu erhalten. Diese Themen soll-

ten – wenn möglich – in der Gefähr-

dungsbeurteilung vertieft analysiert 

werden. Gleichzeitig kann auf diese 

Weise ein sensibilisierender Einstieg in 

den Themenkomplex Gesundheitsge-

fährdungen und arbeitsbezogene Res-

sourcen erreicht werden. 

Beispiele:

°  „Gibt es an Ihrem Arbeitsplatz oder 

bei den Arbeitsabläufen und Arbeits-

aufgaben Aspekte, die Sie als belastend 

erleben? Was sollte Ihrer Meinung nach 

kritisch überprüft werden (Stichpunkte)?“

.........................................................

.........................................................

.........................................................

°  „Was wäre aus Ihrer Sicht besonders 

unterstützend und hilfreich bei der Ge-

staltung Ihres Arbeitsplatzes bzw. Ihrer 

Arbeitsaufgaben? Was würde Ihnen 

helfen, langfristig gesund zu bleiben 

(Stichpunkte)?“ 

.........................................................

.........................................................

.........................................................
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organisieren, in der auf die verschiede-

nen Aspekte – Führungsverhalten, Ar-

beitszeit, Arbeitsorganisation usw. – im 

Spannungsfeld von Arbeit und Gesund-

heit eingegangen wird, einschließlich 

der Bedeutung von Qualifikations- und 

Entwicklungsmöglichkeiten.

Nach den bisherigen Erfahrungen wer-

den diese Themen sehr interessiert 

von den Beschäftigten aufgenommen. 

Betriebs- und Personalversammlungen 

werden dadurch auch zu wichtigen 

Qualifizierungsveranstaltungen, auf 

deren Inhalt die betriebliche Interessen-

vertretung Einfluss nehmen kann. 

Rechtliche Auseinandersetzung: 

Der Gang in die Einigungsstelle 

Wie bereits in verschiedenen Abschnit-

ten dieser Publikation dargestellt, hat 

der Betriebsrat im Hinblick auf die be-

triebliche Anwendung und Umsetzung 

des Arbeitsschutzes ein sehr weitrei-

chendes Mitbestimmungsrecht:

• nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG bei 

der Gefährdungsbeurteilung 

• nach § 5 ArbSchG in Verbindung 

mit § 3 Bildschirmarbeitsverord-

nung 

• sowie bei der Unterweisung 

der Arbeitnehmer nach §12 Arb-

SchG

Eine Betriebsvereinbarung über diese 

Themen – Regelungsgegenstände – ist 

sogar erzwingbar. Das Bundesarbeits-

gericht hat dazu folgende grundlegen-

de Ausführungen gemacht: 

°  Nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG hat 

der Betriebsrat im Rahmen der gesetzli-

chen Vorschriften bei Regelungen über 

den Arbeits- und Gesundheitsschutz 

mitzubestimmen. Dies umfasse auch 

die vom Arbeitgeber vorzunehmen-

de Beurteilung der Gefährdung am 

Arbeitsplatz und die Unterweisung 

der Arbeitnehmer über die Sicherheit 

und den Gesundheitsschutz. Eine Be-

triebsvereinbarung hierüber dürfe die 

Aufstellung des Konzepts nicht dem 

Arbeitgeber überlassen und die Betei-

ligung des Betriebsrats nicht auf ein 

Beratungsrecht beschränken. Vielmehr 

muss die Betriebsvereinbarung selbst 

den Gegenstand regeln.

Die Rechtsprechung in diesem Feld 

ist – aus Sicht der Beschäftigten – gut. 

Das wissen auch die Unternehmens-

leitungen. Aus diesem Grund reicht es 

meistens, wenn der Gang in die Eini-

gungsstelle nur glaubhaft angedroht 

wird. Wichtig ist, dass eine Betriebs-

vereinbarung, die eine Gefährdungsbe-

urteilung nach § 5 ArbSchG oder an-

dere erzwingbare Gegenstände regelt, 

stets einen Passus „im Konfliktfall“ 

beinhaltet:

°  Hier sollte geregelt werden, dass die 

Einigungsstelle angerufen wird, wenn 

sich die beiden Parteien in der Steue-

rungsgruppe nicht auf die Umsetzung 

von bestimmten Maßnahmen einigen 

können. 

Wenn der rechtliche Weg beschritten 

werden muss, ist dieser in der Regel 

langwieriger – schließlich verhandelt 

die Einigungsstelle den gesamten ge-

planten Ablauf bis zur Dokumentation 

der Ergebnisse. Im Rahmen dieser lang-

wierigen Verhandlungen ist vor allem 

ein gutes Kommunikationskonzept für 

den Verhandlungserfolg entscheidend. 

4. Schritt: 

Betriebsvereinbarung durch 

Einigung oder Spruch 

der Einigungsstelle

2. Schritt: 

Fristsetzung

3. Schritt: 

Anruf und Einsetzung der 

Einigungsstelle

1. Schritt: 

Aufforderung an den Arbeitgeber, 

in Verhandlungen einzutreten

Basis: 

Beschlussfassung

5. Schritt: 

Offenlassen der 

Einigungsstelle, falls es 

zu Konflikten bei der 

Umsetzung der Maßnah-

men kommt

GRAFIK 14  

DAS RECHTLICHE PROZEDERE
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°  Dazu ist es notwendig, die Beleg-

schaft von Anfang an über den Kon-

flikt und den Verhandlungsstand zu 

informieren, z. B. in ordentlichen und 

außerordentlichen Betriebsversammlun-

gen, über Aushänge, Flugblätter oder 

– wenn vorhanden – über das Intranet. 

Je besser die Beschäftigten informiert 

sind, umso sicherer werden sie in die-

sen Konflikt gehen. 

Tipp: Bereits am Anfang der Konfl ikt-

phase kann der Betriebsrat die Beleg-

schaft in einer Ampel-Abstimmung um 

ihre Willensäußerung bitten. Ideal ist es, 

wenn dies durch ein Foto dokumentiert 

wird. Dies kann mit in die Einigungsstelle 

genommen werden, ebenso die Ergeb-

nisse von Wandzeitungsbefragungen 

oder die Ergebnisse von Murmelgruppen. 

Auf diese Weise nehmen die Beschäf-

tigten Einfl uss auf Verhandlungen und 

stärken ihrem Betriebsrat den Rücken. 

Der Betriebsrat kann sich im Rahmen der 

Verhandlung strategisch auf das Abstim-

mungsergebnis bzw. das demokratische 

Votum der Beschäftigten beziehen. Das 

entlastet nebenbei auch die Verhandeln-

den; vgl. Grafi k nächste Seite. 

Ebenso sollte die Belegschaft über 

Zwischenstände der Verhandlung im-

mer informiert werden – auch wenn 

die Geschäftsleitung das nicht will. 

Dadurch ist es möglich, gemeinsam 

mit den Beschäftigten nach neuen 

oder weiteren Lösungsalternativen 

zu suchen und die Aktionsbereit-

schaft zu erfragen. Der Betriebsrat 

bringt auf diese Weise die Beschäf-

tigten indirekt an den Verhandlungs-

tisch und baut durch dieses organi-

sierte Vorgehen Druck für ein besse-

res Ergebnis auf. 

Der kontinuierliche Informationsfluss, 

der organisierte Meinungsaustausch 

und die Möglichkeit der aktiven Ein-

flussnahme ermutigen erfahrungs-

gemäß sowohl die Beschäftigten als 

auch die Verhandelnden. Durch kon-

sequente Beteiligung verändert sich 

auch der Blick der Beschäftigten auf 

die Verhandlungen: Einigungsstellen 

oder andere Verhandlungen werden 

nicht mehr als „Sache des Betriebs-

rates“ wahrgenommen, sondern als 

Sache der Beschäftigten. 

GRAFIK 15 

KOMMUNIKATION 

UND INFORMATION

Die hier dargestellten 

Vorschläge zur Mobilisierung 

der Beschäftigten bei der 

erfolgreichen Durchsetzung 

sollten Personalräte auch 

dann nutzen, wenn die 

rechtlichen Grundlagen 

etwas anders sind (siehe 

rechtliche Grundlagen).
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1. Betriebsrat informiert die Belegschaft von einem 
Vorhaben der Geschäftsleitung

2. Betriebsrat befragt die Belegschaft:
-  Positionierung: Bewertung des 
 Vorhabens, Ziele der Beschäftigten
- Eckpunkte für die erste Phase der 
 Verhandlung

3. Betriebsrat vertritt in der 
Verhandlung die Position der 
Belegschaft, basierend auf 
den beschlossenen Eckpunkten

4. Betriebsrat informiert 
die Belegschaft über den 
Verhandlungsstand

5. Betriebsrat befragt 
die Belegschaft:

-  Bewertung des Ver-
handlungsstandes

- Lösungsalternativen
- Aktionsbereitschaft
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152 Das Handwerkszeug 153Glossar: Rechtliche Grundlagen 
im Überblick

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

ist das deutsche Gesetz zur Umsetzung 

von EU-Richtlinien zum Arbeitsschutz. Es 

ist Ermächtigungsgrundlage zum Erlass 

von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 

des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)

ist das Gesetz zur Regelung der Pflich-

ten des Arbeitgebers zur schriftli-

chen Bestellung von Betriebsärzten, 

Sicherheitsingenieuren/-innen und 

anderen Sicherheitsfachkräften für 

Arbeitssicherheit. Es definiert die Auf-

gaben sowie die Zusammenarbeit bei 

Arbeitsschutz und Unfallverhütung, 

z. B. Arbeitsschutzausschuss.

Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

ist das deutsche Gesetz zur Umsetzung 

der EU-Richtlinie zur Arbeitszeit. Es legt 

Rahmenbedingungen für die Arbeits-

zeiten der Beschäftigten fest und ist für 

Arbeitgeber und Beschäftigte verbind-

lich. Es dient der Sicherheit und des Ge-

sundheitsschutzes der Beschäftigten bei 

der Arbeitszeitgestaltung. Ergänzende 

Regelungen zur Arbeitszeit enthält das 

SGB IV (Zeitwertkonten).

Arbeitsstättenverordnung 

(ArbStättV)

ist eine Verordnung, die der Sicher-

heit und dem Gesundheitsschutz der 

Beschäftigten bei der Einrichtung und 

Nutzung der Arbeitsplätze dient. Der 

Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeits-

räume/Arbeitsstätten so einzurichten, 

zu betreiben und instand zu halten, 

dass keine Gefährdungen für die Be-

schäftigten von ihnen ausgehen.  

Bildschirmarbeitsverordnung 

(BildschirmV)

ist eine Verordnung, die die EU-Richt-

linie zur Bildschirmarbeit umsetzt. 

Sie dient der Sicherheit und dem 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit an 

Bildschirmgeräten. Die Verordnung 

enthält eine Beschreibung, was ein 

Bildschirmarbeitsplatz ist. Der Gesetz-

geber lässt vor allem bei den zeitli-

chen Rahmenbedingungen offen, wie 

lange an einem Bildschirm gearbeitet 

werden muss, damit er/sie unter die 

Verordnung fällt. Die Praxis geht von 

mindestens 25 % der täglichen Arbeits-

zeit aus, die am Bildschirm verbracht 

werden muss. In der Verordnung wird 

auf die Gefährdungsbeurteilung und 

die entsprechende Dokumentation nach 

Arbeitsschutzgesetz Bezug genommen. 

Darüber hinaus ist in der Verordnung 

die Beteiligung der Betriebs- und Perso-

nalräte an der Gefährdungsbeurteilung 

verankert. 

Betriebsverfassungsgesetz / 

Personalvertretungsgesetze 

(BetrVG / BPersVG / LPersVG)

sind Bestandteile des kollektiven Ar-

beitsrechtes und regeln die Rechte und 

Pflichten der betrieblichen Interessen-

vertretung der Beschäftigten – auch 

im Arbeits- und Gesundheitsschutz. 

Hier sind die Mitbestimmungs-, Beteili-

gungs- und Informationsrechte der In-

teressenvertretungen ebenso verankert 

wie die Beschwerderechte der Beschäf-

tigten.

Betriebssicherheitsverordnung 

(BetrSichV)

ist eine Verordnung, die die Bereit-

stellung von Arbeitsmitteln durch den 

Arbeitgeber, die Benutzung von Ar-

beitsmitteln durch die Beschäftigten bei 

der Arbeit sowie den Betrieb von über-

wachungspflichtigen Anlagen im Sinne 

des Arbeitsschutzes regelt. Das in ihr 

enthaltene Schutzkonzept ist auf alle 

von Arbeitsmitteln ausgehenden Ge-

fährdungen anwendbar. Im Gesetz wird 

ein Zusammenhang zur Gefährdungsbe-

urteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz 

hergestellt, der sich hier insbesondere 

auf die Benutzung des Arbeitsmittels, 

die Wechselwirkungen der Arbeitsmittel 

untereinander und mit Arbeitsstoffen 

oder der Arbeitsumgebung bezieht.

Biostoffverordnung (BioStoffV)

ist eine Verordnung zum Arbeitsschutz 

in Bezug auf Tätigkeiten mit biologi-

schen Arbeitsstoffen. Es geht um den 

Schutz der Gesundheit und der Sicher-

heit der Beschäftigten bei dieser Tätig-

keit. Biologische Arbeitsstoffe werden 

dazu vier Risikogruppen zugeordnet. 

Einstufungskriterien sind dabei die 

Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß 

der Erkrankungen bei den Beschäftig-

ten und die Ausbreitungsgefahr in 

der Bevölkerung. Hilfestellung bei der 

Umsetzung der Anforderungen der 

Verordnung geben die Technischen 

Regeln Biologische Arbeitsstoffe (TRBA). 
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zu, die ein Betriebspraktikum in der 

Schulzeit absolvieren. Es begrenzt die 

Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden 

bei einer Fünf-Tage-Woche, regelt die 

Durchführung einer Gefährdungsbeur-

teilung und die Unterweisungspflichten 

des Arbeitgebers. Vorschriften des Ge-

setzes sind nicht abdingbar.

Lärm- und Vibrationsschutzverord-

nung (LärmVibrationsArbSchV)

ist eine Verordnung zum Schutz der 

Beschäftigten vor tatsächlichen oder 

möglichen Gefährdungen ihrer Gesund-

heit und Sicherheit durch Lärm und Vib-

ration am Arbeitsplatz. Die technischen 

Maßnahmen zur Lärm- und Vibrations-

minimierung bzw. -beseitigung haben 

Vorrang vor organisatorischen Maßnah-

men und der Bereitstellung von persön-

lichem Gehörschutz. Entsprechend der 

Verordnung ist bei der Erstellung der 

Gefährdungsbeurteilung die Art, das 

Ausmaß und die Dauer der Lärm- bzw. 

Vibrationsbelastung auszuweisen und 

entsprechende Maßnahmen zur Ver-

meidung und Verringerung festzulegen. 

Ebenso sind Pflichten zu Vorsorgeunter-

suchungen geregelt.

Lastenhandhabungsverordnung 

(LastenhhandhabV)

ist eine Verordnung über Sicherheit und 

Gesundheitsschutz  bei der manuellen 

Handhabung von Lasten bei der Arbeit. 

Ziel ist es, die Gesundheitsgefahren, 

besonders Rückenerkrankungen, bei 

der manuellen Handhabung von Lasten 

zu minimieren. Der Arbeitgeber wird 

zu entsprechenden Schutzmaßnah-

men verpflichtet. Im Rahmen der Ge-

fähr  dungsbeurteilung müssen die 

Gefähr dungen unter Berücksichtigung 

verschiedener Merkmale der Last, der 

Möglichkeit unvorhergesehener Bewe-

gungen oder Beschaffenheit des Ar-

beitsplatzes erfolgen. Die körperlichen 

Voraussetzungen der Beschäftigten 

sind dabei zu berücksichtigen. Der 

Arbeitgeber ist zur Unterweisung über 

die Gefahren verpflichtet. 

Mutterschutzgesetz / Mutterschutz-

richtlinienverordnung 

(MuSchG / MuSchRiV)

regelt den Schutz von werdenden und 

stillenden Müttern sowie des ungebo-

renen Kindes. Zentrale Bestimmungen 

sind die Gestaltung des Arbeitsplatzes 

In der Verordnung ist die Durchfüh-

rung der Gefährdungsbeurteilung 

hinsichtlich der Gefährdungen, die von 

einzelnen biologischen Arbeitsstoffen 

ausgehen können, verankert. Der Ar-

beitgeber muss u. a. Betriebsanwei-

sungen erstellen.

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

ist eine Verordnung zum Arbeits-, 

Verbraucher/-innen- sowie Umwelt-

schutz. Die Verordnungsermächtigun-

gen liegen im Chemikaliengesetz 

und im Arbeitsschutzgesetz. In der 

Verordnung sind die Gefährdungs-

merkmale – z. B. explosionsgefährlich, 

brand förderlich gesundheitsschädlich –

erfasst. Der dritte Abschnitt regelt 

allgemeine Schutzmaßnahmen, die 

unter anderem beinhalten, dass der 

Arbeitgeber in Bezug auf die Gefähr-

dungsbeurteilung ermitteln muss, ob 

Beschäftigte während der Ausübung 

ihrer Tätigkeit mit Gefahrstoffen 

inBerührung kommen und deren 

gesundheitliche Auswirkungen be-

nennen. Die Beschäftigten müssen 

durch schriftliche Betriebsanweisungen 

unterrichtet und unterwiesen werden.

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

verfolgt den Zweck, übertragbare Krank-

heiten beim Menschen vorzubeugen, 

Infektionen frühzeitig zu erkennen und 

ihre Weiterverbreitung zu verhindern. 

Im Gesetz wird die Verpflichtung des 

Arbeitgebers und jedes Einzelnen für die 

Prävention von übertragbaren Krankhei-

ten herausgestellt. Wichtige Abschnitte 

sind Verhütung und Bekämpfung von 

übertragbaren Krankheiten und das da-

für erforderliche Meldewesen. Darüber 

hinaus werden die Gesundheitsanforde-

rungen an das Personal beim Umgang 

mit Lebensmitteln festgelegt. Hinzu 

kommen hygienische Anforderungen an 

räumliche und technische Ausstattung, 

Personalhygiene, Reinigung und Des-

infektion. Unterstützt wird das Gesetz 

durch die Lebensmittelhygieneverord-

nung (LMHV 2007.)

Jugendarbeitsschutzgesetz 

(JArbSchG)

ist das Gesetz, das dem Schutz in Aus-

bildung befindlicher bzw. arbeitender 

Kinder (unter 15 Jahre) und Jugendli-

cher (15 bis unter 18 Jahre) dient. Das 

trifft auch für Kinder und Jugendliche 
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gesetzlichen Auftrag nach §§ 14,15 SGB 

VII. Sie bauen auf das Arbeitsschutzge-

setz auf und sind von Arbeitgeber und 

Beschäftigten einzuhalten. Sie gelten 

im jeweiligen Zuständigkeitsbereich des 

Unfallversicherungsträgers, der sie erlas-

sen hat. Sie sind als arbeitsmedizinische, 

sicherheitstechnische und hygienische 

Regeln anerkannt.

Verordnung über Sicherheit 

und Gesundheitsschutz bei der 

Benutzung persönlicher Schutz-

ausrüstungen (PSA-BV)

setzt die europäische „Richtlinie 

89/656/EWG über Mindestvorschriften 

für Sicherheit und Gesundheitsschutz 

bei der Benutzung persönlicher Schutz-

ausrüstung durch Arbeitsnehmer bei 

der Arbeit“ ins deutsches Recht um. Sie 

regelt die Auswahl, Bereitstellung, War-

tung, Reparatur, den Ersatz sowie die 

Lagerung von persönlichen Schutzaus-

rüstungen (PSA) durch den Arbeitgeber 

für alle Tätigkeitsbereiche. Die Verord-

nung enthält die Verpflichtung, dass 

der Arbeitgeber die Beschäftigten über 

die sicherheitsgerechte Benutzung der 

PSA zu unterweisen hat.

Verordnung zur arbeitsmedizini-

schen Vorsorge (ArbMedVV)

regelt Pflichten von Arbeitgebern und 

Ärzten und schafft mehr Transparenz 

bei Pflicht- und Angebotsuntersuchun-

gen. Zugleich stärkt sie das Recht der 

Beschäftigten auf Wunschuntersu-

chungen. Ziel ist es, durch arbeitsme-

dizinische Vorsorge arbeitsbedingte 

Erkrankungen einschließlich Berufs-

krankheiten frühzeitig zu erkennen und 

zu verhüten.

und der Arbeitsbedingungen bei einem 

Gefährdungsrisiko. Die Mutterschutz-

richtlinienverordnung (§ 1 MuSchRiV) 

bildet hierfür die Grundlage zur Beur-

teilung der Arbeitsbedingungen hin-

sichtlich der chemischen, biologischen 

und physikalischen Gefährdung.

Sozialgesetzbücher  (V, VI, VII, IX) 

Gesetzliche Krankenversicherung 

(SGB V)

enthalten Regelungen, die sich konkret 

auf die Gesundheit am Arbeitsplatz be-

ziehen, um frühzeitig Krankheitsrisiken 

zu minimieren. Dazu im Einzelnen: 

Gesetzliche Rentenversicherung 

(SGB VI)

regelt die Absicherung der Beschäftig-

ten gegen Einschränkungen oder den 

Verlust der Erwerbsfähigkeit. Daher soll 

die Rentenversicherung alle Mittel für 

die Rehabilitation nutzen. 

Gesetzliche Unfallversicherung 

(SGB VII) 

hat die Aufgabe, mit allen geeigneten 

Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrank-

heiten sowie arbeitsbedingte Gesund-

heitsgefahren zu verhüten und sofern 

dies nicht gelungen ist, nach Eintritt von 

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 

die Gesundheit und die Leistungsfähig-

keit der Versicherten mit allen geeigne-

ten Mitteln wiederherzustellen.

Gesetz zur Rehabilitation und 

Teilhabe behinderter Menschen 

(SGB IX)

regelt die Fürsorgepflicht des Arbeit-

gebers für kranke Beschäftigte und ist  

Bestandteil des betrieblichen Gesund-

heitsschutzes und der Gesundheitsför-

derung.

Tarifvertragsgesetz / Tarifverträge

regeln u. a. Inhalte, Abschluss und die 

Beendigung von Arbeitsverhältnissen. 

Damit können die Tarifvertragsparteien 

beim Arbeits- und Gesundheitsschutz 

entsprechende Regelungen treffen und 

ausgestalten.

Unfallverhütungsvorschriften der 

Unfallversicherung 

bilden die konkreteste Form der Arbeits- 

und Gesundheitsschutznormen. Die Un-

fallversicherungsträger haben dazu den 
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Checkliste: 
Betriebliche Organisation 
und Arbeitsschutz

Wozu dient der Erkennungsleitfaden? 

Bei der Ermittlung der Gefährdun-

gen sind sowohl die physischen als 

auch psychosozialen Belastungen zu 

ermitteln. In Bezug auf den klas-

sischen betrieblichen Arbeits- und 

Gesundheitsschutz existieren bereits 

Erkenntnisse, die physische Belas-

tungen und Gefährdungen betreffen. 

Im Laufe von Jahrzehnten wurden 

mithilfe von Berufsgenossenschaften 

und Arbeitswissenschaft Instrumente 

entwickelt, wie Gesundheitsgefahren 

ermittelt werden können. Dazu gibt 

es bereits gute Checklisten, die wir 

nur empfehlen können – um das Rad 

nicht zweimal zu erfinden.

Dieser Erkennungsleitfaden, den uns 

der Verlag Technik und Information zur 

Verfügung gestellt hat, hilft bei der 

Prüfung, ob im Rahmen der Gefähr-

dungsbeurteilung alle physischen Ge-

fährdungspotenziale abgefragt werden.

Die im Erkennungsleitfaden der Check-

liste erfassten zehn Kriterien zu physi-

schen Belastungen sind aus ver.di-Sicht 

wichtige Aspekte, die bei einer Beurtei-

lung der Arbeitsbedingungen auf kei-

nen Fall unter den Tisch fallen dürfen.

°  Der Erkennungsleitfaden umfasst im 

Original elf Kriterien.

Das 10. Kriterium – Psychische Belas-

tungen – ersetzen wir durch eine um-

fangreichere ver.di-Checkliste.

Wir verzichten hier bewusst auf den 

Abdruck der Checkliste. Sie liegt aller-

dings zum Download bereit unter:

http://arbeiten-leben.verdi.de/

gesundheitsmanagement/gefaehr-

dungsbeurteilung

Kurzlink: 

http://arbeiten-leben.verdi.de/-/z9n

Wozu dient die Checkliste? Die kon-

kreten Arbeitsbedingungen können 

Ursache für gesundheitliche Ge-

fährdungen sein. Doch nicht nur sie 

allein. Oftmals ist die Ursache auch 

in der betrieblichen Organisation zu 

suchen.

°  Dazu zählen ungenügendes Wissen 

über die gesetzlichen Vorschriften, 

fehlende Aufsicht, unterlassene oder 

ungenügende Unterweisungen, keine 

konkrete Pflichtenübertragung, fehlen-

de Koordination der Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzakteure im Betrieb.

Diese und die folgende Checkliste, die 

uns vom Verlag Technik und Informa-

tion zur Verfügung gestellt wurden, 

können den betrieblichen Interessen-

vertretungen Hilfestellung geben, die 

vorhandenen Defizite aufzudecken, 

und dazu beitragen, Schritt für Schritt 

zu einem integrierten Gesundheitsma-

nagement im Betrieb/in der Verwaltung 

zu gelangen.

Wir verzichten hier bewusst auf den 

Abdruck der Checkliste. Sie liegt aller-

dings zum Download bereit unter:

http://arbeiten-leben.verdi.de/

gesundheitsmanagement/gefaehr-

dungsbeurteilung

Kurzlink: 

http://arbeiten-leben.verdi.de/-/z9n
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förderung zur Orientierung für die be-

triebliche Umsetzung genutzt werden.

 

°  Die aufgelisteten Orientierungsfragen 

geben nur an, in welche Richtung zu 

fragen ist, um Gefährdungen einerseits 

und Ressourcen andererseits herauszu-

finden. Sie sind kein abgeschlossener 

Fragebogen. 

Wir verzichten hier bewusst auf den 

Abdruck der Checkliste. Sie liegt aller-

dings zum Download bereit unter:

http://arbeiten-leben.verdi.de/

gesundheitsmanagement/gefaehr-

dungsbeurteilung

Kurzlink: 

http://arbeiten-leben.verdi.de/-/z9n

Wozu dient die Liste? Bei der Ermitt-

lung der Gefährdungen sind sowohl 

die physischen als auch psychoso-

zialen Belastungen zu ermitteln. im 

Hinblick auf die psychischen Belas-

tungen ist es wichtig zu wissen, dass 

Defizite in Bereichen der sogenannten 

„harten Faktoren“ zu psychischen 

Fehlbelastungen führen können. Als 

Beispiele seien hier Lärm oder unzu-

reichende Beleuchtung genannt.

Der ver.di-Ansatz

Für die psychischen Belastungen kann 

noch nicht auf einen so umfangreichen 

Erkenntnis- und Instrumentenschatz  

wie bei den physischen Belastungen 

zurückgegriffen werden. Hinzu kommt, 

dass gerade bei den sogenannten 

„weichen“ Faktoren die Arbeitgeber 

oft noch nicht bereit sind, intensiv ein-

zusteigen. Daher umfassen viele Befra-

gungen und die Ermittlungen der psy-

chischen Belastungen nicht immer die 

Gesamtbreite der möglichen Aspekte.

°  Hier setzt ver.di an. Die in der Check-

liste vorgestellten Kriterien, welche 

Belastungs- und Gefährdungsfaktoren 

bzw. Ressourcenpotenziale abbilden, 

sind aus ver.di-Sicht wichtige Aspekte, 

die bei einer Beurteilung der Arbeits-

bedingungen auf keinen Fall unter 

den Tisch fallen dürfen. Anhand der 

ermittelten Gefährdungs- bzw. Res-

sourcenpotenziale, die durch umfang-

reiche Fragestellungen – z. B. in Form 

von Grob- und Feinanalysen – ermittelt 

werden, lassen sich entsprechende ziel-

genaue, auf den Betrieb/die Verwaltung 

und die dort betroffenen Beschäftigten 

bezogene Maßnahmen ableiten.

Diese Checkliste bietet sich auch als 

Grundlage für die Ausgestaltung der 

Erhebungsinstrumente im Rahmen einer 

Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung an. 

Ebenso kann sie als Teil eines Tarifver-

trages zur betrieblichen Gesundheits-

* Nach DIN EN ISO 10075, Teil 1, Psychische 

Belastung: Die Gesamtheit aller erfassten 

Einflüsse, die von außen auf den Menschen 

zukommen und psychisch auf ihn einwirken. 

Psychische Beanspruchung: Die unmittelbare 

(nicht langfristige) Auswirkung psychischer 

Belastung im Individuum in Abhängigkeit von 

seinen jeweiligen überdauernden und augen-

blicklichen Voraussetzungen, einschließlich 

der individuellen Bewältigungsstrategien.
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Verschwiegenheitsvereinbarung 
im Rahmen des BEM

Die o. g. Daten dürfen ausnahmsweise, nur mit Zustimmung des/der Betroffenen und nur 

soweit es zum Zwecke des betrieblichen Eingliederungsmanagements erforderlich ist, an die 

Mitglieder des Eingliederungsteams der (Firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

bestehend aus:

Ordentliches Mitglied des Eingliederungsteams:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Persönliche Stellvertreter:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

übermittelt werden.

Eine Übermittlung von Daten an die Mitglieder des Eingliederungsteams bzw. an die persönli-

chen Vertreter/-innen im Eingliederungsteam ist ausnahmsweise zulässig, wenn die ausdrückli-

che Einwilligung des/der Betroffenen vorliegt, die Übermittlung für die Zwecke des BEM erfor-

derlich ist und die übermittelten Daten keine Diagnosen, Prognosen oder Informationen, die 

darauf schließen lassen, enthalten.

Der/die Mitarbeiter/in bestätigt mit seiner/ihrer Unterschrift gleichzeitig den Empfang einer 

Ausfertigung dieser Vereinbarung.

Ort und Datum            Ort und Datum

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Mitglied des BEM-Teams)                            (Arbeitgeber)

Verschwiegenheitsvereinbarung zum Datenschutz im Rahmen 

des betrieblichen Eingliederungsmanagements bei 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

zwischen Herrn/Frau:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

als Mitglied des Eingliederungsteams

und (Firma): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

vertreten durch:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Herr/Frau: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  wurde heute über die nachstehend 

abgedruckten Bestimmungen des Datenschutzes unterrichtet. 

Er/Sie wurde besonders darüber belehrt, dass Einzelangaben über persönliche und sachliche 

Verhältnisse bezüglich Behinderungen/Leistungseinschränkungen/Diagnosen, die ihm/ihr bei 

der Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements zur 

Kenntnis gelangen, Dritten gegenüber geheim zu halten sind und nicht unbefugt offenbart 

werden dürfen.

Alle Unterlagen, die solche Einzelangaben enthalten, sind so zu verwahren, dass Dritte keine 

Einsicht nehmen, keine Änderungen oder Löschungen vornehmen und nichts entnehmen 

können.

Als Dritter im vorstehenden Sinne gilt auch der Arbeitgeber _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Firma)  

gesamt bzw. im Besonderen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Abt. Personal)

Der Arbeitgeber _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   bzw. die (Abt. Personal)

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  darf von dem/der unterzeichnenden Mitarbeiter/

-in nicht verlangen, gegen oben genannte Verpflichtungen zu verstoßen.

Die o. g. Verpfl ichtungen gehören zu den arbeitsvertraglichen Pfl ichten des/der Unterzeichners/

-in. Bei Verstößen können entsprechende Konsequenzen gezogen werden.
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Mitwirkende der AG 
„Gesund arbeiten – Gut leben“

bei der Entwicklung der Kriterien zu 

psychischen Belastungen und 

bei der Erarbeitung der Tarifvertrags-

bausteine

Karina Becker

Cornelia Brandt

Klaus-Jürgen Drick

Michael Gümbel

Jens Hnyk

Martin Malberg

Evelyne Räder

Erhard Reinfrank

Sylvia Skrabs

Heike Werner

Die Autoren/-innen

Dr. Ulrich 

Brinkmann 

ist Professor für Wirt-

schaftssoziologie an 

der Universität Trier. 

Seine Arbeitsschwer-

punkte sind Organisationssoziologie, 

prekäre Arbeit, Industriesoziologie. 

Er leitet mehrere Forschungsprojekte 

zum betrieblichen Arbeits- und Gesund-

heitsschutz.

Kontakt: brinkmann@uni-trier.de

Thomas Engel

Soziologe, 2001 bis 

2009 wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Institut 

für Soziologie, Univer-

sität Jena seit 2009 

Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung 

Arbeitsschwerpunkte: Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, Industrielle Bezie-

hungen, Demographischer Wandel. 

Kontakt: thomas.engel@uni-jena.de

Dr. Karina Becker 

ist Mitarbeiterin am 

Lehrstuhl für Arbeits-, 

Industrie- und Wirt-

schaftssoziologie an 

der Friedrich-Schiller-

Universität Jena. Ihre Forschungs-

schwerpunkte sind betrieblicher 

Arbeits- und Gesund heitsschutz, 

Finanzmarktkapitalismus, Mittel-

standsforschung. 

Sylvia Skrabs

ist Tarifsekretären in der 

Tarifpolitischen Grund-

satzabteilung der ver.di 

Bundesverwaltung 

Arbeitsschwerpunkten 

sind: Arbeitszeitpolitik 

und tarifpolitischen Gestaltungsmög-

lichkeiten  zum Arbeits- und Gesund-

heitsschutz unter dem Aspekt „GUTER 

ARBEIT“

Dipl.-Soz. 

Tatjana Fuchs 

ist seit 2001 wissen-

schaftliche Mitarbeite-

rin am Internationalen 

Institut für Empirische 

Sozialökonomie.

Arbeitsschwerpunkte: 

Arbeitsbedingungen/Qualität der 

Arbeit, Einkommensentwicklung, 

Sozial berichterstattung. Konstruktion 

des DGB-Index Gute Arbeit;  

Die Macher/-innen
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Internetadressen

Gesund arbeiten – Gut leben: 

 www.arbeiten-leben.verdi.de 

Bestellung von Material zur Arbeitszeit und 

Wandzeitungen zur Arbeitszeit 

 http://arbeitszeit.verdi.de/material

ver.di Initiative Gute-Arbeit 

 http://arbeiten-leben.verdi.de/links/#ver-di-initiative-gute-arbeit 

Bestellung der Wandzeitungen „Gute Arbeit“

 http://www.verdi-gute-arbeit.de/upload/m49b7a27444043_verweis1.pdf

Mitbestimmungsförderung der Hans Böckler Stiftung

 http://www.boeckler.de/73692.html 

Gesundheitsschutz unter dem Genderaspekt

 http://gender.verdi.de/schwerpunkt-themen/gesundheitsschutz 

 http://www.baua.de/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Handlungshilfen-  

 und-Praxisbeispiele/Handlungshilfen-und-Praxisbeispiele.html?__nnn=true 

Stress im Betrieb – Gefährdungsbeurteilung – 

Klima am Arbeitsplatz

 Toolbox: http://www.bam.de/de/fachthemen/referenzverfahren/index.htm 

 Toolbox: http://www.buero-fuer-arbeitsschutz.de/ 

 Toolbox: http://www.gefaehrdungsbeurteilung.de/de 

 

 http://www.inqa.de/Inqa/Navigation/Themen/gesund-pflegen,did=251550.html   

 http://www.inqa.de/Inqa/Redaktion/Zentralredaktion/PDF/Publikationen/

 pflege-hh-moderiertegefaehrdungsbeurteilung,property=pdf,bereich=inqa,

 sprache=de,rwb=true.pdf 

Leitlinien zur Gefährdungsbeurteilung der 

“Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie”

 http://www.gda-portal.de/gdaportal/de/Ziele/Ziele.html__nnn=true

 http://www.gda-portal.de/nn_86094/gdaportal/de/pdf/Leitlinien-GDA.pdf
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Weiterführende Literatur

Becker K., Brinkmann U. et al.: 

Die Kosten des Sparens am Arbeits- 

und Gesundheitsschutz. Betriebs-

leiter. Praxishandbuch. K. H. Engel 

und M. Krauß. Kissing, Weka Media. 

IV/2007: 12.3.01–12.3.21., 2007

Becker K., Brinkmann U. et al.: Hybride 

Beteiligung“ im Betrieb? Sachkundige 

Beschäftigte und Arbeitsgruppen, WSI-

Mitteilungen 6/2008, 305–311, 2008

K. Becker, Brinkmann U., et al.: Gefähr-

dungsbeurteilung von unten: Die Be-

schäftigten selbst sind die eigentlichen 

Akteure., Gute Arbeit, 21. Jg.(1/2009), 

19–22, 2009

Brinkmann U.,  Speidel F.: „Hybride Be-

teiligungsformen am Beispiel ‚sachkun-

diger Arbeitnehmer‘, WSI-Mitteilungen 

59(2), 86–91, 2006

 

Fuchs T., Conrads R.: Flexible Arbeitsfor-

men. Arbeitsbedingungen, -belastungen 

und Beschwerden – eine Analyse empiri-

scher Daten, Bremerhaven, 2003

Romahn R., Betriebs- und Dienstverein-

barungen: Gefährdungsbeurteilungen.

Analyse und Handlungsempfehlungen, 

Frankfurt am Main, 2005

Satzer, R., Geray M.: Stress – Psyche – 

Gesundheit. Das START-Verfahren zur 

Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsbe-

lastungen, Frankfurt am Main, 2008

Ulich, E.: Arbeitspsychologie. Stuttgart 

(2. Auflage), 2001

ver.di, Hans-Böckler-Stiftung, sujet: 

Arbeitsbedingungen beurteilen – ge-

schlechtergerecht, Gendermainstrea-

ming in der Gefährdungsbeurteilung 

psychischer Belastungen“, 2010
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Bitte vermerken Sie auf der Bestellung die Art des Versands - Standard oder Express (Zustellung bis 12.00 Uhr von Mo. bis Fr.)   Bei Einzelbestellungen sollten sich 
ver.di-Mitglieder an ihren Bezirk bzw. den Fachbereich wenden. Bitte habt dafür Verständnis, dass von unseren Lieferanten nur Ware zurückgenommen werden 
kann, die sich in einwandfreiem Zustand befi ndet. Angebrochene Packeinheiten können nicht zurückgenommen werden. Es erfolgt keine Gutschrift des Warenwerts.

2669-06-0308 0,50 €
1 Satz

(2,00 €/P)

Aktionsmaterial
Wandzeitungen (4 x A1)

- Meine persönliche Arbeitszeit ... (2 x A1)
- Mein Anspruch an Arbeitszeit wäre .... (2 x A1)



Das Handwerkszeug 175

LBz/Bz/GSt-Nr.: 

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Kostenstelle:         Kostenträger

Versandart: Bitte unbedingt ankreuzen Normalpost Postexpress

Datum/Unterschrift:

Bestellschein/Kopiervorlage

Telefax: 0 63 51.12 52 83
Telefon: 0 63 51.13 25 24
E-Mail: verdi@ivb-gmbh.de

IVB Direktmarketing GmbH
z. Hd. Kerstin Lange
Ruhweg 17
67307 Göllheim

Artikel-
Nr. Artikelbezeichnung

Preis je Satz 
in €

Gesamtpreis
(je P) in €

Besteller ver.di:

Besteller:

LBz/Bz/GSt-Nr.: 

Ressort/Fachbereich:

Ansprechpartner/-in:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Kostenstelle:         Kostenträger

Versandart: Bitte unbedingt ankreuzen Normalpost Postexpress

Datum/Unterschrift:

*Alle Preise Portokosten Versandhandling pro Paket  Expressversand pro Paket Palettenhandling 57,12 € zzgl. Speditionskosten
  inkl. MwSt.pro Paket: 4,04 € bis 5 kg  6,90 €  bis 5 kg  15,95 €
  zzgl. Porto   bis 10 kg  9,90 €  bis 10 kg 18,95 €
  und Versand   über 10 kg  12,90 €  über 10 kg 24,95 €

Bitte vermerken Sie auf der Bestellung die Art des Versands - Standard oder Express (Zustellung bis 12.00 Uhr von Mo. bis Fr.)   Bei Einzelbestellungen sollten sich 
ver.di-Mitglieder an ihren Bezirk bzw. den Fachbereich wenden. Bitte habt dafür Verständnis, dass von unseren Lieferanten nur Ware zurückgenommen werden 
kann, die sich in einwandfreiem Zustand befi ndet. Angebrochene Packeinheiten können nicht zurückgenommen werden. Es erfolgt keine Gutschrift des Warenwerts.

278502-
10000790

3,50 €Wandzeitungen – Gute Arbeit  (1 Satz = 3 Blätter)

Bestellmenge 
in Sätzen

Firmenbezeichnung:

Ansprechpartner/-in:





Das ist ver.di-Position: Aktive Arbeits- und Gesundheits-
politik muss die Ursachen betrieblicher Gesundheits-
gefährdungen aufspüren, analysieren und abstellen. 
Dazu ist die aktive Beteiligung der Beschäftigten und ihrer 
betrieblichen Interessenvertretung unverzichtbar.

Das ist ver.di-Praxis: Wir greifen die vorhandenen gesetz-
lichen Bestimmungen auf, um sie in Tarifverträgen und/
oder Betriebs-/Dienstvereinbarungen zu präzisieren. Ziel 
ist stets die systematische Analyse der jeweils konkreten 
Arbeitswelt unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens 
von Menschen, Arbeitsorganisation und Arbeitsmitteln.

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Tar i fpo l i t i sche
Grundsatzabte i lung


